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4

Das noch im Aufbau befi ndliche Feld der 
Frühen Hilfen ist von einer hohen Ent-
wicklungsdynamik gekennzeichnet und 
gestaltet sich vor Ort sehr heterogen – 
diesen Schluss konnten wir 2013 in der 
ersten Ausgabe des Datenreports Frühe 
Hilfen ziehen. Dies gilt nach wie vor und 
auch immer noch dafür, dass mit den 
vorhandenen Daten das Feld nicht annä-
hernd systematisch und umfassend em-
pirisch beleuchtet werden kann.

Allerdings hat inzwischen das em-
pirische Wissen zugenommen und die 
Datenbasis hat sich verbreitert. So gibt 
es durch die Begleitforschung zur Bun-
desinitiative Frühe Hilfen mehr Er-
kenntnisse über spezifi sche Angebote 
im Bereich Frühe Hilfen, beispielsweise 
mit Familienhebammen oder auch mit 
Ehrenamt lichen, über den Ausbau kom-
munaler Infrastruktur für Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern, über die 
in den Frühen Hilfen tätigen Fachkräfte 
und auch über die Lebenslagen der Ad-
ressatinnen und Adressaten von Frühen 
Hilfen und ihre Kenntnis bzw. Nutzung 
der vorhandenen Unterstützungsange-
bote.

In der vorliegenden zweiten Ausga-
be des Datenreports Frühe Hilfen prä-
sentieren wir ausgewählte Befunde aus 

den vom Nationalen Zentrum Frühe 
Hilfen (NZFH), aber auch von anderen 
Forscherinnen und Forschern durchge-
führten Studien zur Entwicklung und 
Ausgestaltung von Frühen Hilfen sowie 
Auswertungen der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik mit dem Fokus 
auf Familien mit Säuglingen und Klein-
kindern. Zunächst wird es um Ergebnisse 
aus zwei zentralen Forschungsbereichen 
der wissenschaftlichen Begleitung der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen gehen. Sie 
sind Aktualisierungen und Ergänzungen 
zu den in den Zwischenbericht zur Bun-
desinitiative eingefl ossenen Datenanaly-
sen: Für die Prävalenz- und Versorgungs-
forschung liefern Katrin Lang, Christian 
Brand, Ilona Renner, Anna Neumann, 
Andrea Schreier, Andreas Eickhorst und 
Alexandra Sann einen Überblick über das 
Forschungsdesign und diskutieren nun 
auch Daten aus den beiden Pilotstudien 
zu familiären Belastungen, Ressourcen 
und Bedarfen sowie zu elterlichem Inan-
spruchnahmeverhalten von Angeboten 
in Kommunen. Von Ernst-Uwe Küster, 
Melanie Mengel, Christopher Pabst und 
Alexandra Sann stammt der zweite Bei-
trag aus dem NZFH. Er beleuchtet das 
fachliche Profi l von Netzwerkkoordinie-
renden im Bereich Frühe Hilfen – erst-

mals auf empirischer Grundlage. Diese 
Grundlage liefern Daten aus der Kom-
munalbefragung, mit der jährlich der 
Stand des Strukturaufbaus im Bereich 
Frühe Hilfen erfasst wird.

Die Kooperation in multiprofessio-
nellen Netzwerken, die in der Regel von 
den örtlichen Jugendämtern organisiert 
werden, ist für Frühe Hilfen konstitu-
tiv. Die wissenschaftliche Begleitung der 
Bundesinitiative ist jedoch derzeit stark 
auf den öffentlichen Träger und seine 
Steuerungsverantwortung in diesem Be-
reich fokussiert. Umso wichtiger sind 
empirische Analysen zu den Aktivitäten 
von freien Trägern, die nur sehr selten 
subsidiär mit der Netzwerkkoordination 
betraut werden, jedoch mit ihren Ange-
boten und Fachkräften die Basisstruktur 
in den Kommunen bereitstellen. Eva-
luationen von überregional im Bereich 
Frühe Hilfen engagierten freien Trägern 
sind kaum zu fi nden. Die Studie von 
Claudia Buschhorn, Silke Karsunky und 
Annika Ludewig zu Kooperationen von 
Ortsvereinen des Sozialdienstes katho-
lischer Frauen stellt eine Ausnahme dar. 
Ihr Beitrag liefert zentrale Ergebnisse zu 
den dortigen Einschätzungen von Ko-
operationen mit dem Gesundheitswesen 
im Bereich Frühe Hilfen.

Vorwort

JENS POTHMANN UND ALEXANDRA SANN
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5Vorwort

Frühe Hilfen sind kein isoliert zu be-
trachtendes Handlungsfeld, sondern Er-
gänzung, Mittler und Brückenbauer zwi-
schen unterschiedlichen Bereichen des 
Sozial- und Gesundheitswesens und den 
dortigen Akteuren und fachspezifi schen 
Entwicklungen. Von den Frühen Hilfen 
gibt es zentrale Schnittstellen zu weiter-
führenden Unterstützungsleistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung und zum interve-
nierenden Kinderschutz. Mit einem Blick 
auf die Inanspruchnahme von Hilfen zur 
Erziehung durch Familien mit Kleinkin-
dern greifen wir dieses Thema auf. Sandra 
Fendrich und Jens Pothmann von der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfe-
statistik an der TU Dortmund analysie-
ren hierzu aktuelle Entwicklungen und 
formulieren darauf aufbauend Hinweise 
für Praxisentwicklung und Forschung im 
Bereich Frühe Hilfen und ihrer Schnitt-
stellen zu den Hilfen zur Erziehung.

Ein weiterer Beitrag befasst sich mit 
einer für den Kinderschutz wichtigen 
Schnittstelle von Kinder- und Jugend hilfe 
und Gesundheitswesen. Gudula Kaufhold 
und Jens Pothmann nehmen Gefähr-
dungseinschätzungen der Jugendämter in 
den Blick, die aus dem Gesundheitswesen 
heraus initiiert worden sind, insbesonde-

re bei Säuglingen und Kleinkindern. Die 
Analysen gewähren neue Einblicke hin-
sichtlich der Betroffenen und ihrer Le-
benslagen sowie des Erkennens und der 
Weitergabe von Informationen über An-
haltspunkte für Kindeswohlgefährdun-
gen in die Zusammenarbeit der beiden 
Systeme.

Die vorgestellten Beiträge werfen 
Schlaglichter auf die aktuelle Entwick-
lung der Frühen Hilfen und der Schnitt-
stellen zwischen den Versorgungssyste-
men für Familien mit Kleinkindern in 
Deutschland. Von einer indikatorenge-
stützten, das heißt einheitlichen, systema-
tischen und regelmäßigen Beobachtung 
des Feldes, welche eine valide Basis für die 
regionale, aber auch überregionale Be-
richterstattung und Infrastrukturplanung 
liefern könnte, sind wir jedoch noch weit 
entfernt. Allerdings rückt die Entwick-
lung von praktikablen Indikatoren mit 
einem hohen Verbindlichkeitsgrad und 
einer entsprechend breiten Akzeptanz 
auf der Agenda zur Entwicklung des Fel-
des der Frühen Hilfen weiter nach oben. 
Dies ist unter anderem der anstehenden 
Verstetigung der Frühen Hilfen im Rah-
men des Fonds Frühe Hilfen geschuldet 
(vgl. Bundeskinderschutzgesetz, KKG § 3 
Abs. 4). Dadurch wird die Bedeutung von 

Instrumenten einer empirischen Dauer-
beobachtung auf örtlicher und überörtli-
cher Ebene zunehmen, um den weiteren 
Auf- und Ausbau sowie die damit verbun-
dene Qualitätsentwicklung im Praxisfeld 
beobachten und steuern zu können.

Es werden einerseits verlässliche In-
formationen zu den Lebenslagen und 
Unterstützungsbedarfen von Kindern 
und Familien sowie andererseits Anga-
ben über die adäquate Ausstattung der 
unterstützenden Infrastruktur im Be-
reich Frühe Hilfen und in angrenzenden 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe 
und des Gesundheitswesens benötigt. 
Nicht zuletzt müssen aber auch Aussagen 
darüber getroffen werden können, ob mit 
den bestehenden Maßnahmen und An-
geboten die angestrebten Ziele auch tat-
sächlich erreicht werden können. Nur so 
kann Transparenz hergestellt werden und 
es wird eine wichtige Grundlage für Ziel-
diskussionen sowie politische Entschei-
dungen und praktische Ausgestaltung 
geschaffen. Dies ist eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass Eltern und Kinder die 
bedarfsgerechte Unterstützung erhalten, 
die sie benötigen. Daran arbeiten wir 
weiter, gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus den Ländern und Kommu-
nen und den beteiligten Arbeitsfeldern.
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Mit der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
wurde der fl ächendeckende Auf- und 
Ausbau von Frühen Hilfen in Deutsch-
land weiter vorangebracht: Vielerorts 
wurden Koordinierungsstellen eingerich-
tet, Unterstützungsangebote für Familien 
erweitert und fehlende Bausteine in be-
stehende Hilfesysteme integriert (vgl. 
NZFH 2014).

Inzwischen gibt es in den Kommunen 
eine breite Palette von sowohl primär- als 
auch sekundärpräventiv ausgerichteten 
Angeboten für Schwangere und Familien 
mit Kindern bis zu drei Jahren. So wurden 
Leistungen, die grundsätzlich allen (wer-
denden) Familien offenstehen (Primär-
prävention), wie beispielsweise Geburts-
vorbereitungskurse, Hebammenhilfe 
rund um die Geburt oder Eltern-Kind-
Gruppen, ergänzt durch Angebote, die 
speziell auf den Bedarf von Familien mit 
hohen psychosozialen Belastungen und 
geringen Bewältigungsressourcen zuge-
schnitten sind (Sekundärprävention). 
Gerade sekundärpräventive Maßnahmen 
sollen dazu beitragen, Eltern soweit in 
ihren Erziehungs- und Lebenskompeten-

zen zu stärken, dass sie Herausforderun-
gen besser bewältigen und ihren Kindern 
ermöglichen können, ihre Entwicklungs-
potenziale zu entfalten.

Eines der bekanntesten sekundärprä-
ventiven Unterstützungsangebote ist die 
längerfristige, aufsuchende Begleitung 
durch eine Familienhebamme oder eine 
vergleichbar qualifi zierte Fachkraft aus 
dem Gesundheitswesen wie beispielswei-
se die Familien-Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfl egerin (vgl. Lange/Liebald 
2012). Die Familienhebamme ist eine 
Hebamme mit psychosozialer Zusatzqua-
lifi kation, die eine Familie mit erhöhtem 
Hilfebedarf bis zum ersten Geburtstag des 
Kindes im häuslichen Umfeld individuell 
betreuen kann. Die Familienhebammen-
unterstützung hat sich in der Evaluation 
als erfolgreich erwiesen (vgl. Paul/Renner 
2015; Sidor et al. 2013), wurde aus diesem 
Grund Förderschwerpunkt der Bundes-
initiative Frühe Hilfen und wird inzwi-
schen in vielen Kommunen als Unterstüt-
zungsangebot für Familien in belastenden 
Lebenssituationen angeboten. 

Neben der Familienhebammenun-

terstützung gibt es in den Kommunen 
weitere Angebote der sekundären Prä-
vention für Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern, zum Beispiel spezielle Be-
ratungsangebote in Schwangerschafts-, 
Familien- und Erziehungsberatungsstel-
len, die sogenannten Schreiambulanzen, 
und auch Angebote, die in Frühförder-
einrichtungen verortet sind.

Die Ergänzung der kommunalen An-
gebotslandschaft mit (zusätzlichen) eher 
sekundärpräventiv ausgerichteten Leis-
tungen ist Ziel der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen. Die Entwicklung der Angebotssei-
te wird im Rahmen der Dokumentation 
und Evaluation der Bundesinitiative Frü-
he Hilfen durch regelmäßige Befragungen 
der in den Kommunen Verantwortlichen 
beobachtet (vgl. NZFH 2014). Ob eine 
Bedarfsdeckung annähernd erreicht wird, 
kann im Moment noch nicht beurteilt 
werden, dazu müssen zunächst die mög-
lichen Unterstützungsbedarfe der Zielpo-
pulation festgestellt werden. Dies ist unter 
anderem Aufgabe der Prävalenz- und Ver-
sorgungsstudie des Nationalen Zentrums 
Frühe Hilfen (NZFH). Darüber hinaus ist 

Wie werden Angebote 
der Frühen Hilfen genutzt? 
Erste Daten aus den Pilotstudien der Prävalenz- 
und Versorgungsstudie

KATRIN LANG, CHRISTIAN BRAND, ILONA RENNER, ANNA NEUMANN, 
ANDREA SCHREIER, ANDREAS EICKHORST UND ALEXANDRA SANN
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7Wie werden Angebote der Frühen Hilfen genutzt?

es wichtig zu wissen, inwieweit Familien 
Kenntnis von vorhandenen Angeboten 
haben bzw. welche dieser Angebote sie tat-
sächlich nutzen. Das Ziel der Bundesiniti-
ative ist der Auf- und Ausbau von Angebo-
ten, insbesondere für Familien mit hohen 
psychosozialen Belastungen und gerin-
gen Bewältigungsressourcen. Aus diesem 
Grund wollen wir im Folgenden der Frage 
nachgehen, inwieweit sekundärpräventive 
Leistungen (auch) von den Familien in 
Anspruch genommen werden, für die sie 
im Sinne der Frühen Hilfen gedacht sind. 
Neben der Nutzung von Angeboten ist 
auch die Zufriedenheit der Eltern von In-
teresse: Wie zufrieden sind Eltern mit den 
unterschiedlichen primär- und sekundär-
präventiven Leistungen, die ihnen in der 
Kommune angeboten werden?

Um diese Fragen zu beantworten, sol-
len erste Daten aus den Pilotstudien der 
Prävalenz- und Versorgungsforschung 
des NZFH herangezogen werden. Es sol-
len Kenntnis und Nutzung der primär- 
und sekundärpräventiven Angebote für 
Familien verglichen werden. Anschlie-
ßend soll der Zusammenhang mit dem 
Bildungsgrad1 der Eltern näher betrachtet 
und schlussendlich noch die Zufrieden-
heit mit den in Anspruch genommenen 
Hilfen untersucht werden.

Die Pilotstudien im Kontext der 
Prävalenz- und Versorgungsfor-
schung im NZFH
Die vorgestellten Daten zur Nutzung von 
Frühen Hilfen stellen nur einen kleinen 
Teil des großen Bereichs der Prävalenz- 
und Versorgungsforschung des NZFH 
mit drei Pilotstudien, einer Haupt- und 
einer Vertiefungsstudie dar (vgl. Abb. 1). 
In die nachfolgende Analyse werden die 
drei Pilotstudien des Forschungsberei-

ches einbezogen: eine Zusatzerhebung 
zur »KiföG-Regionalstudie«, die Erhe-
bung mit Daten vom Einwohnermelde-
amt (Stadt A) und die Erhebung mit Da-
ten aus Rekrutierung in Kinderarztpraxen 
(Stadt B).

ABBILDUNG 1: DESIGN DER PRÄVALENZ- UND VERSORGUNGS-
FORSCHUNG DES NATIONALEN ZENTRUMS FRÜHE HILFEN

Forschungsziele
•  Daten zur nationalen Prävalenz von psychosozialen Belastungsfaktoren (im Sinne von 

Prädiktoren von Kindesvernachlässigung und -misshandlung sowie Entwicklungs-
schwierigkeiten) bei Familien mit Kindern bis zu drei Jahren

•  Überblick über Bedarfe und Inanspruchnahme von Angeboten im Bereich Frühe Hilfen
•  Wissen über das Zusammenwirken verschiedener Belastungsfaktoren, um Angebote im 

Bereich Frühe Hilfen zielgenau planen zu können 

Drei Designvarianten
1.  Supplement zu einer bundesweiten reprä-

sentativen Erhebung zur Kinderbetreuung 
(»KiföG«; Daten Einwohnermeldeamt 
(EWA); n=13.471 Familien) 

2.  Vollerhebung in Großstadt A 
(Daten EWA; n=4.774 Familien) 

3.  Rekrutierung in Kinderarztpraxen mit 
Ausfüllung vor Ort in Großstadt B
(n=1.580 Familien)

Entscheidung zwischen den Varianten, 
Kriterien: Umsetzbarkeit des Designs, Er-
reichbarkeit der Zielgruppen, Datenqualität

Erste nationale Studie 
in diesem Feld in Deutschland 
• Repräsentative Erhebung 

für die Zielgruppe (unabhängig 
vom gewählten Design)

• Erfassung von Belastungen 
und Ressourcen

• Erfragen von Kenntnis und Inanspruch-
nahme von Angeboten Frühe Hilfen

n=ca. 5.000 bis 9.000 Familien (geplant)

Zwei parallele Längsschnitte
• von 7 auf 14 Monate
• von 14 auf 21 Monate
Intensive Hausbesuche mit 
Befragungen, Entwicklungstestungen 
und Videobeobachtung
Themen sind u.a.: Belastungswahr-
nehmungen, Eltern-Kind-Bindung, 
Emotionsregulation
n=200 Familien insgesamt

1 Da bisher noch kein verlässlicher Belas-
tungsindex entwickelt werden konnte, 
soll im Folgenden auf Grundlage erster 
Befunde aus der Prävalenzstudie davon 
ausgegangen werden, dass der Bil-
dungsgrad der Eltern einen hinreichend 
guten Indikator für die Gesamtbelastung 
der Familie darstellt.

2) HAUPTSTUDIE
Ziele: •  Gewinnung verlässlicher bun-

desweiter Daten zur Verteilung 
von Belastungsfaktoren

 •  Bundesweit repräsentative 
Studie

 •  Anwendung eines der 
Pilotstudien-Designs

Zeitraum: Januar bis Herbst 2015

3) VERTIEFUNGSSTUDIE 
Ziele: •  Identifi kation von 

vermittelnden Mechanismen 
zwischen Belastung 
und Entwicklung

 •  Rekrutierung von Familien 
aus den Pilotstudien

 •  Quer- und längsschnittliche 
Anteile

Zeitraum: Sommer 2014 bis Herbst 2015

1) PILOTSTUDIEN
Ziele: •  Entwicklung der Erhebungs-

instrumente für die Haupt-
studie

 •  Unterschiedliche Designs 
zur Ermittlung des besten 
Feldzugangs

 •  Entwicklung eines 
Belastungs indexes

Zeitraum:  von 2012 
bis Frühsommer 2014
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PILOTSTUDIE I »KIFÖG«
Das NZFH beteiligte sich mit einer Zu-
satzerhebung zu Merkmalen psycho-
sozialer familiärer Belastungen sowie 
zu Kenntnis und Nutzung von Unter-
stützungsangeboten für Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern an der 
zweiten Welle der KiföG-Regionalstudie 
des Deutschen Jugendinstituts.2 Die Ziel-
gruppe der KiföG-Regionalstudie sind 
Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren. 
Für jedes Bundesland wurde eine Zufalls-
stichprobe der zwischen dem 01.05.2009 
und dem 01.10.2012 geborenen Kinder 
aus dem amtlichen Melderegister gezo-
gen. Befragt wurde jeweils ein Elternteil 
der Kinder in dieser Altersgruppe. Dem 
Zweck der KiföG-Regionalstudie ent-
sprechend sollen so allgemeingültige 
Aussagen über die Betreuungssituation 
in jedem der 16 Bundesländer getroffen 
werden.

Die Befragung wurde mittels telefoni-
scher und schriftlicher Fragebögen sowie 
einer Onlineumfrage durchgeführt (CA-
TI-Interviews3 und PAPI/CAWI-Selbst-
ausfüller-Fragebögen4). Die Befragungs-
sprache war Deutsch und die bevorzugte 
Befragungsmethode war das telefonische 
Interview. Bei Daten aus amtlichen Mel-
deregistern müssen die Telefonnummern 
erst durch Recherchen in öffentlichen 
Verzeichnissen ermittelt werden. Da dies 
nur in einer Minderheit der Fälle mög-
lich war (je nach Bundesland zwischen 
ca. 9,8% und 21,7%), kamen auch andere 
Befragungsarten im Rahmen einer Me-
thodenmischung zum Einsatz. 

Es wurden 13.471 Interviews durch-
geführt bzw. Fragebögen ausgefüllt, wo-
bei 6.376 Familien aus einem vorhan-
denen Panelbestand gewonnen wurden, 
bei dem Probanden bereits zuvor an 

einer KiföG-Befragung teilgenommen 
hatten. Die Ausschöpfungsquote war bei 
den Panelfällen (längsschnittliche Wie-
derholungsbefragung) mit 71% erwar-
tungsgemäß sehr hoch, während sie bei 
den Erstbefragten mit 24,6% deutlich 
niedriger ausfi el. Der Großteil der Befra-
gungen (ca. 63%, n=8.508) wurde mittels 
telefonischer Interviews durchgeführt. 
Hierbei handelte es sich überwiegend 
um Familien aus dem Panelbestand, für 
die bereits Telefonnummern aus frühe-
ren Erhebungen vorlagen. Zusätzlich zu 
den telefonischen Interviews wurde der 
schriftliche Fragebogen in ca. 32% der 
Fälle (n=4.326) eingesetzt und der On-
linefragebogen in etwas weniger als 5% 
der Fälle (n=637).

Soziodemografi sche Merkmale 
der Stichprobe
Tabelle 1 zeigt zusammenfassend sozio-
demografi sche Merkmale der teilneh-
menden Zielkinder bzw. ihrer Eltern. Die 
Ergebnisse sind design-gewichtet, um die 
16 Bundesländerstichproben proporti-
onal korrekt zusammenzufügen.5 Die 
Befragungspersonen waren in den meis-
ten Fällen die Mutter des Kindes (93%), 
selten der Vater (6,5%) und in wenigen 
Fällen (0,5%) eine andere Person.

Der überwiegende Teil der Eltern ist 
in Deutschland geboren und 21,8% der 
Befragten haben einen Migrationshinter-
grund. Die große Mehrheit der Haushal-
te ist dementsprechend deutschsprachig 
(85,1% vollständig und 10,4% teilweise). 
Beim Bildungsstand der Befragten ist 
auffällig, dass 62,4% eine Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzen. Eine ver-
schwindend kleine Minderheit von 0,6% 
hat (noch) keinen Schulabschluss. Insge-
samt haben 38,6% der Befragten einen 

2 Die Regionalstudie zum Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG) wurde vom Deut-
schen Jugendinstitut e.V. zur Erhebung 
des Kinderbetreuungsbedarfs und der 
Evaluation des Kinderförderungsgeset-
zes durchgeführt.

3 Befragung per Telefon (Computer-Assis-
ted Telephone-Interviewing)

4 Befragung per ausgedrucktem Frage-
bogen (Paper And Pencil Interviewing) 
oder im Internet (Computer-Assisted 
Web-Interviewing)

5 Eine vollständige Kalibrierungsgewich-
tung an Referenzdatensätzen wurde 
jedoch noch nicht umgesetzt.
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Hochschulabschluss, wobei die klassische 
Lehre im dualen Berufsbildungssystem 
mit 41,5% die größte Kategorie darstellt. 
7,7% besitzen (noch) keinen berufl ichen 
Abschluss (o. Abb.). Es zeigt sich hier also 
eine deutliche, aber im Vergleich mit ähn-
lichen Studien nicht ungewöhnliche Teil-
nahmeverzerrung hin zu eher höhergebil-
deten Bevölkerungsschichten. Aus diesem 
Grund werden untenstehende Ergebnisse 
für verschiedene Bildungsgruppen ge-
trennt betrachtet. Die große Mehrheit 
der Befragten ist erwerbstätig (41%) bzw. 
war es vor der Geburt des Kindes (43,5% 
in Mutterschutz bzw. Elternzeit). Bei 
den entsprechenden Verteilungen dieser 
Merkmale bei den Partnern der Befrag-
ten (nicht dargestellt) zeigten sich keine 
besonders ausgeprägten Abweichungen 
bzw. Unstimmigkeiten. Nur 4,2% der Be-
fragten sind alleinerziehend, wobei der 
Anteil bei befragten Müttern mit 7,0% 
deutlich über dem der befragten Väter 
mit 2,9% liegt. Eine Minderheit von gut 
6% bezieht existenzsichernde Sozialleis-
tungen. Die große Mehrheit der Familien 
besteht aus Eltern mit maximal zwei Kin-
dern bzw. Jugendlichen.

Kenntnis und Nutzung 
von Unterstützungsangeboten
Eine Auswahl von häufi g vorkommenden 
Unterstützungsangeboten für Eltern mit 
Säuglingen und Kleinkindern wurde im 
Rahmen der KiföG-Regionalstudie den 
Befragten vorgelegt und sie wurden gebe-
ten, Auskunft zur Kenntnis und Nutzung 
dieser Angebote zu geben. Abbildung 2 
(S. 11) zeigt die auf diese Weise ermittelte 
»Reichweite« dieser Angebote in der Ge-
samtbevölkerung der Eltern von Kindern 
bis zu drei Jahren. Die Zahlen sind folgen-
dermaßen zu interpretieren: Eltern-Kind-

TABELLE 1: SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE 
DER STICHPROBE DER KIFÖG-REGIONALSTUDIE

Soziodemografi sches Merkmal n %

Befragungsperson ist die Mutter des Kindes 12.163 93,0

Befragungsperson ist der Vater des Kindes 879 6,5

Alleinerziehende Befragungsperson 759 4,2

Bezug von existenzsichernden Sozialleistungen 1.097 6,3

Erwerbsstatus

 erwerbstätig 6.369 41,0

 in Elternzeit 5.037 43,5

 arbeitslos 505 2,8

 nicht erwerbstätig 1.047 10,5

Befragungsperson mit Migrationshintergrund 2.535 21,8

Höchste Schulbildung

 (noch) kein Schulabschluss 99 0,6

 Hauptschulabschluss 816 7,2

 mittlere Reife 3.843 28,9

 Abitur oder Fachhochschulreife 8.541 62,4

Befragungsperson ist jünger als 21 Jahre 80 0,4

Anzahl der Kinder und Jugendlichen (bis 14 Jahre) im Haushalt

 ein Kind 5.931 41,5

 zwei Kinder 5.473 41,8

 drei oder mehr Kinder 1.991 16,7

Angaben in gewichteten Prozentwerten, n=13.471
Quelle: Zusatzerhebung des NZFH im Rahmen der KiföG-Regionalstudie 2012

Wie werden Angebote der Frühen Hilfen genutzt?

Gruppen oder Elternkurse vor Ort sind 
insgesamt 85% der Eltern bekannt und 
immerhin 58% aller Eltern nutzen die-
ses Angebot auch. Das entspricht folglich 
einer relativen Nutzungsrate von 68%, 
wenn man nur diejenigen Eltern zu-
grundelegt, die bereits Kenntnis von dem 
Angebot haben. Bei dem Informations-
angebot »Broschüre über Angebote für 
Familien« kann sinnvollerweise nur von 
Kenntnis, nicht von Inanspruchnahme 

gesprochen werden; in vielen Gemeinden 
wird eine solche Broschüre an die Fami-
lien verteilt. Abbildung 2 illustriert, dass 
sich sowohl die Kenntnisse von einzel-
nen Unterstützungsangeboten als auch 
deren relative Nutzungsraten (Nutzung 
unter den Familien, denen das Angebot 
bekannt ist) erheblich voneinander un-
terscheiden. Die Betreuung mit Fami-
lienhebammen wurde einem knappen 
Viertel der Befragten angeboten, wobei 
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71% dieser Familien das Angebot dann 
auch annahmen. Im Gegensatz dazu wur-
de nur einer ganz kleinen Minderheit von 
Familien ehrenamtliche Unterstützung 
angeboten.

Eine derartige Betrachtung über die 
Gesamtstichprobe hinweg ist jedoch we-
gen oben genannter Einschränkungen 
bezüglich der Bildungsverteilung nur 
bedingt aussagekräftig. Um die Nutzung 
der Angebote für Eltern mit unterschied-
licher Bildung zu vergleichen, wurden 
Eltern nach ihrem Bildungsgrad in drei 
Gruppen eingeteilt. Geringe Bildung 
wird durch die ISCED-Gruppen6 0 bis 
2 (d.h. maximal mittlere Reife, aber kei-
ne Berufsausbildung), mittlere Bildung 
durch die Gruppen 3 und 4 (d.h. berufl i-
che Abschlüsse bzw. Hochschulreife) und 
hohe Bildung durch die Gruppen 5 und 6 
erfasst (d.h. Meister-Qualifi kationen bzw. 
Hochschulabschlüsse). In der Auswer-
tung zeigt sich, dass die Bekanntheit von 
örtlichen Hilfsangeboten deutlich mit 
dem Bildungsgrad zusammenhängt (vgl. 
Abb. 3).7 Während zum Beispiel 90% der 
hochgebildeten Befragten Eltern-Kind-
Gruppen oder Elternkurse kennen, trifft 
dies nur auf 58% der niedriggebildeten 
Befragten zu. Ein umgekehrtes, aber auch 
heterogenes Bild zeigt sich bei den eher 
aufsuchenden Frühen Hilfen. Während 
bei Willkommensbesuchen kaum Un-
terschiede in der Kenntnis zwischen den 
verschiedenen Bildungsgruppen beste-
hen (hochgebildete 42%; niedriggebilde-
te 48%), fällt der Unterschied zwischen 
den Bildungsgruppen bei der Betreuung 
durch Familienhebammen und bei eh-
renamtlicher Unterstützung sehr viel 
deutlicher aus. Geringergebildete Fa-
milien kennen diese beiden Angebote 
häufi ger. Dies könnte unter Umständen 

darauf schließen lassen, dass diese Ange-
bote gezielt an spezifi sche Gruppen von 
Familien herangetragen werden. Dagegen 
scheint es Informationsdefi zite bei nied-
riggebildeten Eltern hinsichtlich primär-
präventiver Angebote zu geben. 

Ein ebenso aufschlussreiches Bild 
zeigt sich bezüglich der Nutzung der be-
kannten bzw. angebotenen Frühen Hil-
fen relativ zu den Bildungsgraden der 
Befragten (vgl. Abb. 4, S. 13). Am deut-
lichsten fällt der Effekt von Bildungs-
gruppen bei der Nutzung von Eltern-
Kind-Gruppen oder Elternkursen aus: 
Während knapp drei Viertel der Höher-
gebildeten dieses Angebot nutzen, liegt 
der Anteil bei den Niedriggebildeten nur 
bei 44%. Obgleich Beratungsstellen für 
Eltern, wie oben gezeigt, ebenfalls eher 
den Höhergebildeten bekannt sind, liegt 
die relative Nutzungsrate bei den Nied-
riggebildeten hier höher. Gleichermaßen 
hohe Annahmebereitschaften in den un-
teren Bildungsgruppen fi nden sich bei 
den Willkommensbesuchen und Famili-
enhebammen.

Abschließend soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass sich die gezeichneten 
Nutzungsbilder natürlich ändern bzw. 
konkretisieren können, wenn andere 
Merkmale der Befragten zugrunde ge-
legt werden. Unterstützung durch Eh-
renamtliche wird beispielweise in 52% 
der armutsgefährdeten Familien (Bezug 
existenzsichernder Leistungen, o. Abb.), 
aber nur in 31% der nichtgefährdeten Fa-
milien angenommen. Auf der Basis von 
Bildungsgruppen ist hingegen nur eine 
geringe Tendenz hinsichtlich höherer 
Annahmebereitschaft von Niedriggebil-
deten erkennbar. In der Prävalenz- und 
Versorgungsforschung des NZFH später 
folgende, vertiefende Analysen werden 

  6 Internationale Standardklassifi kation des 
Bildungswesens (ISCED): Einheitlicher 
Rahmen zur Klassifi kation der länderspe-
zifi schen Bildungssysteme

  7 Mit dem Zusammenhang von Armutsla-
gen von Familien und der Inanspruchnah-
me von Hilfen zur Erziehung beschäftigt 
sich der Beitrag von Sandra Fendrich und 
Jens Pothmann in diesem Heft.
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ABBILDUNG 2: KENNTNIS/INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN 
DER FRÜHEN HILFEN IN DEUTSCHLAND
 

Eltern-Kind-Gruppen oder Elternkurse vor Ort 
58

85

Beratungsstellen für Eltern 
9

68

Broschüre über Angebote für Familien 57

Familien- oder Stadtteilzentrum
17

55

Einmaliger Willkommens besuch zu Hause
27

42

Familienhebamme/Kinderkrankenschwester
17

24

Ehrenamtliche Unterstützung
2

5

 Inanspruchnahme      Kenntnis bzw. Unterbreitung
Angaben in gewichteten Prozentwerten, n=13.471 
Quelle: Zusatzerhebung des NZFH im Rahmen der KiföG-Regionalstudie 2012

ABBILDUNG 3: KENNTNIS VON ANGEBOTEN DER FRÜHEN HILFEN IN DEUTSCHLAND 
NACH BILDUNGSGRUPPEN

Eltern-Kind-Gruppen oder Elternkurse vor Ort 
90

83
58

Beratungsstellen für Eltern 
73

64
57

Broschüre über Angebote für Familien
62

53
41

Familien- oder Stadtteilzentrum
61

50
39

Einmaliger Willkommens besuch zu Hause
42
42

48

Familienhebamme/Kinderkranken schwester
19

28
33

Ehrenamtliche Unterstützung
5
4

10

 Hohe Bildung     Mittlere Bildung     Geringe Bildung
Angaben in gewichteten Prozentwerten, n=13.471 
Quelle: Zusatzerhebung des NZFH im Rahmen der KiföG-Regionalstudie 2012
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deshalb die Unterstützungsangebote mit 
einem psychosozialen Belastungsindex 
in Bezug setzen (vgl. Übersicht in Abb. 1, 
S. 9). Dieser Index wird eine Vielzahl 
von Merkmalen berücksichtigen können 
und folglich einen besseren Einblick in 
die tatsächliche Nutzung von Unterstüt-
zungsangeboten bei bestimmten psycho-
sozialen Problemlagen erlauben.

PILOTSTUDIEN II UND III
Diese beiden Pilotstudien, die sich in 
der Art ihres Feldzugangs unterscheiden 
(Pilot II: Stadt A, Telefonbefragung/Fra-
gebogenversand per Post; Pilot III: Stadt 
B, Ansprache und Ausfüllen beim Besuch 
der Kinderärztin/des Kinderarztes; vgl. 
Abb. 1), sollen vor allem dazu dienen, 
mögliche Unterschiede der Teilnahme-
bereitschaft der Eltern zwischen den De-
signvarianten der Studien in den Städten 
A und B aufzuzeigen. Diese werden im 
Folgenden berichtet.

An der Pilotstudie II in Stadt A nah-
men 34% der im Einwohnermeldeamt 
registrierten Familien mit einem bis zu 
dreijährigen Kind teil. Insgesamt konnte 
somit eine Stichprobe von 4.774 Famili-
en gewonnen werden. Da nur von einem 
geringen Teil die Telefonnummern er-
mittelt werden konnten, wurde nur ein 
kleiner Prozentsatz der Stichprobe mit-
tels Telefon befragt (10,3%). Die meisten 
Familien füllten den ihnen zugeschickten 
Fragebogen aus (77,1%) oder nahmen 
online (12,6%) an der Befragung teil. Die 
Rücklaufquote war mit knapp 42% unter 
den angerufenen Familien deutlich höher 
als unter den briefl ich angeschriebenen 
Familien (knapp 30%).

An der Pilotstudie III in Stadt B nah-
men 1.580 Familien teil. Diese Eltern 
wurden von 20 Kinderärztinnen und 

-ärzten in 13 Praxen für die Teilnahme 
an der Studie gewonnen. In den teil-
nehmenden Praxen wurden im Unter-
suchungszeitraum 2.841 Eltern, die ihr 
Kind zu den U-Untersuchungen beglei-
teten, angesprochen; die Ausschöpfungs-
quote entspricht 56%. Die Teilnahme-
bereitschaft unter den Kinderärztinnen 
und -ärzten in der Stadt B entsprach 61% 
aller Ärztinnen und Ärzte, die für eine 
Studienteilnahme grundsätzlich in Fra-
ge kamen. Voraussetzung dafür war die 
Durchführung pädiatrischer Früherken-
nungsuntersuchungen.

Soziodemografi sche Merkmale 
der Stichproben
In beiden Pilotstudien nahmen zum 
Großteil die Mütter an der Befragung 
teil (* 86%). Ebenfalls in beiden Stich-
proben geben unter 10% der befragten 
Personen an, alleinerziehend zu sein, 
und nur ein geringer Prozentsatz der El-
tern () 3,5%) ist unter 21 Jahren alt. In 
beiden Stichproben liegt der Anteil der 
befragten Eltern mit Migrationshinter-
grund bei ca. 38%. Fast die Hälfte der 
teilnehmenden Familien in beiden Stich-
proben ist zum Zeitpunkt der Befragung 
eine Ein-Kind-Familie, während nur ein 
geringer Anteil ()17,5%) drei oder mehr 
Kinder hat (vgl. Tab. 2).

Während sich die Stichproben hin-
sichtlich der oben genannten Angaben 
recht ähnlich sind, ergeben sich deutliche 
Unterschiede hinsichtlich Ausländeran-
teil (Personen mit nicht-deutscher Staats-
bürgerschaft), Schulbildung, Erwerbssta-
tus und dem Bezug von Sozialleistungen. 
Zwar liegt laut Statistischem Bundesamt 
der Ausländeranteil in beiden Städten 
bei 19% bis 20% (vgl. Regionalstatistik 
2014), doch beträgt der Anteil von Men-

schen mit nicht-deutscher Staatsbürger-
schaft in Stadt A nur 13,5%, während 
in Stadt B 21% der Stichprobe angeben, 
einen ausländischen Pass zu besitzen 
(o. Abb.). Zudem geben in der Stichprobe 
in Stadt A 66,8% und in der Stichprobe 
in Stadt B nur 42% der Befragten Abitur 
oder Fachhochschulreife als höchsten 
erreichten Schulabschluss an. Entspre-
chend ist die Gruppe derjenigen Befrag-
ten, die einen Hauptschulabschluss oder 
(noch) keinen Schulabschluss hat, in der 
Stichprobe aus Stadt B deutlich größer 
(5,9% bzw. 22,5%) als in der Stichprobe 
aus Stadt A (2,9% bzw. 9,3%). Auch gibt 
es in der Stichprobe in Stadt B einen fast 
doppelt so hohen Anteil an Personen, die 
arbeitslos sind (18,6%) als in der Stich-
probe aus Stadt A (9,7%). Vergleicht man 
diese Zahlen mit den offi ziellen Arbeits-
losenzahlen des Statistischen Bundesam-
tes im März 2014, die bei ca. 15% liegen 
(vgl. Regionalstatistik 2014), sind Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Befragung 
arbeitslos sind, in der Stadt-A-Stichprobe 
(Einwohnermeldeamt) unterrepräsen-
tiert, während sie in der Stadt-B-Stich-
probe (Befragung über Kinderärztinnen 
und Kinderärzte) überrepräsentiert sind. 
Die Unterschiede zwischen den Stichpro-
ben hinsichtlich Bildung und Erwerbs-
status spiegeln sich auch im Prozentsatz 
derjenigen Befragten wider, die angeben, 
existenzsichernde Sozialleistungen zu be-
ziehen: In der Stichprobe aus Stadt B sind 
dies 31,2% der Befragten und damit rund 
elf Prozentpunkte mehr als in der Stich-
probe aus Stadt A (vgl. Tab. 2). Es scheint 
also, dass in den pädiatrischen Praxen 
vermehrt auch Bevölkerungsgruppen für 
die Teilnahme an der Studie gewonnen 
werden konnten, die für Befragungen 
sonst oft schwieriger zu erreichen sind.
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ABBILDUNG 4: NUTZUNG VON FRÜHEN HILFEN NACH BILDUNGSGRUPPEN 

Eltern-Kind-Gruppen oder Elternkurse vor Ort 
74

65
44

Beratungsstellen für Eltern 
13
14

25

Familien- oder Stadtteilzentrum
33

28
28

Einmaliger Willkommens besuch zu Hause
65
64

68

Familienhebamme/Kinderkranken schwester
70

75
69

Ehrenamtliche Unterstützung
32
34

38

 Hohe Bildung     Mittlere Bildung    Geringe Bildung
Nur wenn Hilfe bekannt ist oder angeboten wurde
Angaben in gewichteten Prozentwerten, n=13.471 
Quelle: Zusatzerhebung des NZFH im Rahmen der KiföG-Regionalstudie 2012 

TABELLE 2: SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE DER STICHPROBEN IN STADT A UND B

Soziodemografi sches Merkmal Stadt A Stadt B

n % n %

Befragungsperson ist die Mutter des Kindes 3.971 86,1 1.232 90,9

Befragungsperson ist der Vater des Kindes 635 13,8 120 8,9

Alleinerziehende Befragungsperson (selbstdefi niert) 302 6,5 113 8,4

Bezug von existenzsichernden Sozialleistungen 952 20,4 395 31,2

Erwerbsstatus

 erwerbstätig 1.801 38,8 208 18,0

 in Elternzeit 1.857 40,0 531 45,9

 arbeitslos 451 9,7 215 18,6

 nicht erwerbstätig 533 11,5 204 17,6

Befragungsperson mit Migrationshintergrund 1.822 38,9 516 38,0

Höchste Schulbildung

 (noch) kein Schulabschluss 134 2,9 73 5,9

 Hauptschulabschluss 437 9,3 280 22,5

 mittlere Reife 957 20,4 358 28,8

 Abitur oder Fachhochschulreife 3.127 66,8 522 42,0

Befragungsperson ist jünger als 21 Jahre 45 2,8 45 3,3

Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Haushalt

 ein Kind 2.266 48,6 583 47,1

 zwei Kinder 1.731 37,1 436 35,2

 drei oder mehr Kinder 664 14,2 216 17,5

Stadt A n=4.774, Stadt B n=1.580
Quelle: KiD 0-3, Pilotstudien 2013/14
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Inanspruchnahme der Unterstüt-
zungsangebote
Ein Ziel der Pilotstudien war auch die 
Erfassung der Inanspruchnahme von 
Unterstützungsangeboten und Frühen 
Hilfen sowie der Zufriedenheit der El-
tern mit den in Anspruch genommenen 
Hilfen. Zum Zweck der besseren Ver-
gleichbarkeit werden im Folgenden nur 
die Angebote berücksichtigt, die in bei-
den Kommunen angeboten werden. Die 
Auswertung dieser Daten zeigt beson-

ders im Bereich der Inanspruchnahme 
von Hilfen einen Unterschied zwischen 
den Stichproben: Befragte in der Stadt 
A geben insgesamt deutlich häufi ger an, 
Angebote in Anspruch zu nehmen (vgl. 
Abb. 5). Hierbei ist natürlich auch die je-
weilige Stichprobenzusammensetzung zu 
berücksichtigen.

Auch wenn die Inanspruchnahme für 
viele Angebote in der Stichprobe in Stadt 
A deutlich höher ist als in Stadt B, zeigen 
sich starke Ähnlichkeiten in der Rangfolge 

der Nutzung von Angeboten. Besonders 
Hebammenhilfe bis zur achten Woche 
nach der Geburt, aber auch vorgeburt-
liche Betreuung durch eine Hebamme 
oder Geburtsvorbereitungskurse werden 
von Familien sehr häufi g in Anspruch 
genommen. Medizinische Angebote nach 
der Geburt (z.B. Rückbildungsgymnas-
tik), Sport- und Wohlfühlangebote sowie 
Eltern-Kind-Gruppen werden von den 
befragten Familien ebenfalls relativ oft 
in Anspruch genommen. Bei den mehr 

ABBILDUNG 5: INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN IM BEREICH DER BIO-PSYCHOSOZIALEN 
VERSORGUNG VON FAMILIEN MIT KLEINKINDERN IN DEN STÄDTEN A UND B 

Hebammenhilfe nach der Geburt bis zur 8. Woche
82

65

Hebammenhilfe vor der Geburt
61

41

Geburtsvorbereitungskurs
58

30

Medizinische Angebote nach der Geburt
57

27

Sport- und Wohlfühlangebote fürs Kind
55

28

Eltern-Kind-Gruppen 
(zum Beispiel Stillgruppe, PEKiP)

51
25

Familienhebamme
16
15

Beratung in einer 
Schwangerschaftsberatungsstelle

14
17

Beratung in einer Familien- 
und Erziehungsberatungsstelle

5
2

Frühförderung
4

2

Spezielle Beratung bei Schreien 
und/oder Fütterstörungen

2

 1

Telefon- bzw. Onlineberatung  1
 1

Absolute Inanspruchnahme, unabhängig 
von Kenntnis der Angebote
Angaben in Prozent, Stadt A n=4.774, Stadt B n=1.580
Quelle: KiD 0-3, Pilotstudien 2013/14

 Stadt A       Stadt B
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zielgerichteten, intensiveren Maßnahmen 
zeigen sich im Vergleich dazu geringere 
Inanspruchnahmeraten: Die Unterstüt-
zung durch eine Familienhebamme oder 
die Beratung in einer Schwangerschafts-
beratungsstelle werden jeweils von circa 
16% der Befragten genutzt. Sehr selten 
(Inanspruchnahmeraten ) 5%) werden 
hingegen Beratung in Familien- und Er-
ziehungsberatungsstellen, Frühförderung, 
Beratung bei Regulationsstörungen oder 
Telefon- und Onlineberatung genutzt.

Im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahmerate von Angeboten stellt 
sich die Frage, ob Frühe Hilfen auch von 
den Gruppen in Anspruch genommen 
werden, von denen angenommen wird, 
dass sie besonders davon profi tieren kön-
nen, und auf die gerade die eher sekun-
därpräventiv ausgerichteten Frühen Hil-
fen abzielen. Aufgrund der mit niedriger 
Bildung oft einhergehenden geringeren 
Ressourcen und höheren Belastungen 
der Familien sollen besonders Eltern mit 
geringerer Bildung in frühe Interventi-
onsmaßnahmen involviert werden. Um 
die Inanspruchnahme der Angebote für 
Eltern mit unterschiedlicher Bildung zu 
vergleichen, wurden – wie bei der Aus-
wertung der KiföG-Regionaldaten – El-
tern nach ihrem Bildungsgrad in drei 
Gruppen eingeteilt. Geringe Bildung 
wird durch die ISCED-Gruppen 0 bis 2, 
hohe Bildung durch die ISCED-Gruppen 
5 und 6 abgebildet.

Der Blick auf die Daten beider Stich-
proben (vgl. Abb. 6, S. 16, ohne mittlere 
Bildung) zeigt deutliche Unterschiede in 
der Inanspruchnahme der Angebote nach 
Bildungsstand der Eltern auf. Die Invol-
vierung von geringergebildeten Familien 
scheint bezüglich einiger der intensiveren 
Maßnahmen zu gelingen. So nimmt im 

Vergleich zu höhergebildeten Familien 
ein höherer Prozentsatz von Familien mit 
geringerem Bildungshintergrund spezi-
fi sche Beratungsangebote in Anspruch: 
Beratung in einer Schwangerschaftsbera-
tungsstelle nehmen beispielsweise 23% 
bzw. 28% der Familien mit niedriger Bil-
dung in Stadt B und Stadt A in Anspruch. 
Die Inanspruchnahme bei hochgebilde-
ten Familien liegt dagegen nur bei 14% 
bzw. 9%. Bei den niedrigschwelligeren, 
primärpräventiven Angeboten zeigt sich 
jedoch erneut, dass diese von Familien 
mit höherer Bildung mehr in Anspruch 
genommen werden (z.B. Hebammenhilfe 
nach der Geburt mit niedriger Bildung in 
46% bzw. 48% der Fälle gegenüber 84% 
bzw. 92% mit hoher Bildung). Die oben 
gezeigten Unterschiede zwischen den 
Städten bezüglich der Inanspruchnahme 
von Angeboten könnten zu einem gewis-
sen Teil auf die unterschiedliche Stichpro-
benzusammensetzung zurückzuführen 
sein. Betrachtet man beispielsweise nur 
die Sport- und Wohlfühlangebote, fi ndet 
sich in der sozioökonomisch besserge-
stellten Stichprobe in Stadt A (55%) eine 
wesentlich höhere Inanspruchnahmerate 
als in Stadt B (28%) (vgl. Abb. 5). Wenn 
die beiden Städte innerhalb der verschie-
denen Bildungsgruppen verglichen wer-
den, sind die Unterschiede weniger stark 
ausgeprägt. So nehmen unter den Ge-
ringgebildeten nur 14% bzw. 8% solche 
Angebote in Anspruch, unter den Hoch-
gebildeten sind dies 68% bzw. 52%. Un-
terschiede zwischen den Stichproben der 
Pilotstudien können zudem immer auch 
auf unterschiedliche Verfügbarkeit der 
Angebote vor Ort zurückzuführen sein.

Ergebnisse zur Zufriedenheit mit den 
in Anspruch genommenen Angeboten 
in den Stichproben beider Städte zeigen 

eine durchweg recht hohe Zufriedenheit 
(vgl. Abb. 7, S. 17), die unabhängig vom 
Bildungsgrad der Eltern ist. Besonders 
mit den von Hebammen angebotenen 
Hilfen erklären sich mindestens 70% der 
Familien sehr zufrieden und weniger als 
10% waren nicht oder nur etwas zufrie-
den. Auch bei den weiteren Angeboten 
geben mehr als 60% der Familien an, sehr 
oder eher zufrieden mit dem Angebot ge-
wesen zu sein. Somit scheinen Angebote 
für (werdende) Eltern mit Kindern bis zu 
drei Jahren bei den Familien, die diese 
auch wirklich in Anspruch nehmen, auf 
großen Zuspruch zu treffen. Die Daten 
ergaben keine Hinweise auf Zusammen-
hänge zwischen der Zufriedenheit mit 
den Angeboten und dem Bildungsgrad.

DISKUSSION DER BEFUNDE
Unterschiede in der Repräsentati-
vität der Daten und der Nutzungs-
erfassung
Die Daten der Studien zeigen, dass in 
der KiföG-Regionalstudie (Pilot I) und 
in Stadt A (Pilot II) eher höhergebildete 
Bevölkerungsschichten erreicht wurden, 
während in Stadt B (Pilot III) eine sehr 
realistische Verteilung der Bildungsgra-
de bis hin zu einer leichten Überreprä-
sentierung niedriggebildeter Gruppen 
erreicht werden konnte. Trotz dieser un-
terschiedlichen Stichprobenzusammen-
setzungen und der verschiedenen Feld-
zugänge erbrachten die Pilotstudien in 
Stadt A und B ähnliche Ergebnisse hin-
sichtlich Nutzungsmustern und Zufrie-
denheit mit den Angeboten, so dass diese 
insgesamt als robust und belastbar ange-
sehen werden können. Die Daten aus der 
KiföG-Regionalstudie weichen in eini-
gen Punkten leicht ab. Es bleibt jedoch 
zu beachten, dass diese Studie deutsch-
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ABBILDUNG 6: INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN IM BEREICH DER BIO-PSYCHOSOZIALEN 
VERSORGUNG VON FAMILIEN MIT KLEINKINDERN NACH BILDUNGSGRAD DER ELTERN 

Hebammenhilfe nach der Geburt bis zur 8. Woche

92
84

48
46

Hebammenhilfe vor der Geburt

71
53

30
27

Geburtsvorbereitungskurs

73
51

14
10

Medizinische Angebote nach der Geburt

74
52

13
6

Sport- und Wohlfühlangebote fürs Kind

68
52

14
8

Eltern-Kind-Gruppen 
(zum Beispiel Stillgruppe, PEKiP)

66
51

10
6

Familienhebamme

18
22

10
9

Beratung in einer 
Schwangerschaftsberatungsstelle

9
14

28
23

Beratung in einer Familien- 
und Erziehungsberatungsstelle

4

 1
7

4

Frühförderung

4

 1
4

2

Spezielle Beratung bei Schreien 
und/oder Fütterstörungen

2

 1
2

 1

Telefon- bzw. Onlineberatung

 1
0

 1
 1

Angaben in Prozent, Stadt A n=4.774, Stadt B n=1.580 
Quelle: KiD 0-3, Pilotstudien 2013/14

 Hohe Bildung (Stadt A)  Hohe Bildung (Stadt B)    
 Niedrige Bildung (Stadt A)  Niedrige Bildung (Stadt B)
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17Wie werden Angebote der Frühen Hilfen genutzt?

landweite Daten erhoben hat und sich 
in der Erfassung der Angebotsreichwei-
te von den anderen beiden Pilotstudien 
unterschied: Es wurde nach Kenntnis 
oder Unterbreitung von Frühen Hilfen 
(»Ist Ihnen das Angebot bekannt?« bzw. 
»Wurde Ihnen eine solche Maßnahme 
angeboten?«) sowie der Nutzungsrate in 
Form von Annahme unter den Familien, 
denen das Angebot bekannt war, gefragt. 
In den anderen beiden Pilotstudien wur-

de die absolute Inanspruchnahme – un-
abhängig von der Kenntnis der Angebo-
te – abgefragt (»Haben Sie das Angebot 
schon einmal genutzt?«). Offen bleibt 
nun die Frage, inwiefern unterschiedli-
che Antwortmuster tatsächliche Unter-
schiede bei den teilnehmenden Familien 
abbilden oder eben mit diesen abwei-
chenden Fragestellungen zusammen-
hängen. Ebenso müsste überlegt werden, 
inwiefern einige der Unterschiede auch 

darauf zurückzuführen sein könnten, 
dass z.B. höhergebildete Ausfüller diese 
begriffl ich diffi zilen Fragen anders ver-
stehen oder sich besser an die erfragte 
Zeitspanne erinnern.

Geringere Kenntnis von primärprä-
ventiven Angeboten bei Familien 
mit geringem Bildungsgrad
Betrachtet man die Kenntnis der An-
gebote im Bereich Frühe Hilfen in der 

ABBILDUNG 7: ZUFRIEDENHEIT MIT ANGEBOTEN IM BEREICH DER BIO-PSYCHOSOZIALEN 
VERSORGUNG VON FAMILIEN MIT KLEINKINDERN 

Familienhebamme
Stadt A 2 2 17 79

Stadt B 7 14 78

Hebammenhilfe vor der Geburt 
Stadt A 3 6 21 70

Stadt B 3 5 16 76

Hebammenhilfe nach der Geburt 
Stadt A 3 7 20 70

Stadt B 4 5 13 78

Sport- und Wohlfühlangebote fürs Kind
Stadt A 6 34 59

Stadt B 2 4 24 70

Eltern-Kind-Gruppen
Stadt A 2 7 33 58

Stadt B 2 6 23 69

Medizinische Angebote nach der Geburt 
Stadt A 2 9 37 52

Stadt B 2 7 30 61

Schwangerschaftsberatungsstelle
Stadt A 5 11 32 52

Stadt B 4 8 22 66

Geburtsvorbereitungskurs
Stadt A 4 14 35 47

Stadt B 2 15 27 56

 Gar nicht zufrieden       Etwas zufrieden       Eher zufrieden       Sehr zufrieden
 
Ohne Angebote, die nur von wenigen Eltern in Anspruch genommen wurden.
Angaben in Prozent, Angaben in Prozent, Stadt A n=4.774, Stadt B n=1.580
Quelle: KiD 0-3, Pilotstudien 2013/14

1

1
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KiföG-Regionalstudie über die gesamte 
Gruppe hinweg, so zeigt sich deutlich, 
dass Kenntnis und Nutzung von Ange-
boten insgesamt nicht immer miteinan-
der korrespondieren. Während niedrig-
schwellige, primärpräventive Angebote 
wie Eltern-Kind-Gruppen sehr bekannt 
sind und auch oft genutzt werden, wer-
den Beratungsstellen trotz einer hohen 
Bekanntheit von den Familien nur sehr 
selten genutzt. Familienhebammen sind 
dagegen nur relativ wenigen Familien 
bekannt, werden jedoch von den Fami-
lien, die eine solche Unterstützung an-
geboten bekommen, relativ häufi g ge-
nutzt. Besonders interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Betrachtung von 
Kenntnis und Nutzung in Abhängigkeit 
vom Bildungsgrad der Eltern. Hier zeigt 
sich, dass vor allem die primärpräven-
tiven Angebote mit Komm-Struktur 
(bei denen die Eltern zu den Angeboten 
kommen müssen und nicht aufgesucht 
werden) wie Eltern-Kind-Gruppen oder 
Stadteilzentren den höhergebildeten Fa-
milien deutlich häufi ger bekannt sind als 
niedrigergebildeten. Willkommensbesu-
che, ehrenamtliche Unterstützung oder 
Familienhebammen sind dagegen mehr 
unter den niedriggebildeten Familien 
bekannt. Da diese jedoch aufsuchende 
Hilfen darstellen, die speziell den Fami-
lien in belastenden Lebenslagen auch an-
geboten werden sollten, ist es nicht ver-
wunderlich, sondern vielmehr erfreulich, 
dass besonders Familien mit geringerer 
Bildung häufi ger von einer Kenntnis die-
ser Angebote berichten. Ein anderes Bild 
ergibt sich bei den sekundärpräventiven 
Angeboten mit Komm-Struktur wie den 
Erziehungsberatungsstellen. Die Kennt-
nis liegt hier unter den höhergebildeten 
Familien um fast 20% höher, was ver-

mutlich auch auf einen routinierteren 
Zugriff auf informierende Medien wie 
ausliegende Flyer, Internetseiten von 
Einrichtungen oder Elternzeitschriften 
zurückgeführt werden kann. Dennoch 
nutzen Familien mit niedrigerem Bil-
dungsgrad dieses Angebot relativ gesehen 
häufi ger, vermutlich weil sie häufi ger mit 
Problemen und Krisen konfrontiert sind, 
die Anlass zum Besuch einer Beratungs-
stelle geben.

Hohe Nutzungsraten sekundär-
präventiver Angebote bei Familien 
mit geringem Bildungsgrad
Blickt man zusätzlich auf die tatsächli-
che Nutzung der Angebote unter den 
Familien, denen das Angebot auch be-
kannt ist, zeigen sich weitere interessan-
te Punkte. Hier ergeben sich hinsichtlich 
Willkommensbesuchen, ehrenamtlicher 
Unterstützung und insbesondere der 
Leistungen von Familienhebammen 
über alle Bildungsgruppen hinweg recht 
ähnliche Nutzungsraten. Da jedoch – 
wie eingangs beschrieben – solche An-
gebote schwerpunktmäßig Familien in 
belastenden Lebenslagen mit geringer 
Bildung angeboten werden sollten, er-
halten vermutlich auch viele Familien, 
für die diese Hilfe eigentlich nicht zuge-
schnitten ist, Unterstützung durch eine 
Familienhebamme. Die Befunde zeigen 
jedoch auch, dass geringergebildete Fa-
milien nicht – wie oft vermutet – eine 
geringere Wahrscheinlichkeit haben, 
bei diesen speziellen Interventionen 
teilzunehmen. Eine noch spezifi schere 
Ansprache von Familien aus bildungs-
fernen Milieus erscheint somit sinnvoll.

Ein Blick auf die Nutzungsraten zeigt 
zudem, dass – trotz geringerer Kenntnis 
dieses Angebots – mehr niedriggebildete 

Familien in Beratungsstellen Unterstüt-
zung suchen. Da jedoch die Kenntnis der 
Angebote unter dieser Gruppe am ge-
ringsten ist, spricht dies für die Notwen-
digkeit einer deutlich besseren und ge-
zielteren Verbreitung von Informationen 
über Erziehungsberatungsstellen und 
deren Arbeit in potenziell von Belastun-
gen betroffenen Gruppen. Eine doppelte 
Selektion ergibt sich bei Eltern-Kind-
Gruppen. Zum einen war die Kenntnis 
der Angebote unter den gebildeten Grup-
pen höher, und zum anderen zeigen sich 
bei dieser Gruppe auch wesentlich höhe-
re Teilnahmequoten, wenn das Angebot 
bekannt ist. Das heißt, selbst wenn we-
niger gebildete Familien von Elternkur-
sen oder Eltern-Kind-Gruppen Kenntnis 
haben, ist es weniger wahrscheinlich, dass 
sie auch an einem solchen Angebot teil-
nehmen. Gründe hierfür könnten darin 
liegen, dass solche Angebote oft mit Kos-
ten verbunden sind, zumeist eine Komm-
Struktur aufweisen und die Teilnahme in 
der Regel von den Familien selbst initiiert 
werden muss. Hier müssten gegebenen-
falls Hürden für geringgebildete und be-
lastete Familien weiter abgebaut werden; 
andererseits ließe sich aber auch die Fra-
ge diskutieren, ob solche Angebote für 
weniger belastete Eltern nicht auch ge-
eigneter und passender sind.

Primärpräventive Angebote wer-
den häufi ger genutzt, die Nutzung 
sekundärpräventiver Hilfen ist 
noch ausbaufähig
Betrachtet man die Häufi gkeiten der 
Inanspruchnahme von Angeboten im 
Bereich Frühe Hilfen in den Pilotstudi-
en in Stadt A und B, so zeigt sich, dass 
Angebote in Stadt B weniger in An-
spruch genommen werden, was mögli-
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cherweise auf eine insgesamt geringere 
Verfügbarkeit von Angeboten in dieser 
Kommune zurückgeführt werden kann. 
Unabhängig vom Pilotstandort werden 
primärpräventive Angebote wie Heb-
ammenhilfe (Nachsorge) oder Geburts-
vorbereitungskurse deutlich häufi ger in 
Anspruch genommen als intensivere, 
sekundärpräventive Maßnahmen wie 
die Betreuung durch eine Familienheb-
amme, Frühförderung oder die Beratung 
durch Schwangerschafts- und Erzie-
hungsberatungsstellen. Die geringe In-
anspruchnahme dieser spezifi schen An-
gebote könnte durch geringe Zahlen von 
Familien mit entsprechenden Bedarfen 
zu erklären sein, jedoch ist auch hier 
wieder davon auszugehen, dass nicht 
alle Familien mit diesen Bedarfen auch 
eine Kenntnis der Angebote haben oder 
in diese vermittelt werden. Ein Beispiel 
stellt die Inanspruchnahme der Beratung 
zu exzessivem Schreien, Schlaf- und/
oder Fütterstörungen dar: Diese steht 
in keinem Verhältnis zu Befunden zum 
eigentlichen Bedarf solcher Angebote. So 
weisen internationalen Studien zufolge 
circa 20% der bis zu dreimonatigen Kin-
der exzessives Schreien (vgl. Lucassen et 
al. 2001) und 20% bis 30% der Säuglinge 
und Kleinkinder Ein- und Durchschlaf-
störungen auf (vgl. Wolke et al. 1994). 
Auch aus den beiden Pilotstudien ergab 
sich eine mit der Literatur übereinstim-
mende Prävalenz von 22,7% der Kinder, 
die Probleme in mindestens einem Be-
reich der Regulation haben (Schreien, 
Füttern, Schlafen). Die Inanspruchnah-
meraten der Beratung bei Schrei- und 
Fütterstörungen liegen jedoch in beiden 
Stichproben nur bei 1% bis 2%. Somit 
muss angenommen werden, dass viele 
Familien mit spezifi schen Bedarfen noch 

nicht in die dafür vorgesehenen und ge-
eigneten Hilfeangebote vermittelt wer-
den bzw. nicht von der Existenz solcher 
Hilfen wissen. Möglicherweise spiegelt 
sich hier auch ein klinisch häufi g zu be-
obachtender Trend wider, erst sehr spät, 
wenn die Problematik schon recht weit 
fortgeschritten ist, eine entsprechende 
Beratung aufzusuchen.

Geringe Inanspruchnahme primär-
präventiver Hilfen bei Familien in 
belastenden Lebenslagen
Betrachtet man die Inanspruchnahme 
der Angebote in Abhängigkeit vom Bil-
dungsgrad der Eltern, dann zeigt sich, 
dass die primärpräventiven Angebote 
entsprechend ihrer Konzipierung eine 
breite Masse, jedoch insbesondere die hö-
hergebildeten Familien erreichen. Heb-
ammenhilfe vor und nach der Geburt 
wird beispielsweise doppelt so häufi g von 
hoch- wie von niedriggebildeten Famili-
en in Anspruch genommen. Bei medizi-
nischen Angeboten, Sport-, Freizeit- und 
Gruppenangeboten wird diese Differenz 
sogar noch deutlicher. Hier nehmen cir-
ca sechsmal so viele höhergebildete wie 
geringgebildete Familien teil. Diese Zah-
len im Bereich der primärpräventiven 
Angebote sind wenig überraschend, da 
gerade primärpräventive Angebote allen 
Familien zur Verfügung stehen und ins-
besondere höhergebildete Familien oft 
und gerne in Eigeninitiative auf solche 
Angebote zurückgreifen.

Sekundärpräventive Angebote 
werden häufi ger von Familien mit 
geringem Bildungsgrad in An-
spruch genommen
Interessant ist nun der Blick auf die se-
kundärpräventiven Angebote. Es zeigt 

sich, dass Frühförderung, Beratung in 
Familien-, Erziehungs- und insbeson-
dere in Schwangerschaftsberatungsstel-
len häufi ger von Familien mit geringem 
Bildungsgrad in Anspruch genommen 
werden. Gerade vor dem Hintergrund, 
dass in Schwangerschaftsberatungsstellen 
beispielsweise über die Bundesstiftung 
Mutter und Kind Gelder für die Erstaus-
stattung des Kindes beantragt werden 
können, erscheinen diese Befunde nach-
vollziehbar und zeigen, dass die Ange-
bote tatsächlich auch eher von Familien 
genutzt werden, für die sie konzipiert 
wurden.

Mangelnde Zielgerichtetheit des 
Angebots »Familienhebammen«
Betrachtet man jedoch das sekundärprä-
ventive Angebot der Betreuung durch 
eine Familienhebamme, muss festgehal-
ten werden, dass trotz des konzeptionel-
len Fokus auf Familien mit spezifi schen 
Hilfebedarfen in beiden Städten circa 
doppelt so viele hochgebildete Familien 
von dem Angebot Gebrauch machen als 
weniger gut gebildete Familien. Im Hin-
blick auf die Daten der Pilotstudien in 
den Städten A und B muss in diesem Zu-
sammenhang jedoch einschränkend auf 
eine Ungenauigkeit in der Formulierung 
des Items hingewiesen werden: Die El-
tern wurden gefragt, ob sie das Angebot 
»Hebammenhilfe über die 8. Woche hin-
aus/Familienhebamme« genutzt haben. 
Da es möglich ist, Nachsorgehebammen 
auch nach der achten Lebenswoche des 
Kindes, zum Beispiel bei Stillproblemen 
oder zur Einführung von Beikost, zu 
konsultieren, könnten sich die Antwor-
ten hier nicht nur auf die Nutzung des 
Angebots »Familienhebamme« bezie-
hen und so eine Verzerrung in Richtung 
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einer höheren Nutzung des Angebots 
durch höhergebildete Gruppen bewirkt 
haben. Zukünftige Untersuchungen im 
Rahmen der Prävalenzforschung des 
NZFH werden diese Möglichkeit klären 
können. Für die Daten der KiföG-Regio-
nalstudie gilt diese Einschränkung nicht, 
dort wurden die Eltern nach »der länge-
ren Begleitung durch eine Familienheb-
amme oder Kinderkrankenschwester« 
gefragt. Die Daten aus der KiföG-Regi-
onalstudie legen nahe, dass die Teilnah-
mebereitschaft unter den Bildungsgrup-
pen ähnlich verteilt ist, allerdings nur, 
sofern den Familien ein entsprechendes 
Angebot auch unterbreitet wurde. So-
mit stellt sich die Frage, warum Famili-
enhebammen denjenigen Gruppen, für 
welche sie primär gedacht sind, nicht 
in entsprechendem Maße auch angebo-
ten werden. Unter Umständen könnten 
hier Selektionseffekte verantwortlich 
sein: Familienhebammen wählen – dort, 
wo die Vermittlung auf diese Weise ge-
schieht – vielleicht selektiv weniger 
schwierige Fälle für ihre Arbeit aus oder 
Familien mit höherem Bildungsgrad su-
chen aktiver nach Unterstützung.

Große Zufriedenheit mit der Arbeit 
der (Familien-)Hebammen
In Erweiterung der Daten aus dem KiföG-
Piloten wurde in den Piloten II und III 
auch die Zufriedenheit mit den Angebo-
ten im Bereich der Frühen Hilfen erho-
ben. Insgesamt kann diese Zufriedenheit 
als sehr hoch bezeichnet werden. Famili-
en, die solche Angebote in Anspruch ge-
nommen haben, nehmen diese auch als 
positiv wahr, wobei besonders die Unter-
stützung durch (Familien-)Hebammen 
bei Eltern auf große Fürsprache trifft. 
Somit scheinen diese Angebote und die 

entsprechenden Fachkräfte das Vertrau-
en der Familien zu genießen und einen 
guten Zugang zu ihnen darzustellen.

ZUSAMMENFASSUNG 
UND AUSBLICK
Insgesamt kann festgehalten werden, dass 
Familien generell zwar sehr zufrieden 
mit den Angeboten rund um Schwanger-
schaft, Geburt und die ersten Lebensjahre 
des Kindes sind, dass aber gerade dieje-
nigen unter ihnen, die am meisten von 
Unterstützungsmaßnahmen profi tieren 
könnten (z.B. weniger gebildete, sozio-
ökonomisch benachteiligte Familien), 
solche Angebote weniger in Anspruch 
nehmen. Hier besteht also noch Hand-
lungsbedarf, um potenziell belastete Fa-
milien noch besser in die speziell für sie 
entwickelten Angebote im Bereich Frühe 
Hilfen zu vermitteln. Dies trifft insbeson-
dere für die Unterstützung durch Famili-
enhebammen zu, aber auch die Angebote 
der Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen sollten in spezifi schen Zielgruppen 
noch besser bekannt gemacht werden.

Bei den primärpräventiven Angebo-
ten zeigt sich nach wie vor eine große 
Kluft zwischen den Bildungsgruppen 
hinsichtlich der Teilnahmeraten: Weni-
ger gebildete Familien sind hier immer 
noch entschieden unterrepräsentiert. Es 
sollte daran gearbeitet werden, dass nied-
rigergebildete Familien zum einen besser 
über die Existenz – und mögliche Finan-
zierung – solcher Unterstützungsmög-
lichkeiten informiert und zum anderen 
gezielter dorthin vermittelt werden. Die 
Information über die weitgefächerte Hil-
felandschaft sollte weiter verbessert wer-
den, auch um eine dem jeweiligen Bedarf 
entsprechende Inanspruchnahme durch 
unterschiedliche Gruppen von Familien 

zu ermöglichen. Die berichteten drei Pi-
lotstudien liefern dazu wichtige Erkennt-
nisse, indem sie deutlichen Informati-
onsbedarf bei bildungsfernen Familien 
aufdecken und zeigen, dass weiterhin an 
der Zielgerichtetheit einzelner Angebote, 
insbesondere der Betreuung durch Fami-
lienhebammen, gearbeitet werden sollte.

Weiterführende Erkenntnisse zu den 
Belastungen und Unterstützungsbedar-
fen spezifi scher Gruppen von Familien 
mit Säuglingen und Kleinkindern in 
Deutschland wird die 2015 durchgeführ-
te repräsentative Hauptstudie liefern. Sie 
wird zudem erneut nach Kenntnis und 
Inanspruchnahme von Unterstützungs- 
und Hilfeangeboten rund um Schwan-
gerschaft, Geburt und erste Lebensjahre 
des Kindes fragen, auch um Veränderun-
gen auf Seiten der Adressatinnen und 
Adressaten der Unterstützungsangebote 
im Verlauf der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen abbilden zu können. Die Ergeb-
nisse dienen als Basis für den weiteren 
bedarfsgerechten Ausbau von Frühen 
Hilfen. Die 2014 begonnene Vertie-
fungsstudie soll darüber hinaus weitere 
Erkenntnisse über die Zusammenhän-
ge von psychosozialen Belastungen und 
kindlichen Entwicklungschancen ge-
nerieren und dabei auch vermittelnde 
Wirkmechanismen aufdecken, um mög-
liche Ansatzpunkte für gezielte Interven-
tionen zu identifi zieren.
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Frühe Hilfen haben in den letzten Jahren 
in Deutschland zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Sie sind seit dem 2005 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend vorgeleg-
ten Aktionsprogramm »Frühe Hilfen für 
Eltern und Kinder und soziale Frühwarn-
systeme« und spätestens seit dem Start 
der daraus erwachsenen Bundesinitiative 
»Netzwerke Frühe Hilfen und Familien-
hebammen 2012–2015« dabei, sich als 
eigenes, mit dem Bundeskinderschutzge-
setz (BKSchG) bundesweit kodifi ziertes 
Handlungsfeld dauerhaft in den Ländern 
und Kommunen zu etablieren. Dreh- und 
Angelpunkt des angestrebten fl ächen-
deckenden Ausbaus von Frühen Hilfen 
stellt – neben der Bereitstellung von An-
geboten für Familien mit kleinen Kindern 
– die sektorenübergreifende Vernetzung 
und Kooperation von Fachkräften und 
Institutionen des Gesundheitswesens, 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie weite-
rer Sozialleistungssysteme dar. Auf diese 
Weise soll es gelingen, zum einen Unter-

stützungsbedarfe von Eltern und Kindern 
frühzeitiger wahrzunehmen und ihnen 
zum anderen systematischer als bislang 
Zugänge zu passgenauen Unterstützungs- 
und Hilfeangeboten zu eröffnen. Im Kern 
geht es also um die (Weiter-)Entwicklung 
einer präventiven kommunalen Versor-
gungsstruktur für (werdende) Eltern und 
ihre Kinder bis zum Abschluss des dritten 
Lebensjahres mit einem Schwerpunkt auf 
Familien mit psychosozialen Belastungen.

Zum Stand des Ausbaus 
von Netzwerken Frühe Hilfen
Ein erstes Zwischenfazit zur Bundesini-
tiative Frühe Hilfen konnte nach einem 
Jahr Laufzeit im Rahmen der Berichter-
stattung an den Deutschen Bundestag 
gezogen werden (vgl. NZFH 2014a). Es 
beruht unter anderem auf den Ergebnis-
sen der vom Nationalen Zentrum Frühe 
Hilfen (NZFH) 2013 im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitforschung erst-
mals durchgeführten jährlichen Befra-
gung aller geförderten Kommunen.1 

Im Profi l: Die Koordination 
von Netzwerken im Bereich 
Frühe Hilfen 
Strukturen und Personen, Aufgaben 
und Herausforderungen

ERNST-UWE KÜSTER, MELANIE MENGEL, CHRISTOPHER PABST UND ALEXANDRA SANN

1 Antragsberechtigt sind gemäß der 
Verwaltungsvereinbarung von Bund 
und Ländern (VV BIFH) Kreise, kreisfreie 
Städte und kreisangehörige Gemeinden, 
sofern sie örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sind (vgl. Art. 4, Abs. 
3 VV BIFH). Von den Landeskoordinie-
rungsstellen für die Bundesinitiative 
Frühe Hilfen, die als Zuwendungsgeber 
antragsberechtigter Kommunen fungie-
ren, wurden für die Befragung 2013 die 
Ansprechpartner für 566 Jugendamts-
bezirke übermittelt. 543 Kommunen 
haben an der ersten Befragungswelle 
teilgenommen (95,9%). Bei der Be-
fragung 2014 waren es 553 von 568 
übermittelten Kommunen (97,4%). Da 
einige Kommunen gemeinsame Anträge 
gestellt haben, kann von einer fl ächen-
deckenden Förderung in Deutschland 
gesprochen werden.
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Hinsichtlich des Auf- und Ausbaus 
von Netzwerkstrukturen im Bereich Frü-
he Hilfen zeigen die Ergebnisse erste Er-
folge, weisen aber auch auf weiter beste-
hende fachliche Entwicklungsbedarfe hin 
(vgl. NZFH 2014a, S. 53–64).

Einerseits erfuhr der bereits vor der 
Bundesinitiative durch Länderprogram-
me und kommunale Projekte begonnene 
Aufbau von Netzwerken Frühe Hilfen 
(vgl. Sann/Küster 2013) einen weiteren 
Schub. 90,8% (493 von 543) der befrag-
ten Kommunen haben für den Stichtag 
30.06.2013 angegeben, dass in ihrem Ju-
gendamtsbezirk eine Netzwerkstruktur 
mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen in-
stalliert ist (o. Abb.). Die nach Abschluss 
des Zwischenberichts durchgeführte 
zweite Befragung bestätigt diese Entwick-
lung. Zum 30.6.2014 gab es in 97,5% (539 
von 553) der befragten Kommunen ein 
oder mehrere Netzwerke Frühe Hilfen (o. 
Abb.). Somit sind mittlerweile zumindest 
die strukturellen Voraussetzungen für 
eine bereichsübergreifende Vernetzung 
von Leistungen und Angeboten für Fa-
milien mit Säuglingen und Kleinkindern 
bundesweit gegeben.

Zudem konnte im Zwischenbericht 
gezeigt werden, dass in vier von fünf 
Netzwerken Frühe Hilfen Institutionen 
aus zentralen Versorgungsbereichen wie 
das Gesundheitsamt, die Erziehungs-, 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stellen, der Allgemeine Soziale Dienst so-
wie Schwangerschaftsberatungsstellen als 
Kooperationspartner vertreten sind (vgl. 
Tab. 1). Darüber hinaus ist es bereits in 
der Anlaufphase der Bundesinitiative ge-
lungen, Familienhebammen als prototy-
pisches Angebot für Familien mit einem 
erhöhten Unterstützungsbedarf syste-
matisch in die Netzwerke Frühe Hilfen 

einzubeziehen. Auch wenn Jugendämter 
teilweise von Schwierigkeiten in der Zu-
sammenarbeit mit diesen Fachkräften 
berichten, wie bspw. bei der Aushandlung 
der Vergütung oder der Auftragsklärung, 
erreicht die mittlere Kooperationsqua-
lität dieser Akteursgruppe die höchsten 
Werte unter allen Kooperationspartnern 
und liegt damit noch vor der Bewertung 
von Akteuren aus dem »eigenen« System 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Andererseits zeigen die im ersten Jahr 
der Bundesinitiative gesammelten Erfah-
rungen und empirischen Analysen auch, 
dass die mit der Einführung des Bundes-
kinderschutzgesetzes und der Förderung 
durch die Bundesinitiative beabsichtigte 
politische Absicherung, rechtliche Nor-
mierung und fl ächendeckende fachliche 
Qualitätsentwicklung von Frühen Hilfen 
noch am Anfang steht. Insbesondere ist 
die bessere Einbeziehung des Gesund-
heitswesens – vor allem in den Bereichen, 
in denen es weder eine rechtliche Ver-
pfl ichtung zur Kooperation noch einen 
fi nanziellen Anreiz bzw. Ausgleich dafür 
gibt – weiterhin eine nicht vollständig 
eingelöste Entwicklungsaufgabe. Zentra-
le Partner der gesundheitlichen Regelver-
sorgung von Familien wie Kinderärztin-
nen und -ärzte (66,1%), niedergelassene 
Hebammen (64,7%), Geburtskliniken 
(62,2%) und Kinderkliniken (49,2%) 
sind weniger häufi g als bspw. Familien-
hebammen (80,2%) in der fallübergrei-
fenden Kooperation lokaler Netzwerke 
aktiv, obwohl sie in der Verwaltungsver-
einbarung zur Bundesinitiative als einzu-
bindende Akteure ausdrücklich erwähnt 
werden (vgl. Tab. 1, S. 24). Besonders kri-
tisch ist vor allem die geringe Beteiligung 
derjenigen Gesundheitsdienste zu bewer-
ten, die im Kontext von psychischen Be-

lastungen und psychiatrischen Erkran-
kungen von Eltern tätig sind, welche als 
ein Hauptrisikofaktor für ein dysfunktio-
nales Erziehungsverhalten gelten.

Es bleibt abzuwarten, ob es im Zuge 
der weiteren Etablierung der Netzwerke 
Frühe Hilfen zu Veränderungen in de-
ren Zusammensetzung und in der Be-
wertung der Kooperationsqualität mit 
einzelnen Akteuren kommt. Aufschluss 
hierzu wird die Auswertung der dritten 
Erhebungswelle der Kommunalbefra-
gung des NZFH liefern können, die 2016 
vorgelegt werden wird.

Mit der Initiierung eines Netzwerks 
als regelmäßigem Austauschforum von 
Fachkräften aus den für (werdende) El-
tern und Familien mit kleinen Kindern 
bedeutsamen Versorgungsbereichen ist 
jedoch nur ein erster formaler Schritt 
getan. Im Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) 
und insbesondere in der Verwaltungs-
vereinbarung von Bund und Ländern 
zur Bundesinitiative Frühe Hilfen (VV 
BIFH) sind Aufgaben und Qualitätskri-
terien für verbindliche Netzwerkstruktu-
ren festgelegt, die weit über den bloßen 
Informationsaustausch (»sich gegenseitig 
über das jeweilige Angebots- und Aufga-
benspektrum ... informieren«, KKG § 3, 
Abs. 1) hinausgehen und in der Folge bis 
in die Arbeitsabläufe und Systemlogiken 
der beteiligten Kooperationspartner hi-
neinreichen. So sollen im Rahmen der 
Netzwerke Frühe Hilfen Vereinbarungen 
für eine verbindliche Zusammenarbeit 
im Netzwerk sowie Qualitätsstandards 
auch zum Umgang mit Einzelfällen erar-
beitet (VV BIFH) und Verfahren im Kin-
derschutz miteinander festgelegt (KKG) 
werden. Angebote sollen aufeinander ab-
gestimmt gestaltet und weiterentwickelt 
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sowie die dafür grundlegenden struktu-
rellen Fragen geklärt werden (KKG). Auf 
Grundlage der Jugendhilfeplanung nach 
§ 80 SGB VIII sollen zudem regelmäßig 
Ziele und Maßnahmen zur Zielerrei-
chung festgelegt und die Zielerreichung 
überprüft (VV BIFH) werden.

Damit ist ein fachlich herausfordern-
des Anforderungsprofi l für die lokale 
Netzwerkarbeit umrissen, das den Aufbau 
einer möglichst verbindlich geregelten 
Zusammenarbeit einer Vielzahl von Ak-
teuren umfasst, die jedoch hinsichtlich 
ihrer rechtlichen Verfasstheit, internen 

TABELLE 1: AKTEURE IN DEN NETZWERKEN FRÜHE HILFEN

Kooperation Beurteilung 
Kooperations -

 qualität
fallüber -
greifend

einzelfall-
bezogen

Gesundheitsamt* 86,1 57,9 2,2

Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstellen* 85,4 63,8 2,5

Allgemeiner Sozialer Dienst* 84,7 81,3 2,4

Schwangerschaftsberatungsstellen* 82,1 66,6 1,8

Familienhebammen* 80,2 66,8 1,6

Kindertageseinrichtungen 72,9 63,8 3,0

Frühförderstellen* 72,1 63,6 2,0

Einrichtungen und Dienste der Hilfen zur Erziehung* 70,4 67,2 2,8

Familienzentren / Mehrgenerationenhäuser / Mütterzentren 69,5 43,9 2,7

Kinderärztliche Praxen* 66,1 63,8 2,6

Niedergelassene Hebammen* 64,7 68,3 2,5

Geburtsklinik* 62,2 63,6 2,3

Familienbildungsstätten 53,7 21,2 2,8

Kinderklinik* 49,2 57,4 2,2

Agentur für Arbeit / Jobcenter / ARGE 44,5 52,7 2,6

Kindertagespfl egestellen 43,9 50,1 3,2

Suchtberatungsstellen 43,3 50,8 2,5

Polizei 42,0 37,9 2,2

Frauenunterstützungseinrichtungen 38,8 44,1 2,2

Schulen 38,0 40,5 2,7

Frauenärztliche Praxen 35,5 48,5 3,3

Sozialpsychiatrischer Dienst 34,3 50,6 2,5

Migrationseinrichtungen/-dienste 32,5 41,8 2,4

Abteilung/Klinik für Erwachsenenpsychiatrie/-psychologie 23,4 36,9 3,0

Psychiatrische bzw. psychotherapeutische Praxen 16,8 36,9 3,0

Hausärztliche Praxen 15,0 38,9 3,3

30.06.2013, Auswahl, Angaben in Prozent der Netzwerke in den befragten Kommunen und Mittelwerte auf 5er-Notenskala 
von 1 »sehr zufrieden« bis 5 »sehr unzufrieden«, N=561
* Fördervoraussetzung nach VV BIFH Art. 2, Abs. 3 (Entwicklungsziel)
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, 
erste Erhebungswelle (2013)

Handlungslogiken und ihres Professiona-
lisierungsgrades äußerst heterogen sind. 
Die Organisation der Zusammenarbeit 
fi ndet dabei auf zwei Ebenen statt: Zum 
einen geht es um eine sektorenübergrei-
fende Infrastrukturentwicklung im Be-
reich Frühe Hilfen auf der Ebene von 
Organisationen und Institutionen, zum 
anderen um die Kooperation von Fach-
kräften im konkreten Einzelfall. Beide 
Ebenen müssen bedacht und regelhaft 
miteinander verknüpft werden, um tat-
sächlich einen Benefi t auf der Ebene der 
Adressatinnen und Adressaten erreichen 
zu können. Die kommunale Organisation 
von Frühen Hilfen ist also von einem ho-
hen Grad an Komplexität gekennzeichnet 
und geht einher mit hohen Anforderun-
gen an Planung und Steuerung.

Da die Ausgangsbedingungen in den 
bundesdeutschen Landkreisen, kreis-
freien Städten und Gemeinden mit 
kommunalisierten Jugendämtern sehr 
unterschiedlich sind, wurde den für die 
Organisation der Netzwerke zuständigen 
Jugendämtern im Rahmen der Umset-
zung der Bundesinitiative zugestanden, 
die oben genannten Kriterien aus der 
Verwaltungsvereinbarung als Entwick-
lungsziele zu verstehen, die es anzustre-
ben gilt. Ähnliches gilt für die Regelun-
gen des BKiSchG, da erfahrungsgemäß 
zwischen Gesetzesverabschiedung und 
entsprechenden (erwünschten und auch 
nicht-intendierten) Effekten im Praxis-
feld etliche Jahre Entwicklungszeit liegen 
(vgl. Forschungsverbund Deutsches Ju-
gendinstitut e.V./Technische Universität 
Dortmund 2015). Entsprechend wird für 
viele Jugendamtsbezirke auch im Förder-
bereich »Auf- und Ausbau von Netzwer-
ken Frühe Hilfen« der Bundesinitiative 
nach wie vor ein (sehr) hoher fachlicher 
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Entwicklungsbedarf gesehen (vgl. NZFH 
2014a, S. 52). Dies ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf eine Sensibilisierung 
der Fachpraxis für die Komplexität von 
Netzwerklandschaften zurückzuführen 
so wie auf gestiegene Qualitätsanforde-
rungen hinsichtlich des Aufbaus und der 
Verstetigung von Netzwerken. 

Als Schlüssel für die Etablierung und 
Erhaltung von nachhaltig arbeitsfähigen 
Netzwerkstrukturen gilt die Einrichtung 
einer fachlich qualifi zierten Koordi-
nierung (vgl. u.a. Ziegenhain u.a. 2011, 
Quilling u.a. 2013), die zugleich Förder-
gegenstand der Bundesinitiative ist. Im 
Zuge der Verbreitung und Etablierung 
von Frühen Hilfen entwickelt sich hier 
ein neues, bedeutsames Tätigkeitsfeld, 
das in diesem Beitrag mit empirischen 
Befunden aus den beiden ersten Kommu-
nalbefragungen beleuchtet werden soll. 
Erstmalig können damit für Deutsch-
land Erkenntnisse zur institutionellen 
Ansiedlung und personellen Ausstattung 
der Koordinierungsstellen sowie zu den 
Aufgaben und zum fachlichen Profi l der 
Netzwerkkoordinierenden vorgestellt 
und vor dem Hintergrund fachlicher 
Anforderungen und sich abzeichnender 
Qualitätsentwicklungs- und Qualifi zie-
rungsbedarfe diskutiert werden.

Verbreitung und institutionelle 
Ansiedlung der Koordinierungs-
stellen
Bereits vor Inkrafttreten des BKiSchG 
hatten sich – seit 2007 unterstützt durch 
entsprechende, sukzessiv in den Ländern 
eingeführte Kinderschutzgesetze (vgl. 
Meysen/Eschelbach 2012, S. 31ff.) und 
auch angestoßen durch das Aktionspro-
gramm »Frühe Hilfen für Eltern und 
Kinder und soziale Frühwarnsysteme« 

des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (2006–2010) 
– vielerorts Netzwerkstrukturen im Be-
reich der Versorgung von Familien mit 
kleinen Kindern etabliert. Auch die Ein-
richtung von Koordinierungsstellen wur-
de in einigen Länderprogrammen – wie 
etwa in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland – fl ächendeckend gefördert, so-
dass vor 2011 in bundesweit 43,8% der 
Jugendamtsbezirke bereits Koordinie-
rungsstellen für Netzwerke Frühe Hilfen 
eingerichtet waren, insbesondere in west-
deutschen Bundesländern (o. Abb., vgl. 
NZFH 2014a, S. 57). Mit Inkrafttreten 
des BKiSchG und im Zuge der Förderung 
durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen 
ist der Anteil mittlerweile auf 97,7% ge-
stiegen. Letztlich kann davon ausgegan-
gen werden, dass beinahe jedes Netzwerk 
Frühe Hilfen in Deutschland heute von 
einer Koordinierungsstelle unterstützt 
wird.

Die Koordinierungsstellen sind 
(Stand 30.06.2014) fast ausschließlich 
bei den örtlichen Jugendämtern institu-
tionell angesiedelt (89,5% aller befragten 
Kommunen, Mehrfachangaben möglich, 
o. Abb.). Lediglich 4,5% der Koordinie-
rungsstellen sind zumindest anteilig im 
Gesundheitsamt verortet, hier insbeson-
dere als gemeinsame Koordinierungs-
stelle zusammen mit dem Jugendamt. 
In 2,9% der Jugendamtsbezirke sind die 
Koordinierungsstellen Teil einer anderen 
kommunalen Behörde. In 8% werden 
sie von freien Trägern der Jugendhilfe 
– teilweise in Kooperation mit dem Ju-
gendamt – bereitgestellt.2 Es zeigt sich, 
dass die Länder die im KKG vorgesehene 
Möglichkeit nicht nutzen, durch eigene 
Regelungen die Verantwortung für die 
Organisation der Netzwerke Frühe Hil-

2 Bei der Erhebung 2013, deren Ergebnis-
se in den Zwischenbericht zur Bundes-
initiative eingefl ossen sind, ergaben 
sich geringfügig abweichende Prozent-
angaben.
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fen subsidiär an andere Institutionen zu 
übertragen. Diese Aufgabe verbleibt in 
der Regel in der hoheitlichen Steuerungs-
verantwortung der öffentlichen Jugend-
hilfe. Auch sogenannte Tandem-Modelle, 
bei denen sich unterschiedliche Träger die 
Koordination – wie im saarländischen 
Landeskonzept die Jugend- und Ge-
sundheitsämter – teilen, sind nur gering 
verbreitet. Lediglich in 66 Jugendamts-
bezirken waren zum 30.6.2014 Tandem-
Modelle implementiert (11,9%) und in 
34 Jugendamtsbezirken (6,1%) war das 
Jugendamt nicht Träger der Koordinie-
rungsstelle. Damit hat sich die Koordinie-
rung der Netzwerke Frühe Hilfen eindeu-
tig als Teil der Aufgaben der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe etabliert. Diese 
institutionelle Zuordnung bietet günstige 
Voraussetzungen, um bspw. die Abstim-
mung von lokalen Angeboten im Bereich 
der psychosozialen Versorgung von Fami-
lien mit Säuglingen und Kleinkindern mit 
der ebenfalls in der Regel dem Jugendamt 
zugeordneten Jugendhilfeplanung zu 
koordinieren (vgl. Schone 2015). Dabei 
besteht weiterer Forschungsbedarf hin-
sichtlich möglicher Vorteile einer gemein-
samen Koordinierung von Jugend- und 
Gesundheitsämtern, z.B. in Fragen der 
besseren Einbeziehung des Gesundheits-
wesens in die Netzwerke.

Darüber hinaus ist die fachliche wie 
hierarchische Verortung der Koordinie-
rungsstellen innerhalb der kommuna-
len Jugendämter von Bedeutung. Zum 
30.6.2014 waren 27,5% der Koordinie-
rungsstellen im Fachbereich oder einer 
vergleichbaren Organisationseinheit an -
ge siedelt, in der auch der Allgemeine So-
ziale Dienst, Soziale Dienste oder Erzie-
hungshilfen verortet sind (vgl. Abb. 1).3 
Diese Zuordnung wird zum Teil sehr 

3 Neben der institutionellen Nähe ist bei 
dieser Frage auch noch der Anteil der-
jenigen Personen relevant, die in Teilzeit 
sowohl im ASD als auch in der Koordi-
nierungsstelle tätig sind. Dies betrifft 
10,4% der insgesamt in der Befragung 
2014 personalstatistisch erfassten Koor-
dinatorinnen und -koordinatoren.

ABBILDUNG 1: INSTITUTIONELLE ANSIEDLUNG VON 
KO OR DINIERUNGSSTELLEN FÜR NETZWERKE FRÜHE HILFEN 

Allgemeiner Sozialer Dienst, Soziale Dienste, Erziehungshilfen 27,5

Stabsstelle/Amtsleitung 23,7

Eigenes Sachgebiet 17,7

Familienförderung, Erziehungsberatung, Kindertagesbetreuung 10,7

Planung/Steuerung 5,1

Sonstiges Sachgebiet 4,9

Nicht im Jugendamt 6,1

Keine Koordinierungsstelle  1,8

Kein Netzwerk Frühe Hilfen  2,5

30.06.2014, Angaben in Prozent, N=553
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, 
zweite Erhebungswelle (2014)

kritisch diskutiert, da hier die fachliche 
Konturierung der präventiv ausgerich-
teten Frühen Hilfen im Kontext von Or-
ganisationseinheiten, die für den interve-
nierenden Kinderschutz zuständig sind, 
nach innen und nach außen schwerfallen 
kann. In 12,3% der Jugendamtsbezirke 
sind die Netzwerkkoordinierungsstellen 
den Stellen mit Zuständigkeit für Fa-
milienförderung, Erziehungsberatung 
oder Kindertagesbetreuung zugeordnet, 
in 5,1% dem Sachgebiet Planung/Steue-
rung. Auf welcher hierarchischen Ebene 
die Koordinierungsstelle im Gefüge der 
Ämter positioniert ist, liefert auch einen 
Hinweis darauf, welcher fachpolitische 
Stellenwert ihr zugemessen und welcher 
Handlungsspielraum als dafür notwen-
dig erachtet wird. Immerhin in 17,7% 
der Jugendamtsbezirke bilden Frühe Hil-
fen ein eigenes Sachgebiet und in 23,7% 
sind sie als Stabsstelle bei der Amts- oder 
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Fachgruppenleitung organisatorisch ver-
ankert bzw. werden der Amtsleitung zu-
geordnet. Diese Zuordnung entspricht 
in vielen Jugendämtern der dort vorhan-
denen konzeptionellen Ausrichtung der 
Koordinierungsstellen, die neben dem 
operativen Netzwerkmanagement auch 
Planungs- und Steuerungsaufgaben in-
nehaben.

Bei aller Heterogenität der verbrei-
teten institutionellen Lösungen scheint 
die Frage der Ansiedlung der Koordinie-
rungsstellen zumindest beim überwie-
genden Teil der befragten Kommunen 
keine Fragen aufzuwerfen (vgl. Abb. 2). 
Gefragt nach den Problemen bei der 
Etablierung einer Koordinierungsstelle 
des Netzwerks Frühe Hilfen gaben 2014 
lediglich 18% der befragten Kommunen 
einen hohen Klärungsbedarf bei der in-
stitutionellen Ansiedlung der Koordinie-
rungsstellen an. Etwas häufi ger angege-

ben wird ein hoher Klärungsbedarf bei 
den Befugnissen der Stelle, wobei auch 
diese Frage über die Hälfte der Kom-
munen als nicht problematisch wertet; 
weitere knapp 20% sehen dies als teilwei-
se problematisch an. In drei Viertel der 
Jugendamtsbezirke, so das erste grobe 
Gesamtbild, scheinen sich mittlerweile 
passende Lösungen im institutionellen 
Gefüge vor Ort etabliert zu haben. In 
Bezug auf die weitere Qualitätsentwick-
lung stellt sich jedoch die Frage, welche 
Vor- und Nachteile diese unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen für die Koor-
dination der Netzwerke jeweils mit sich 
bringen.

Ausstattung der 
Koordinierungsstellen
Weiter verbreitet sind und als gravieren-
der wahrgenommen werden vor allem 
Probleme bei der personellen Ausstat-

tung, insbesondere hinsichtlich des zur 
Verfügung stehenden Stundenumfangs 
der Stelle und der Planungssicherheit 
hierzu (vgl. Abb. 2). Zur Finanzierung 
der Koordinierungsstellen werden zu-
meist unterschiedliche Quellen herange-
zogen: Im Bundesdurchschnitt stammten 
2013 die eingesetzten Mittel zu 44,7% 
aus kommunalen Etats, zu 42,7% aus 
der Bundesinitiative Frühe Hilfen und 
zu 12,1% aus Landesetats (o. Abb., vgl. 
NZFH 2014a, S. 58). Sonstige Mittel (Stif-
tungsgelder, Spenden etc.) spielen kaum 
eine Rolle. Eine Vollfi nanzierung durch 
die Bundesmittel lag bei 19,5% der Netz-
werkkoordinierungsstellen vor, hingegen 
fördern die Länder Bayern, Rheinland-
Pfalz und Saarland Koordinierungsstel-
len ausschließlich aus Landesmitteln. Der 
hohe Anteil an Bundesmitteln zeigt einen 
deutlichen Finanzierungsbedarf, der im 
KKG durch die Einrichtung eines Fonds 

Im Profi l: Die Koordination von Netzwerken im Bereich Frühe Hilfen

ABBILDUNG 2: PROBLEME BEI DER ETABLIERUNG VON KOORDINIERUNGSSTELLEN 
FÜR NETZWERKE FRÜHE HILFEN 

Wiedersprüchliche Erwartungen unterschiedlicher 
Akteure an die Netzwerkkoordination (N=515)

40,8 27,4 31,8

Stundenumfang der Stelle(n) reicht nicht aus (N=526) 39,9 20,7 39,4

Geringe Planungssicherheit hinsichtlich 
der Finanzierung der Stelle(n) (N=500)

32,8 13,0 54,2

Hoher Klärungsbedarf bei Befugnissen der Stelle(n) (N=520) 26,2 19,8 54,0

Hoher Klärungsbedarf hinsichtlich der 
institutionellen Anbindung der Stelle(n) (N=518)

18,0 14,3 67,8

Es sind nicht genügend geeignete Fachkräfte verfügbar (N=470) 13,6 12,3 74,0

Häufi ge Personalwechsel auf der (den) Stelle(n) (N=508) 9,8 8,5 81,7

Keine geeigneten Fortbildungsangebote 
für die Netzwerkkoordinierenden (N=514)

7,4 12,5 80,2

 Trifft (voll und ganz) zu       Trifft teilweise zu       Trifft (überhaupt) nicht zu

30.06.2014, Auswahl, Angaben in Prozent 
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014)

BZGA-15-02857_NZFH_Datenreport.indd   27BZGA-15-02857_NZFH_Datenreport.indd   27 24.11.15   10:5324.11.15   10:53



28

zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe 
Hilfen und der psychosozialen Unterstüt-
zung von Familien ab 2016 berücksichtigt 
wird. Es sollte sich mit Inkrafttreten des 
Fonds auch die Planungssicherheit hin-
sichtlich der Finanzierung der Stellen, die 
2014 von knapp einem Drittel der Kom-
munen als gewichtiges Problem gesehen 
wurde, verbessern.

Die Ausstattung der Koordinierungs-
stellen für Netzwerke Frühe Hilfen mit 
Personalressourcen ist deutschlandweit 
unterschiedlich. Insgesamt setzen die 
2014 befragten 553 Kommunen für diese 
Aufgabe 484 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 
in ihren Jugendamtsbezirken ein. Knapp 
38% von ihnen verfügen über maximal 
0,5 VZÄ, 36% setzen 0,5 bis zu einem 
VZÄ für die Netzwerkkoordination ein. 
Lediglich in 20% der Jugendamtsbezirke 
liegt die Personalausstattung über dem 
Umfang einer Vollzeitstelle (vgl. Abb. 3). 
Auch bei der Bewertung der Personalaus-

ABBILDUNG 3: PERSONALAUSSTATTUNG VON KOORDINIE-
RUNGSSTELLEN FÜR NETZWERKE FRÜHE HILFEN 

Kein Stellenanteil  0,3

Bis 0,5 VZÄ 15,9

0,5 VZÄ 21,9

Über 0,5 bis 1 VZÄ 12,3

1 VZÄ 23,5

Über 1 VZÄ bis einschließlich 2 VZÄ 15,6

Über 2 bis 6,5 VZÄ 4,5

Keine Angabe/Koordination 6,0

30.06.2014, Angaben in Prozent, N=553
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, 
zweite Erhebungswelle (2014)

4 Darüber hinaus lassen sich Hinweise 
fi nden in den vom NZFH-Beirat erarbei-
teten »Empfehlungen zu Qualitätskrite-
rien für Netzwerke Frühe Hilfen« (NZFH 
2014b).

stattung zeigt sich kein einheitliches Bild. 
40% der befragten Kommunen schätzen 
den zur Verfügung stehenden Stunden-
umfang als zu gering und als ein (gravie-
rendes) Problem ein, gleich viele sehen 
darin kaum oder keine Schwierigkeiten 
(vgl. Abb. 2).

Ob regionale Unterschiede bzw. Län-
derförderprogramme sich hier systema-
tisch auswirken, wird die weitere Aus-
wertung der Daten zeigen. Jedoch kann 
bereits jetzt von einer personellen Unter-
ausstattung der Koordinierungsstellen in 
vielen Jugendamtsbezirken ausgegangen 
werden. Dieser Eindruck verstärkt sich 
noch, wenn die durchschnittlich zur Ver-
fügung stehenden Personalressourcen mit 
den zu erledigenden Aufgaben in Bezie-
hung gesetzt werden.

Aufgaben der 
Koordinierungs stellen
Zur Frage, welche Aufgaben einer Ko-
ordinierungsstelle für Netzwerke Frühe 
Hilfen zuzurechnen sind, gibt es keine 
bundesweit einheitliche und verbindli-
che Antwort. Im KKG und auch in der 
Gesetzesbegründung werden Koordinie-
rungsstellen nicht erwähnt. In der Ver-
waltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern zur Bundesinitiative Frühe 
Hilfen, in der Koordinierungsstellen als 
fachlicher Standard gesetzt werden, wird 
mit den Aufgaben, die im Rahmen von 
Netzwerken Frühe Hilfen bearbeitet wer-
den sollen, ein Anforderungsprofi l ledig-
lich indirekt angedeutet. Entsprechend 
waren viele Jugendämter gefordert, für 
die seit 2012 neu geschaffenen Koordinie-
rungsstellen Aufgaben und Befugnisse zu 
defi nieren, die konzeptionell zugeschnit-
ten sind auf die jeweiligen – kommunal 
äußerst unterschiedlich ausfallenden – 
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29Im Profi l: Die Koordination von Netzwerken im Bereich Frühe Hilfen

Traditionen und Gegebenheiten vor Ort, 
den gesetzlichen Auftrag und ggf. länder-
spezifi sche Aufl agen. 

Eine erste Orientierung mit empfeh-
lendem Charakter bietet das vom NZFH 
in Zusammenarbeit mit Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis entwickelte und 2013 herausgegebene 
»Kompetenzprofi l Netzwerkkoordinato-
rinnen und Netzwerkkoordinatoren Frü-
he Hilfen« (Hoffmann/Mengel/Sandner 
2013).4 Dort sind neben Beschreibungen 
von Handlungsanforderungen und für 
deren Bewältigung erforderliche Kompe-
tenzen auch begriffl iche Bestimmungen 
zu fi nden. So wird Koordination als das 
planmäßige Verknüpfen von arbeitsteilig 
erbrachten Aktivitäten verschiedener Be-
teiligter in einem gemeinsamen Prozess 
hin zu einer gemeinsamen Leistung ver-
standen. Die Zusammenarbeit im Netz-
werk Frühe Hilfen erfolgt darüber hinaus 
immer mit Blick auf einen konkreten 
Mehrwert für die Familien vor Ort. Netz-
werkkoordination wird zudem als quer-
liegend zu den Leistungssystemen und 
den kommunalen Verwaltungsstrukturen 
beschrieben und umfasst sowohl ope-
ratives als auch strategisch-steuerndes 
Handeln, jedoch in lokal unterschiedlich 
großen Anteilen. Das Kompetenzpro-
fi l für Netzwerkkoordinierende wurde 
als Basis für die Entwicklung von Fort- 
und Weiterbildungsangeboten und zur 
Orientierung für Anstellungsträger und 
Fachkräfte entwickelt. Es ist nicht gleich-
zusetzen mit einem konkreten Aufgaben-
profi l oder einer Stellenbeschreibung, 
kann jedoch als Refl exionsfolie für deren 
Erarbeitung dienen.

Folgende vier zentrale Handlungsan-
forderungen für die Netzwerkkoordina-
tion wurden identifi ziert und mit jeweils 

spezifi schem fachlichem Wissen und 
methodischen Fertigkeiten sowie perso-
nalen Kompetenzen in Form von Sozial- 
und Selbstkompetenzen unterlegt: 

Die Netzwerkkoordinatorinnen und -ko-
ordinatoren…
(1)  … »entwickeln ein Verständnis von 

Frühen Hilfen gemeinsam mit dem 
Netzwerk und nehmen die Funktion 
eines professionellen Mittlers zwi-
schen den verschiedenen Akteuren 
im Netzwerk ein.« 

(2)  … »bauen ein Netzwerk Frühe Hilfen 
mit auf, beziehen dabei bestehende 
Strukturen ein und sorgen für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung des 
Netzwerks.« 

(3)  … »schaffen gemeinsam mit dem 
Netzwerk die infrastrukturellen 
Grundlagen dafür, dass Angebote 
Früher Hilfen von Familien gerne ge-
nutzt werden und diese für sie nütz-
lich sind.« 

(4)  … »initiieren und befördern Maß-
nahmen der Qualitätsentwicklung im 
Netzwerk Frühe Hilfen.« 

Die Aufgaben der Netzwerkkoordi-
nierenden waren auch Thema in der ers-
ten Kommunalbefragung des NZFH im 
Rahmen der wissenschaftlichen Beglei-
tung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. 
Die Befragten wurden gebeten, auf einer 
5er-Skala anzugeben, wie relevant 18 
aufgelistete Aufgaben für die Arbeit der 
Netzwerkkoordinierenden in ihrem Ju-
gendamtsbezirk sind (vgl. Abb. 4, S. 30). 
Bei der Auswertung wurde deutlich, dass 
Aufgaben im Bereich Konzeptentwick-
lung, Netzwerkmanagement und Wis-
sensmanagement/Öffentlichkeitsarbeit 
von der überwiegenden Mehrheit der 

Kommunen als relevant oder sehr rele-
vant eingeschätzt wurden. Diese Aufga-
ben bilden für alle Koordinierenden den 
Kern ihrer Tätigkeiten. Hinzu kommen 
Qualifi zierungs-, Planungs-, Dokumen-
tations- sowie Verwaltungsaufgaben, die 
von 77% bis 94% der Kommunen als 
relevant eingestuft werden. Gemeinsam 
ist diesen Aufgaben, dass sie vornehm-
lich auf die Strukturentwicklung bei der 
Netzwerkarbeit und weniger auf Einzel-
fallarbeit mit Familien bezogen sind.

Andere Aufgaben werden hingegen 
von den Kommunen in ihrer Bedeutung 
nicht einheitlich eingeschätzt. Dies ist zum 
einen die Vertretung in politischen Gremi-
en, die in vielen Jugendamtsbezirken nicht 
zu den relevanten Tätigkeiten gehört. 
Zum anderen betrifft dies verschiedenste 
einzelfallbezogene Aufgaben bei der Ko-
ordination und Beratung von Fachkräften 
sowie die direkte Vermittlung, Betreuung 
und Beratung von Familien. Es sind auch 
deutliche lokale Unterschiede hinsicht-
lich der Überschneidung der Aufgaben 
der Koordinierungsstellen mit denen des 
intervenierenden Kinderschutzes in kon-
kreten Gefährdungsfällen zu fi nden. In 
38,2% der Jugendamtsbezirke hat die Be-
ratung nach § 8b SGB VIII bzw. § 4 KKG 
als Aufgabe der Koordinierungsstellen 
eine hohe bis sehr hohe Bedeutung. In 
44,9% spielt diese Aufgabe keine Rolle. Ob 
dies ein weiterer Hinweis auf unterschied-
liche konzeptionelle Ausrichtungen von 
Frühen Hilfen ist, bei denen bundesweit 
eine Polarität zwischen primärpräventi-
ver Familienunterstützung (»frühe För-
derung«) auf der einen Seite und stärker 
sekundärpräventiven Konzepten für Risi-
kogruppen (»präventiver Kinderschutz«) 
auf der anderen Seite festzustellen ist (vgl. 
Sann 2010), ist eine der weitergehenden 
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Auswertungsfragen. Unabhängig von der 
jeweiligen Bedeutung einzelfallbezogener 
Aufgaben ist die Gestaltung der Schnitt-
stelle zum Allgemeinen Sozialen Dienst 
als einem der wichtigsten Akteure für über 
90% der Koordinierungsstellen zumindest 
teilweise relevant.

Dass bei den unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen im Bereich ein-
zelfallbezogener Aufgaben insbesondere 
Länderkonzepte eine wichtige Rolle spie-
len, zeigt sich in der zu diesem Thema 

exemplarisch vorgenommenen Länder-
auszählung. So weisen die Länderprofi le 
von Schleswig-Holstein und Bayern zum 
Teil große Unterschiede auf (vgl. Abb. 5). 
Während in Bayern analog zum Konzept 
der Koordinierenden Kinderschutzstel-
len5 einzelfallbezogene Aufgaben sehr 
relevant sind, spielen sie in Schleswig-
Holstein kaum eine Rolle. Planungs-, 
Steuerungs- und politische Vertretungs-
aufgaben werden in Bayern in aller Regel 
von anderen Stellen wahrgenommen, 

Koordination Ehrenamt

Einzelfallarbeit mit Familien

Vertretung in politischen Gremien

Beratung nach § 8b SGB VIII 
bzw. § 4 KKG

Fallberatung für Fachkräfte

Fallvermittlung/Lotsenfunktion

Koordination Einsatz Gesundheitsfachkräfte

Mittelverwaltung

Konzeptionelle Weiterentwicklung Netzwerk

Betreuung/Organisation Netzwerkgremien

Unterstützung Angebotsabstimmung im Netzwerk

Austausch mit anderen Netzwerken

Öffentlichkeitsarbeit

Aufbereitung von Informationen 
für Familien und Fachkräfte

Gestaltung Schnittstelle zum 
Allgemeinen Sozialen Dienst

Dokumentation/Berichte

Organisation Fortbildungs-/Qualifi zierungsmaßnahmen

Abstimmung Planungsstellen

ABBILDUNG 4: RELEVANZ VON AUFGABEN DER NETZWERKKOORDINATION FRÜHE HILFEN IN 
DEUTSCHLAND

5 In Bayern sind die Koordinierenden 
Kinderschutzstellen zwingend im 
Jugendamt angesiedelt, arbeiten dort 
jedoch »personell und organisatorisch 
von der für die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 8a SGB VIII zuständigen Stelle 
getrennt« (Richtlinie zur Förderung Ko-
ordinierender Kinderschutzstellen KoKi 
– Netzwerk frühe Kindheit. Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen vom 7. Juni 2011 
Az.: VI5/6524-1/12).

30.06.2013, Angaben in Prozent, N=543
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, erste Erhebungswelle (2013)
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sie sind hingegen in Schleswig-Holstein 
überdurchschnittlich relevant.

Insgesamt zeigen sich bundesweit 
unterschiedliche »Mischungsverhält-
nisse« von Aufgaben in den Bereichen 
Netzwerkmanagement, Steuerung und 
Planung sowie Einzelfallarbeit, wobei 
strukturbezogene Aufgaben den gemein-
sam geteilten Kern des professionellen 
Handelns bilden. Bei allen anderen Auf-
gaben ist eine große Disparität festzustel-
len, die einerseits Indiz ist für ein neues, 

im Entstehen begriffenes und noch we-
nig normiertes Handlungsfeld. Anderer-
seits ist die Uneinheitlichkeit Ausdruck 
der gewollten konzeptionellen Offenheit 
und Flexibilität, die den gewachsenen 
Strukturen in den Ländern und den je-
weils spezifi schen Gegebenheiten vor Ort 
Rechnung tragen soll.

Fachkräfte im Profi l
Auch wenn es in der Kinder- und Ju-
gendhilfe bereits langjährige Erfahrun-

gen mit koordinierenden und moderie-
renden Aufgaben bspw. im Rahmen der 
Sozialraumorientierung gibt, kann bei 
der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen 
von einer in der Kinder- und Jugendhil-
fe neuen Funktionalität in einem hyb-
riden Arbeitsfeld (vgl. BMFSFJ 2013, S. 
255) gesprochen werden. Diese erfordert 
spezifi sche Kompetenzen, welche in den 
grundständigen Ausbildungen und auch 
in der berufl ichen Sozialisation im Be-
rufsfeld nur ansatzweise erlangt werden 

Koordination Ehrenamt

Einzelfallarbeit mit Familien

Vertretung in politischen Gremien

Beratung nach § 8b SGB VIII 
bzw. § 4 KKG

Fallberatung für Fachkräfte

Fallvermittlung/Lotsenfunktion

Koordination Einsatz Gesundheitsfachkräfte

Mittelverwaltung

Konzeptionelle Weiterentwicklung Netzwerk

Betreuung/Organisation Netzwerkgremien

Unterstützung Angebotsabstimmung im Netzwerk

Austausch mit anderen Netzwerken

Öffentlichkeitsarbeit

Aufbereitung von Informationen 
für Familien und Fachkräfte

Gestaltung Schnittstelle zum 
Allgemeinen Sozialen Dienst

Dokumentation/Berichte

Organisation Fortbildungs-/Qualifi zierungsmaßnahmen

Abstimmung Planungsstellen

ABBILDUNG 5: RELEVANZ VON AUFGABEN DER NETZWERKKOORDINATION FRÜHE HILFEN IN 
AUSGEWÄHLTEN BUNDESLÄNDERN

Bayern (N=85) und Schleswig-Holstein (N=14), 30.06.2013, Anteil relevant und sehr relevant in Prozent
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, erste Erhebungswelle (2013)
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können. Für die wissenschaftliche Beglei-
tung der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
ist es daher im Hinblick auf zukünftige 
Qualifi zierungs- und Qualitätsentwick-
lungsangebote von besonderem Interes-
se, mehr über die in den Koordinierungs-
stellen tätigen Fachkräfte, insbesondere 
über ihren formalen Status, ihre fachliche 
Verortung und berufl iche Erfahrung zu 
erfahren. Im Rahmen der zweiten Kom-
munalbefragung wurden daher perso-
nalstatistische Angaben erhoben, die sich 
u.a. an den Erhebungsmerkmalen der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik orientieren, um Vergleiche mit ande-

ren Handlungsfeldern und Tätigkeitsbe-
reichen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
ermöglichen.

Zum 30.06.2014 waren in Deutsch-
land in 529 Jugendamtsbezirken 905 
Personen in der Netzwerkkoordination 
Frühe Hilfen tätig. Davon waren 24,9% 
im Umfang einer viertel Stelle, 37,1% mit 
einer halben, 10,2% mit einer dreiviertel 
Stelle und 14,5% in Vollzeit mit dieser 
Aufgabe betraut (o. Abb., 13,4% ohne 
Angaben). Im Vergleich zum Personal in 
der Kinder- und Jugendhilfe allgemein 
und speziell im Jugendamt bzw. dem ASD 
fällt auf (vgl. Tab. 2), dass die klassische 

Überrepräsentation von Frauen in der 
Sozialen Arbeit in diesem Tätigkeitsfeld 
nochmals höher ausfällt und zugleich 
der Anteil von jungen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sehr gering ist. Der 
Akademisierungsgrad liegt mit 92,7% 
ähnlich hoch wie im ASD (90,5%) und 
ist damit im Vergleich zu anderen Hand-
lungsfeldern der Kinder- und Jugend -
hilfe überdurchschnittlich (bspw. Sozial-
pädagogische Familienhilfe: 75,5%). Zu-
dem sind die Ko ordinatorinnen und Ko-
ordinatoren von Netzwerken Frühe Hil-
fen in hohem Maße einschlägig (sozial-)
pädagogisch qualifi ziert.

TABELLE 2: PERSONALSTATISTIK NETZWERKKOORDINIERENDE FRÜHE HILFEN IM VERGLEICH ZU 
ANDEREN BEREICHEN DER KINDER- UND JUGENDHILFE

Kommunalbefragung NZFH 
30.06.2014 (N=905) Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2010 

Koordinatorinnen/Koordinatoren 
Netzwerke Frühe Hilfen

Kinder- und Jugendhilfe 
(ohne Kindertageseinrichtungen) Jugendamt ASD SPFH

Geschlecht

Weiblich 84,0 70,1 75,7 77,7 77,5

Männlich 13,7 29,9 24,3 22,3 22,5

Keine Angabe 2,3 ./. ./. ./. ./.

Alter

Unter 30 Jahre 5,9 20,4 11,2 15,6 11,0

30 Jahre bis unter 40 Jahre 26,0 21,6 17,2 21,3 24,1

40 Jahre bis unter 50 Jahre 30,8 29,2 32,7 29,1 34,2

50 Jahre und älter 35,6 28,8 39,0 34,0 30,7

Keine Angabe 1,7 ./. ./. ./. ./.

Berufsabschluss

Dipl.-Sozialpädagoginnen/-pädagogen (FH) 71,2 31,5 49,2 82,3 56,6

Diplom-Pädagoginnen/-pädagogen 12,3 6,7 4,2 5,8 12,3

Sonstige Akademiker/-innen 9,2 11,2 19,6 2,4 6,6

Erzieher/-innen 2,0 21,2 3,1 3,2 13,3

Sonstiger 3,4 29,4 23,8 6,3 11,1

Keine Angabe 1,9 ./. ./. ./. ./.

Angaben in Prozent
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014); Statistisches Bundesamt: Statistiken der 
Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen 2010; eigene Berechnungen
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Der erste Eindruck, dass die Fach-
kräfte in den Koordinierungsstellen aus-
gesprochen berufserfahren sind, insbe-
sondere im Hinblick auf die Tätigkeit in 
der Kinder- und Jugendhilfe, fi ndet bei 
der vertiefenden Auswertung der perso-
nalstatistischen Angaben eine deutliche 
Bestätigung (vgl. Abb. 6). 85,7% waren 
vor Antritt ihrer Tätigkeit in der Koordi-
nierungsstelle bereits in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig, zwei Drittel können auf 
eine über fünfjährige Berufserfahrung in 
diesem Bereich zurückblicken. 64,2% al-
ler Netzwerkkoordinierenden arbeiteten 
zuvor im Jugendamt, über ein Drittel im 
ASD (o. Abb.). Berufl iche Erfahrungen 
in den anderen großen Kooperationsbe-
reichen der Frühen Hilfen (Gesundheits-
wesen 18,1%, Schwangerschaftsberatung 
6,5% und Frühförderung 8,1%) konnten 
hingegen eher wenige Koordinierende auf 
ihrem bisherigen Berufsweg sammeln. 

Jedoch zeigen die Daten, dass bei 
den in der Koordinierung tätigen Fach-
kräften professionelle Erfahrungen im 
Umgang mit Kindeswohlgefährdungen 
weit verbreitet sind. Eine häufi ge Aufga-
be von Koordinierenden für Netzwerke 
Frühe Hilfen ist die Gestaltung des Ver-
ständigungsprozesses zwischen den Netz-
werkakteuren über Verfahren zum Han-
deln bei gewichtigen Anhaltspunkten für 
eine Kindeswohlgefährdung, wobei die 
Schnittstellen zum intervenierenden Kin-
derschutz möglichst verbindlich geregelt 
werden sollen. Bei dieser Aufgabe kommt 
über der Hälfte der Netzwerkkoordinie-
renden zugute, dass sie bereits im Bereich 
des intervenierenden Kinderschutzes tätig 
waren (o. Abb.). Zudem haben 32,3% von 
ihnen eine Zusatzqualifi kation zur inso-
weit erfahrenen Fachkraft im Sinne des 
§ 8a SGB VIII erworben (vgl. Abb. 7, S. 34).

Die Angaben über weitere Zusatz-
qualifi kationen verweisen auf einen 
insgesamt hohen Qualifi zierungsgrad 
der Koordinierenden. Häufi g wurden 
einschlägige Weiterbildungen für Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren von 
Netzwerken genutzt, die von einzelnen 
Bundesländern im Rahmen ihrer Landes-
programme angeboten wurden (41,3% 
der Koordinierenden), aber auch andere 
Weiterbildungen zum Thema Netzwerk-
management wurden von fast einem 
Viertel der Koordinierenden absolviert. In 
etwa ebenso viele Koordinierende haben 
eine systemische Beratungs- bzw. Thera-
pieausbildung durchlaufen. Auch wenn 
diese Fortbildungen nicht zwangsläufi g 

auf das neue Tätigkeitsfeld in den Frühen 
Hilfen zugeschnitten sind, können sie die 
Herausbildung von »(…) Fertigkeiten zur 
klaren Formulierung eigener Aufgaben 
und fachlicher Anliegen, der (Selbst-)Re-
fl exion eigener Möglichkeiten und Gren-
zen der Tätigkeit sowie der regelhaften 
Überprüfung von Arbeitsergebnissen und 
Wirkungsbelegen der Netzwerkarbeit« 
unterstützen (NZFH 2014b, S. 17). 56,2% 
der Netzwerkkoordinatorinnen arbeiten 
ohne direkte Kolleginnen und Kollegen in 
den Koordinierungsstellen (30.06.2014, o. 
Abb.), über 72% in Teilzeit. Umso wichti-
ger sind Kompetenzen zur Förderung der 
Selbstsorge und der eigenen Arbeitsorga-
nisation. 

ABBILDUNG 6: BERUFSERFAHRUNG VON KOORDINIERENDEN 
DER NETZWERKE FRÜHE HILFEN 

Kinder- und 
Jugendhilfe

85,7

Gesundheitswesen 18,1

Frühförderung 8,1

Schwangerschafts-
beratung

6,5

Sonstiges 21,9

In keinem der Felder  3,4

Keine Angabe 
möglich  2,3

30.06.2014, Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich, N=905
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, 
zweite Erhebungswelle (2014)

Davon:   5,9 Bis zu zwei Jahre
 12,4 Über zwei bis einschließlich fünf Jahre
 65,1 Über fünf Jahre
 2,4 Keine Angaben möglich
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Zentraler Teil der Bundesinitiative Frü-
he Hilfen ist die Entwicklung und Durch-
führung von spezifi schen Fortbildungs-
veranstaltungen, insbesondere durch die 
Landeskoordinierungsstellen der Länder. 
Es zeigt sich, dass fast alle Fachkräfte auf 
ihre jeweiligen Koordinierungsaufgaben 

zugeschnittene Veranstaltungen absolviert 
haben, wobei Veranstaltungen mit fach-
thematischen Bezügen in der Gunst vor 
solchen lagen, die methodische Kompe-
tenzen fördern (vgl. Abb. 8). 

Der Fortbildungsbedarf ist damit je-
doch nicht abgedeckt. Fast zwei Drittel 

der befragten Kommunen sehen für die 
in der Netzwerkkoordination tätigen Per-
sonen weiterhin einen entsprechenden 
Bedarf, immerhin 29,1% sehen jedoch 
keinen weiteren Bedarf (30.06.2014, o. 
Abb.). Auch dies kann als Hinweis auf 
den bundesweit sehr unterschiedlichen 

ABBILDUNG 7: ABSOLVIERTE ZUSATZQUALIFIKATIONEN VON KOORDINIERENDEN DER 
NETZ WERKE FRÜHE HILFEN 

Netzwerk-Koordination durch Bundesland 41,3

Insoweit erfahrene Fachkraft im Sinne § 8a SGB VIII 32,3

Sonstige Zusatzqualifi kation 31,0

Systematische Beratung oder Therapie 24,5

Andere Weiterbildung im Netzwerk management außer durch Bundesland 22,0

Frühkindliche Bindung und Entwicklung (EPB, STEEP, Save) 16,7

Keine Zusatzqualifi kation 13,0

Keine Angabe möglich 7,3

30.06.2014, Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich, N=905
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014)

ABBILDUNG 8: ABSOLVIERTE FORTBILDUNGEN VON KOORDINIERENDEN DER NETZWERKE 
FRÜHE HILFEN SEIT ANTRITT DER STELLE 

Fachthemen der Frühen Hilfen 85,2

Methoden der Netzwerkarbeit 66,0

Kommunikative und soziale Kompetenzen 39,2

Sonstiges 18,6

Keine Fort-/Weiterbildungen in den genannten Bereichen 4,8

Keine Angabe möglich 4,6

30.06.2014, Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich, N=905
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014)
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Stand bei der Etablierung von Koordi-
nierungsstellen gedeutet werden. Der 
hohe Fortbildungsbedarf verweist zudem 
darauf, dass aus Sicht der Koordinieren-
den die Kompetenzentwicklung als kon-
tinuierlicher (Selbst-)Lernprozess in der 
berufl ichen Praxis der Fachkräfte weiter 
unterstützt werden sollte (vgl. Hoff-
mann/Mengel/Sandner 2013, S. 7). 

Entwicklungsbedarf
Fast alle Netzwerkkoordinierenden haben 
– trotz oder auch wegen ihres Status als 
»Einzelkämpferinnen« – die Möglichkeit 
zum internen und externen fachlichen 
Austausch und sie besitzen Fortbildungs-
möglichkeiten, die sie rege nutzen. 40% 
der Kommunen bieten zudem Gelegen-
heit zur Supervision (vgl. Abb. 9, S. 36). 
Wie notwendig die fortlaufende Kompe-
tenzförderung und Refl exion des eigenen 
professionellen Handelns ist, wurde im 
Rahmen der Evaluation einer systemi-
schen Qualifi zierung für Netzwerkko-
ordinatorinnen und -koordinatoren 
deutlich, die mit Förderung des NZFH 
entwickelt und – wissenschaftlich beglei-
tet durch ein externes Institut – praktisch 
erprobt wurde.6 Dabei zeigte sich, dass die 
teilnehmenden Fachkräfte auch unter he-
terogenen Rahmenbedingungen und mit 
unterschiedlich langer Koordinierungs-
erfahrung ihre Tätigkeit (sehr) häufi g als 
Herausforderung erleben. Die Befunde 
der Evaluation unterstreichen die große 
Bedeutung von Sozial- und Selbstkom-
petenzen für die Netzwerkkoordination, 
wozu bspw. kommunikative Kompeten-
zen oder die Fähigkeit, eine allparteiliche 
Grundhaltung einzunehmen, zählen, aber 
auch Fähigkeiten der Selbstverortung in 
komplexen Auftragsgefl echten und nicht 
zuletzt der Selbstfürsorge.

Hinsichtlich kollegialer Austausch- 
und spezifi scher Fortbildungsmöglich-
keiten sind erste Standards für dieses 
erst in der Entwicklung begriffene 
Tätig keitsfeld erreicht. Immerhin sind 
64,8% des erfassten Personals erst seit 
2012 mit dieser Aufgabe betraut, mit der 
viele Jugendämter Neuland betreten. 
Zudem stehen ausreichend viele und gut 
qualifi zierte wie auch erfahrene Fach-
kräfte zur Verfügung (vgl. Abb. 2, S. 27) 
– im Gegensatz zu dem zweiten großen 
Förderbereich der Bundesinitiative Frü-
he Hilfen, dem Einsatz von Familien-
hebammen und Familien-Gesundheits- 
und Kinder krankenpfl eger/-innen, bei 
dem ein erheblicher Fachkräftemangel 
herrscht (NZFH 2014a). Die Tatsache, 
dass sich das Personal in den Koordinie-
rungsstellen für Netzwerke Frühe Hil-
fen fast ausschließlich aus Fachkräften 
der Kinder- und Jugendhilfe rekrutiert, 
kann hinsichtlich der Absicherung der 
Schnittstelle zum intervenierenden Kin-
derschutz und der Abstimmung mit der 
Jugendhilfeplanung als Vorteil gelten. 
Hinsichtlich des grundsätzlich inter-
professionellen Charakters des Projekts 
Frühe Hilfen kann es aber auch als un-
genutzte Chance gesehen werden, dass 
kaum Angehörige weiterer Professionen 
in der Koordination tätig sind. Inwie-
weit zumindest der Öffentliche Gesund-
heitsdienst als strategischer Partner aus 
dem Gesundheitswesen stärker und bei 
der Koordination verantwortlicher ein-
gebunden werden kann, sollte geprüft 
werden. Unterschiedliche professionelle 
Perspektiven für die produktive Bearbei-
tung im Netzwerk zugänglich zu machen, 
ist eine spezifi sche Ressource von Frühen 
Hilfen und kann – so ein Ergebnis der 
Evaluation zur systemischen Qualifi zie-

6 Das Qualifi zierungshandbuch zum syste-
mischen Modul für Netzwerkkoordinie-
rende erscheint voraussichtlich Anfang 
2016 (vgl. Ochs u.a.), ebenso wie der 
Evaluationsbericht. Beide Publikationen 
werden auf der Homepage des NZFH 
abrufbar sein.
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rung – grundsätzlich als eine bedeutsame 
Kompetenzanforderung bei der Koordi-
nierungstätigkeit beschrieben werden.

Die aktuell größte Herausforderung 
bei der Etablierung von Koordinie-
rungsstellen besteht in der Klärung des 
Auftrags der Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren und widersprüchlicher Er-
wartungen unterschiedlicher Akteure an 
diese Funktion. Fast 41% der Kommu-
nen sehen dies als gravierendes Problem, 
für weitere 27,4% trifft dies teilweise zu. 

Ein Indiz für eine Klärung der Aufgaben 
ist die Erarbeitung eines schriftlichen 
Aufgabenprofi ls, das jedem im Netzwerk 
zugänglich ist. Ein solches Dokument 
liegt erst in 53% der Jugendamtsbezirke 
vor (vgl. Abb. 9). Hier ist vielerorts wei-
terhin zunächst einmal Basisarbeit bei 
der Qualitätsentwicklung zu leisten.

Darüber hinaus sind die Anforderun-
gen, die an Netzwerke Frühe Hilfen ge-
stellt werden und damit direkt auch mit 
Arbeitsaufträgen und besonderen Her-

ausforderungen für die Koordinierung 
verbunden sind, stetig gestiegen. Es gibt 
wohl kaum ein Aufgabenfeld innerhalb 
der Kinder- und Jugendhilfe, das in kurzer 
Zeit sich zunächst selbst erfi nden musste 
und zugleich einer stetigen Entwicklungs-
dynamik unterliegt. Was als moderierende 
Unterstützung eines regelmäßigen inter-
disziplinären Austausches unter Fachkräf-
ten – häufi g mit Blick auf Einzelfallarbeit 
– begann, hat mit der aktuellen Diskus-
sion über den Aufbau von integrierten 

ABBILDUNG 9: VERBREITUNG VON FORMEN FACHLICHER UNTERSTÜTZUNG 
FÜR KOORDINIERUNGSSTELLEN VON NETZWERKEN FRÜHE HILFEN 

Austausch mit Netzwerkkoordinierenden anderer Jugendamtsbezirke 93,1

Externe Fort- und Weiterbildungen 89,5

Teambesprechungen, kollegiale Beratung 80,7

Schriftliches Aufgabenprofi l 53,0

Interne Fort- und Weiterbildungen 47,0

Supervision 40,1

Sonstiges 7,1

Kein(e) Netzwerk/Koordinierungsstelle 4,3

30.06.2014, Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich, N=553
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014)

ABBILDUNG 10: VERBREITUNG VON KONZEPTIONELLEN ZIELEN IM BEREICH FRÜHE HILFEN IN 
KOMMUNEN 

Verbesserung Verzahnung unterschiedlicher Netzwerke 83,5 5,2 8,0 3,3

Verbesserung Abstimmung mit Gesundheitsplanung 70,0 5,2 13,4 11,4

Aufbau eines integrierten kommunalen Gesamtkonzepts 63,3 5,9 23,9 6,9

Verbesserung Abstimmung mit Jugendhilfeplanung 50,6 18,3 22,6 8,5

                                                                                                                 Wird verfolgt       Erreicht       (Derzeit) nicht verfolgt       Keine Angaben

30.06.2014, Angaben in Prozent, N=553 
Quelle: Kommunalbefragung des NZFH im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Bundesinitiative Frühe Hilfen, zweite Erhebungswelle (2014)
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kommunalen Versorgungssystemen zur 
Unterstützung von Familien (vgl. Mengel/
Sann/Küster 2015) bzw. altersübergreifen-
den Präventionsketten (vgl. Richter-Korn-
weitz/Utermark 2013) eine neue Dimen-
sion erreicht. Immerhin verfolgen 63,3% 
der Kommunen dieses Ziel (vgl. Abb. 10). 
Steuerungs- und Planungsaufgaben, die 
anzustoßen und zu moderieren eine Netz-
werkkoordination allein überfordern, sind 
in solchen umfassenden Konzepten hoch 
bedeutsam. Damit steigt auch die Not-
wendigkeit einer Zusammenarbeit mit 
den strategischen Leitungsebenen7 und 
politischen Steuerungsgremien. Eine ent-
sprechende Struktur in Form von Steue-
rungsgruppen ist jedoch erst in der Hälfte 
der Jugendamtsbezirke realisiert worden 
(30.06.2013, o. Abb.).

Die Daten der zweiten Welle der Kom-
munalbefragung zeigen deutlich, dass 
gerade im Bereich der Planung und Steu-
erung von Frühen Hilfen wichtige konzep-
tionelle Ziele nur selten im Laufe der Bun-
desinitiative Frühe Hilfen schon voll und 
ganz erreicht wurden (vgl. Abb. 10). Insbe-
sondere die Verbesserung der Verzahnung 
unterschiedlicher Netzwerke (83,5%), die 
Verbesserung der Abstimmung mit der 
Gesundheits- (70,0%) und Jugendhilfepla-
nung (50,0%) sowie der Aufbau eines in-
tegrierten kommunalen Gesamtkonzepts 
(63,3%) stehen weiterhin in den meisten 
Kommunen auf der Agenda.

Neues benötigt Zeit – 
und gesichertes Wissen
Die Arbeit in Netzwerken, wie sie auch 
im BKiSchG festgeschrieben und durch 
die Bundesinitiative Frühe Hilfe geför-
dert wird, setzt der zunehmenden Aus-
differenzierung sozialer Dienste, der Ver-
säulung von Leistungsbereichen und der 

damit einhergehenden Fragmentierung 
von Lebenswelten der Adressatinnen und 
Adressaten ein integriertes Modell der 
Zusammenarbeit autonomer Akteure 
entgegen (vgl. Schubert 2008). Interor-
ganisationale Netzwerke8 basieren auf 
selbstgegebenen Regeln und auf Vertrau-
en zwischen den Akteuren anstelle von 
formalisierten Regeln – diese müssen erst 
miteinander entwickelt werden. Verhand-
lungsbereitschaft und Diskursfähigkeit 
gewinnen an Bedeutung, hierarchische 
Kommunikation und formale Macht-
verhältnisse stören fl exible und innova-
tive Problemlösungen oder treten in den 
Hintergrund. Anders als in Organisatio-
nen ist die Zugehörigkeit zu Netzwerken 
nicht geregelt, sie sind durch prinzipielle 
Offenheit charakterisiert. Entstehen im 
Prozess Verlässlichkeit und Verbindlich-
keit, wird dies von den Beteiligten positiv 
gewertet. Die konkrete Zusammenarbeit 
bedeutet für die Akteure eine Herausfor-
derung für bisherige institutionelle Zu-
ständigkeiten, berufl iche Identitäten und 
eigene Autonomieräume.

Koordination von Netzwerken ist – 
so verstanden – eine permanente Her-
stellungsleistung in komplexen und of-
fenen Situationen mit dem Ziel, etwas 
nicht systematisch Verbundenes durch 
soziale Handlungen zu verbinden. Damit 
wird sie zu einer institutionalisierten, auf 
Dauer gestellten Begleitung von Legiti-
mierungs- und Aushandlungsprozessen 
entlang von sektoralen, organisationalen 
und professionellen Grenzen. Für die Ko-
ordination von Netzwerken eröffnet sich 
eine für pädagogische Prozesse typische 
Paradoxie: Es geht darum, im Netzwerk 
Fähigkeiten aufzubauen, die eine Selbst-
steuerung des Netzwerks ermöglichen 
(vgl. Ochs u.a.).

Im Profi l: Die Koordination von Netzwerken im Bereich Frühe Hilfen

7 Dies bezieht sich auf die strategische 
Leitung innerhalb der kommunalen 
Verwaltung ebenso wie auf überörtliche 
(berufs-)verbandliche Strukturen, bspw. 
im Gesundheitswesen oder bei freien 
Trägern der Wohlfahrtspfl ege.

8 Auch wenn die konzeptionelle und 
begriffl iche Vielfalt im Themenfeld nach 
wie vor nicht widerspruchsfrei ist, sind 
diese Charakterisierungen für interorga-
nisationale Netzwerke weit verbreitet, 
vgl. bspw. Bauer 2011; Schubert 2008; 
Ziegenhain u.a. 2011.
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Mit der Etablierung von Netzwer-
ken Frühe Hilfen wurde auch die Netz-
werkkoordination als neues Tätigkeitsfeld 
gesetzt. Allerdings wird sie bislang kaum 
durch einheitliche Orientierungen und 
Qualitätsstandards geregelt und ist in 
ihrer Ausgestaltung stark von den kon-
kreten örtlichen Bedingungen abhängig, 
die bundesweit sehr heterogen sind. Dies 
kommt in den Befunden der wissenschaft-
lichen Begleitung der Bundesinitiative 
immer wieder zum Ausdruck. Die Koor-
dination von Netzwerken Frühe Hilfen ist 
demnach eine Funktionsbeschreibung für 
eine neue kooperative Handlungsform, 
die eng mit dem gemeinsamen Erfah-
rungslernen vor Ort verknüpft ist. Da-
für wird Entwicklungszeit benötigt, um 
passende Antworten auf neue Fragen zu 
fi nden und ein angemessenes fachliches 
Profi l zu konturieren. Für diese Aufga-
be sind weiterhin überregionale Impulse 
bei der Qualitätsentwicklung notwendig, 
bspw. durch die Identifi kation von Gelin-
gensbedingungen, durch gezielten Wis-
senstransfer über Strategien und Modelle 
guter Praxis bei der Netzwerkkoordinati-
on ebenso wie durch Räume zur kontinu-
ierlichen Kompetenzentwicklung für die 
Fachkräfte. Die Grundlage dafür bilden 
Forschungsbefunde und Analysen unter-
schiedlicher Kontextbedingungen und 
Formen professionellen Handelns. 

In der Gesamtschau der Befunde aus 
der wissenschaftlichen Begleitung der 
Bundesinitiative kann aktuell folgendes 
Fazit gezogen werden: Netzwerkkoordi-
nierungsstellen Frühe Hilfen sind bun-
desweit fl ächendeckend eingerichtet, der 
Bereich ist im Hinblick auf die zu Ver-
fügung stehenden Personalressourcen 
jedoch tendenziell unterausgestattet. Die 
mit dieser Aufgabe betrauten Fachkräfte 

sind hoch qualifi ziert, stammen nahe-
zu ausschließlich aus der Kinder- und 
Jugendhilfe und verfügen häufi g über 
berufl iche Erfahrungen im intervenie-
renden Kinderschutz. Dem entspricht die 
bundesweit eindeutige Verankerung der 
Koordinierungsstellen in den Jugendäm-
tern, bei der konkreten Ansiedlung in-
nerhalb dieser Institutionen werden vor 
Ort unterschiedliche Lösungen gewählt. 
Ein stärkerer Einbezug von Akteuren des 
Gesundheitswesens, insbesondere des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, in die 
Koordinierungsaufgabe könnte sich als 
förderlich erweisen, ist jedoch momen-
tan nur sporadisch zu beobachten. Die 
Kernaufgaben der Koordinierenden lie-
gen im Bereich der Strukturentwicklung 
der Netzwerke, fallbezogene Aufgaben 
sind eher regional von Bedeutung. Häu-
fi g richten sich auch unterschiedliche Er-
wartungen der verschiedenen Akteure im 
Netzwerk an die Koordinierung, was die 
eigene Profi lbildung zusätzlich vor Her-
ausforderungen stellt. Bei entsprechen-
den qualitätssichernden Maßnahmen, 
wie dem Vorliegen eines schriftlichen 
Aufgabenprofi ls, besteht noch Nachhol-
bedarf. Insgesamt können die fachlichen 
Anforderungen an die Netzwerkkoordi-
natorinnen und -koordinatoren Frühe 
Hilfen als hoch bezeichnet werden und es 
wird ein weiterbestehender Fortbildungs-
bedarf konstatiert. Die von den Kom-
munen formulierten Entwicklungsziele 
zeigen, dass auch zukünftig hohe fachli-
che Anforderungen auf die Netzwerkko-
ordinierenden zukommen werden, da 
komplexe und weitreichende strategische 
Vorhaben, wie die Vernetzung von Netz-
werken oder die Entwicklung kommuna-
ler Gesamtkonzepte, verbreitet Zuspruch 
erfahren. 
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Kooperationen im Kontext Frühe Hilfen 
bzw. Netzwerke Frühe Hilfen sind derzeit 
häufi g verwendete Schlagwörter. Insbe-
sondere im sozialen Dienstleistungssek-
tor und damit auch in der Kinder- und 
Jugendhilfe scheinen sich Kooperation 
und Vernetzung zu Grundorientierun-
gen entwickelt zu haben, mit welchen 
versucht wird, »den Nachteilen einer 
institutionellen Versäulung im Sinne ei-
ner Begrenzung von Zuständigkeiten« 
(Meiner/Fischer 2013, S. 364) in Einrich-
tungen und Diensten der Sozialen Arbeit 
entgegenzuwirken.

Verstanden als Bildungs-, Beratungs- 
und Unterstützungsangebote zielen Frü-
he Hilfen darauf ab, (werdende) Eltern 
bei Unsicherheiten und Fragen rund um 
Schwangerschaft, Geburt und die ersten 

Lebensjahre ihrer Kinder alltagsnah und 
niedrigschwellig zu begleiten und zu un-
terstützen.

Da Frühe Hilfen u.a. auf der Annah-
me basieren, dass wirksame Unterstüt-
zung von Familien bereits vor der Geburt 
eines Kindes mit der Beratung und Be-
gleitung der werdenden Eltern beginnt, 
und gleichzeitig mit der Hoffnung ver-
bunden sind, dass präventiv ausgerichte-
te Angebote in den ersten Lebensjahren 
von Kindern besonders nachhaltig sind 
(vgl. Keupp 2010, S. 1015), rücken neben 
Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe 
jene des Gesundheitswesens besonders 
in den Fokus. Denn rund um die Phase 
der Geburt sowie in den ersten Lebens-
monaten haben oft vor allem Einrichtun-
gen und Dienste des Gesundheitswesens 

einen niedrigschwelligen Kontakt zu den 
(werdenden) Eltern (vgl. ebd., S. 1.016; 
DIJuF 2010, S. 2). Die Kooperation bei-
der Systeme hat demzufolge eine wichti-
ge, brückenbauende Funktion inne.

In dem zum 01.01.2012 in Kraft ge-
tretenen Bundeskinderschutzgesetz sind 
Frühe Hilfen legaldefi niert (§ 1 KKG). In 
§ 3 KKG werden »Rahmenbedingungen 
für verbindliche Netzwerkstrukturen im 
Kinderschutz« angeführt. Darüber hin-
aus wird der Ausbau Früher Hilfen mit 
der Bundesinitiative »Netzwerke Frühe 
Hilfen und Familienhebammen« seit Juli 
2012 vier Jahre lang explizit gefördert 
(vgl. BMFSFJ 2013). Ziel ist der Auf- und 
Ausbau von lokalen Netzwerken unter 
der Beteiligung möglichst aller relevan-
ten Akteure. Im Gesetz angeführt sind 

Kooperationen von Orts-
vereinen des Sozialdienstes 
katholischer Frauen mit 
Einrichtungen und Diensten 
des Gesundheitswesens 
im Bereich Frühe Hilfen 
Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung

CLAUDIA BUSCHHORN, SILKE KARSUNKY UND ANNIKA LUDEWIG
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Kooperationen von Ortsvereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen mit 

Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens im Bereich Frühe Hilfen

beispielhaft Einrichtungen bzw. Dienste 
der öffentlichen und freien Kinder- und 
Jugendhilfe sowie vielfältige Akteure des 
Gesundheitswesens. Jedoch wird einzig 
die Kinder- und Jugendhilfe in die Leis-
tungsverantwortung genommen, der Be-
reich Gesundheit (SGB V) bleibt, was die 
fi nanzielle Leistungsübernahme angeht, 
außen vor, weil entsprechende Änderun-
gen bzw. Ergänzungen im SGB V im Zuge 
der Einführung des Bundeskinderschutz-
gesetzes fehlen. Diese mangelnde Ein-
beziehung des Gesundheitswesens auch 
in den rechtlichen Rahmen wird mögli-
cherweise die Etablierung disziplinüber-
greifender Netzwerke vor Ort erschweren 
(vgl. bspw. Wiesner 2010).

An dieser Stelle setzt das im Folgen-
den dargestellte Forschungsvorhaben 
»Kooperationen im Bereich Frühe Hil-
fen – Zur Kooperation der Ortsvereine 
des Sozialdienstes katholischer Frauen 
mit Einrichtungen und Diensten des Ge-
sundheitswesens im Kontext Frühe Hil-
fen« an, das die Kooperation1 des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF), eines 
auch im Bereich Frühe Hilfen bundesweit 
tätigen freien Trägers der Wohlfahrtspfl e-
ge, beleuchtet. Im Fokus steht dabei die 
leitende Frage, wie interdisziplinäre Ko-
operationsstrukturen und -beziehungen 
mit dem Gesundheitswesen in der Pra-
xis Früher Hilfen aussehen und gelingen 
können.

Das Forschungsprojekt
Zur Beantwortung der oben formulier-
ten Frage wurde vom SkF-Gesamtverein 
e.V., Team Frühe Hilfen, und dem Insti-
tut für Erziehungswissenschaft, Arbeits-
bereich Sozialpädagogik, der Universität 
Münster gemeinsam ein Forschungs-
design entworfen, das zunächst eine 

explorative, quantitative Erhebung von 
Kooperationsstrukturen aller SkF-Orts-
vereine durch eine Online-Befragung 
vorsah. Das Interesse richtete sich dabei 
insbesondere auf die Grundlagen, Art 
und Ausgestaltung der Kooperationen im 
Kontext Frühe Hilfen mit Akteuren des 
Gesundheitswesens sowie die individuel-
le Perspektive der Fachkräfte auf ihre Ko-
operationstätigkeiten und -beziehungen. 
Im Sinne eines Ausblickes wurde zudem 
die Frage danach gestellt, mit welchen 
Akteuren sich die befragten Fachkräfte 
eine Kooperation in Zukunft wünschen 
bzw. welche Kooperationsbeziehungen 
sie gerne intensivieren würden. Diese Er-
hebung fand Anfang Juni 2013 statt.

Ziel war neben der Bestandserhe-
bung von Leistungsangeboten und Ko-
operationsaktivitäten eine Identifi kation 
von Ortsvereinen, die entweder inten-
siv und gut mit dem Gesundheitswesen 
(Geburtskliniken, Kinderärztinnen und 
Kinderärzte etc.) zusammenarbeiten 
oder bei denen aus Sicht der befragten 
Fachkräfte erhebliche Schwierigkeiten 
in Kooperationsaufbau und -gestaltung 
bestehen. Mit Vertreterinnen und Ver-
tretern dieser Ortsvereine wurden im 
Dezember 2013/Januar 2014 in einem 
zweiten Erhebungsschritt vertiefende 
Leitfadeninterviews geführt, um Gelin-
gensbedingungen und Hindernisse für 
eine Kooperation mit dem Gesundheits-
wesen in der Praxis von Frühen Hilfen zu 
rekonstruieren (vgl. zum Gesamtprojekt 
und den Gesamtergebnissen: Buschhorn 
u.a. 2014 bzw. Prothmann u.a. 2015).

Die in diesem Beitrag dargestellten 
Ergebnisse beziehen sich auf die in der 
ersten Phase des Projektes gewonnenen 
Daten. Sie wurden im Zuge einer Online-
Befragung erhoben. Der Fragebogen 

1 Dabei verstehen wir – den Ausführungen 
von Eric van Santen und Mike Seckin-
ger (2003) folgend – unter Kooperation 
»ein Verfahren (...) der intendierten 
Zusammenarbeit, bei dem im Hinblick 
auf geteilte oder sich überschneiden-
de Zielsetzungen durch Abstimmung 
der Beteiligten eine Optimierung von 
Handlungsabläufen oder eine Erhöhung 
der Handlungsfähigkeit bzw. Problemlö-
sungskompetenz angestrebt wird« (ebd., 
S. 19). Als grundlegende Merkmale 
nennen die Autoren die Existenz min-
destens zweier Kooperationspartner, das 
intentionale Handeln der Parteien sowie 
das Stattfi nden von Abstimmungspro-
zessen mit dem Ziel, Handlungsabläufe 
zu optimieren und Problemlösekompe-
tenzen zu erhöhen.
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sollte von einer im Bereich Frühe Hilfen 
tätigen Fachkraft beantwortet werden. 
Innerhalb einer Feldzeit von elf Tagen be-
teiligten sich 92 von 130 online erreichba-
ren SkF-Ortsvereinen2 an der Befragung. 
Hiervon schlossen 82 Ortsvereine die Be-
fragung ab, was einer Beendigungsquote 
von rund 63% entspricht.

Von den antwortenden Personen ha-
ben 25% in ihrem Ortsverein die Funk-
tion der Geschäftsführung inne, 1,3% 
gehören dem Vorstand des Ortsvereins 
an, 26,3% sind Fachkraft mit und 50% 
Fachkraft ohne Leitungsfunktion (Mehr-
fachnennungen möglich).

Angebote im Bereich Frühe Hilfen 
in den SkF-Ortsvereinen
Von den 82 Ortsvereinen, die die Befra-
gung beendet haben, gaben 65 (79,3%) 
an, Angebote im Bereich Frühe Hilfen für 
unterschiedliche Zielgruppen vorzuhalten 
(o. Abb.). 91,2% von ihnen halten Ange-
bote für werdende Eltern, 75,6% für wer-
dende Väter, 94,9% für werdende Mütter, 
40,5% ausschließlich für Kinder bis drei 
Jahre und 96,5% für Familien mit Kindern 
bis drei Jahre vor (Mehrfachnennungen 
möglich). Hier zeigt sich, dass das gesamte 
Spektrum der in der Begriffsbestimmung 
Frühe Hilfen des Nationalen Zentrums 
Frühe Hilfen (vgl. NZFH 2014a) ange-
führten Adressatinnen und Adressaten ge-
nannt wird, insbesondere auch Zielgrup-
pen der Schwangerschaftsberatung.

Die 17 Ortsvereine, die die Frage nach 
der Existenz von Angeboten der Frü-
hen Hilfen verneinten, wurden in einem 
nächsten Schritt gefragt, ob sie Angebo-
te für Teilzielgruppen der Frühen Hil-
fen vorhalten und ob ihre Angebote der 
Verbesserung elterlicher Kompetenzen 
dienen. Es zeigte sich, dass mehr als die 

TABELLE 1: ZIELE VON ANGEBOTEN IM BEREICH 
FRÜHE HILFEN

Frühe Hilfen dienen der … %

… Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz 92,3

… Förderung der elterlichen Beziehungskompetenz 93,8

… Förderung der elterlichen Versorgungskompetenz 92,3

… Verhinderung von Kindeswohlgefährdung 91,0

Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten

TABELLE 2: KOOPERATIONSPARTNER DES SKF IM KONTEXT 
FRÜHE HILFEN 

Rang Akteure %

1 Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe 90,6

2 Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens 87,5

3 Schwangerschafts(konfl ikt)beratungsstellen 81,3

4 Beratungsstellen für soziale Problemlagen 65,6

5 Einrichtungen/Dienste zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen 57,8

6 Frühförderstellen 54,7

7
Sozialämter 48,4

Familienbildungsstätten 48,4

8 Agenturen für Arbeit 43,8

9 Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung 34,4

10 Sonstige (Migrationsdienste, Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser etc.) 18,8

11 Familiengerichte 17,2

12 Polizei- und Ordnungsbehörden 15,6

Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten

Hälfte dieser Ortsvereine Angebote für 
werdende Eltern, Väter und Mütter sowie 
für Familien mit Kindern bis drei Jahre 
vorhalten, die letztlich den Frühen Hilfen 
zuzurechnen sind. Diese Diskrepanz spie-
gelt möglicherweise die Breite bzw. Diffu-
sität der im Fachdiskurs wiederzufi nden-
den Defi nitionen und Verständnisse des 
Begriffs »Frühe Hilfen« wider.

Aus der Gruppe der Ortsvereine, die 
die Existenz von Angeboten der Frühen 

2 Bundesweit gibt es 146 SkF-Ortsvereine. 
Einige rein ehrenamtlich geführte Orts-
vereine sind nicht online erreichbar, hiel-
ten jedoch zum Zeitpunkt der Befragung 
auch keine Angebote für werdende 
Eltern und Familien mit Kindern bis drei 
Jahre vor.
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als auch in der Praxis oftmals zeigende 
Verquickung der Aufträge von allgemei-
ner Förderung von Familien im Rahmen 
freiwilliger, niedrigschwelliger Bildungs-, 
Beratungs- und Unterstützungsangebote 
und staatlichen Schutz- und Kontrollas-
pekten im Kontext einer möglichen Kin-
deswohlgefährdung gilt es kritisch zu re-
fl ektieren.

Auch hinsichtlich der Angebotsfor-
men, die SkF-Ortsvereine im Bereich Frü-
he Hilfen vorhalten, wird deutlich, dass 
das Angebotsspektrum entsprechend der 
Vielfalt der genannten Zielgruppen sehr 
breit gestreut ist (vgl. Abb. 1). Eine her-
vorgehobene Rolle nimmt jedoch die Be-
ratung ein, des Weiteren werden Hilfever-
mittlung, Elternkurse sowie Elterntreffs/
Elterncafés ebenfalls häufi g genannt. 
Ehrenamtliche Familienpatenschaften, 
ein Angebot, welches insbesondere im 
Deutschen Caritasverband im Rahmen 
des Projektes »Frühe Hilfen in der Cari-
tas« weite Verbreitung gefunden hat (vgl. 
Kaesehagen-Schwehn/Ziegenhain 2015), 
werden in 40% der befragten SkF-Orts-
vereine eingesetzt.

Gefragt nach den bestehenden Ko-
operationen im Bereich Frühe Hil-
fen, geben 98,5% der Ortsvereine an, 
mit anderen Institutionen und Diens-
ten zusammenzuarbeiten. Akteure der 
Kinder- und Jugendhilfe und des Ge-
sundheitswesens und darüber hinaus 
Schwangerschafts(konflikt)beratungs-
stellen sind die bedeutsamsten Koopera-
tionspartner des SkF im Kontext Frühe 
Hilfen (vgl. Tab. 2).

Die sich zwischen den SkF-Ortsverei-
nen und den Einrichtungen bzw. Diens-
ten des Gesundheitswesens – zum Bei-
spiel Gesundheitsämter, Geburts- und 
Kinderkliniken, (Kinder-)Ärztinnen und 

Kooperationen von Ortsvereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen mit 
Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens im Bereich Frühe Hilfen

ABBILDUNG 1: ANGEBOTSFORMEN IM BEREICH FRÜHE HILFEN 

Beratung 84,6

Vermittlung von Hilfen 69,2

Elternkurse 61,5

Elterntreff/Elterncafé 56,9

Kleiderkammer 50,8

Hausbesuch durch 
Hebamme

46,2

Paten 40,0

Entwicklungspsycho-
logische Beratung

36,9

Mutter-Kind-Gruppe 31,7

Kinderbetreuung 24,6

Wochenbettbesuch 23,1

Prager-Eltern-Kind-
Programm (PEKiP)

15,9

Frühförderung 
für das Kind

10,8

Therapeutische Hilfen 
für Eltern

6,2

Therapeutische Hilfen 
für das Kind

0

Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten

Hilfen bejahen (N=65), geben mit Blick 
auf die intendierten Ziele der Angebote 
fast alle Personen an, dass diese der För-
derung der elterlichen Erziehungs-, Be-
ziehungs- und Versorgungskompetenz 
dienen (vgl. Tab. 1). Gleiches gilt auch für 
die Verhinderung von Kindeswohlgefähr-
dung, welche an dieser Stelle ebenso als 
mögliches anvisiertes Ziel der Angebote 
von Frühen Hilfen benannt wurde. Hier 
wird der kontrovers geführte Diskurs zur 

Verortung von Frühen Hilfen zwischen 
Förderung, Hilfe und Kontrolle sichtbar: 
Frühe Hilfen bewegen sich jugendhilfe-
rechtlich im Spannungsfeld von Allge-
meiner Förderung der Erziehung in der 
Familie (§ 16 SGB VIII), den Hilfen zur 
Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII) und dem 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(§ 8a SGB VIII) (vgl. hierzu und weiter-
führend Schone 2010 oder Buschhorn 
2012). Die sich sowohl im Fachdiskurs 
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ABBILDUNG 2: KOOPERATIONSPARTNER IM GESUNDHEITSWESEN 

(Familien-)Hebammen 96,4

Geburts- und Frauenkliniken 78,6

(Kinder-)Ärztinnen und (Kinder-)Ärzte 64,3

Gesundheitsämter 64,3

Gynäkologinnen und Gynäkologen 62,5

Kinderkliniken 60,7

Psychiatrische Angebote/Einrichtungen 44,6

Sozialpädiatrische Zentren 37,5

Sonstige 10,7

Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten

TABELLE 3: INSTRUMENTE DER KOOPERATION 

Instrumente %

Runde Tische 82,1 

Gemeinsam verwendete Dokumentations-/Einschätzbögen 17,9 

Gemeinsam entwickelte Dokumentations-/Einschätzbögen 8,9 

Sonstige, und zwar: gemeinsame Fachtage, gemeinsame Öffentlichkeitsmaterialien, Arbeitskreise zu bestimmten Themen 6,1 

Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten

TABELLE 4: BEWERTUNG VON AUSSAGEN ZU KOOPERATIONSSTRUKTUREN UND -BEZIEHUNGEN 

Aussagen zu Kooperationsstrukturen und -beziehungen Mittelwert

Das Leistungsangebot der kooperierenden Einrichtung(en) ist mir eindeutig bekannt. 1,76

Die Ansprechpartner für die jeweiligen Leistungen sind mir eindeutig bekannt. 1,67

Die Kooperationsbeziehungen werden von gegenseitiger Wertschätzung getragen. 1,61

Das Gelingen der Kooperationsbeziehungen ist abhängig vom persönlichen Engagement Einzelner. 1,48

Es gibt ausreichend fi nanzielle Ressourcen zum Aufbau und zur Gestaltung der Kooperation. 2,88

Es gibt ausreichend zeitliche Ressourcen zum Aufbau und zur Gestaltung der Kooperation. 2,69

Es gibt ausreichend personelle Ressourcen zum Aufbau und zur Gestaltung der Kooperation. 2,67

Mittelwerte auf 4er-Skala von 1 »trifft voll zu« bis 4 »trifft gar nicht zu«
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(Kinder-)Ärzte, (Familien-)Hebammen, 
psychiatrische Angebote und Einrichtun-
gen etc. − entwickelnden interdisziplinä-
ren Kooperationsstrukturen stehen im 
Fokus der nachfolgenden Ausführungen.

Kooperationen von SkF-Ortsverei-
nen mit Einrichtungen und Diens-
ten des Gesundheitswesens im 
Kontext Frühe Hilfen
56 der 82 Ortsvereine, die die Befragung 
abgeschlossen haben – dies entspricht 
87,5% – kooperieren mit Akteuren des 
Gesundheitswesens im Bereich Frühe Hil-
fen. Alle nachfolgenden Angaben bezie-
hen sich auf diese Gruppe der Ortsvereine 
(N=56). Differenziert nach den verschie-
denen Einrichtungen und Diensten inner-
halb des Gesundheitswesens, mit denen 
die Ortsvereine kooperieren, zeigt sich vor 
allem die zentrale Rolle, die (Familien-)
Hebammen innehaben (vgl. Abb. 2). 

Doch auch die weniger oft genann-
ten Einrichtungen sind in ihrer Bedeu-
tung nicht zu unterschätzen, da gera-
de Kinder- und Geburtskliniken bzw. 
kinder- und frauenärztliche Praxen ein 
niedrigschwelliger und nicht-stigmati-
sierender Zugang zu Zielgruppen von 
Frühen Hilfen zugeschrieben wird (vgl. 
NZFH 2014b).

Die 56 Ortsvereine, die angeben, 
im Kontext Frühe Hilfen mit dem Ge-
sundheitswesen zusammenzuarbeiten, 
wurden danach gefragt, wer die Koope-
rationsbeziehungen initiiert hat. In über 
80% der Fälle ging die Initiierung der 
Kooperation mit Akteuren des Gesund-
heitswesens von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der SkF-Ortsvereine 
aus (o. Abb.), nur in rund 9% der Fälle 
von Fachkräften des Gesundheitswesens. 
Dieser Befund stützt die These, dass die 

Hauptverantwortung des Zustandekom-
mens von Kooperationen im Kontext 
Frühe Hilfen auf Seiten der Kinder- und 
Jugendhilfe liegt, da die überwiegende 
Mehrheit der befragten SkF-Ortsvereine 
ihre Angebote im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe vorhalten.

Hinsichtlich der Kooperationsfor-
men mit den genannten Einrichtungen 
des Gesundheitswesens geben 71,4% 
der Befragten einen allgemeinen sowie 
78,6% einen fallspezifi schen fachlichen 
Austausch an. In 37,5% der Fälle wurde 
ein »Fall« gemeinsam bearbeitet, ca. 50% 
geben an, dass Fallübermittlungen vom 
eigenen Ortsverein an Kooperations-
partner aus dem Gesundheitswesen statt-
fi nden, und ebenfalls in 50% der Fälle 
erfolgt eine Übermittlung von Koopera-
tionspartnern an den eigenen Ortsverein 
(o. Abb., mit Mehrfachnennungen).

Bezüglich der verwendeten Instru-
mente zur Kooperation mit Akteuren des 
Gesundheitswesens wird deutlich, dass 
mit rund 82% Runde Tische – die dem 
fachlichen Austausch der Akteure unterei-
nander dienen – derzeit das zentrale Ins-
trument der Zusammenarbeit im Bereich 
Frühe Hilfen bilden. Dagegen werden 
Dokumentations- und Screeningbögen, 
die eher einer gemeinsamen Fallbearbei-
tung dienen, mit rund 18% Zustimmung 
bzw. 9% – wenn es um gemeinsam neu 
entwickelte Instrumente geht – bislang 
eher selten eingesetzt (vgl. Tab. 3).

Nach Ansicht von 71,4% der Befrag-
ten ist die Kooperation ihres Ortsvereins 
mit Institutionen des Gesundheitswesens 
zwar fallübergreifender Natur, allerdings 
erreichen im Folgenden jene Aussagen 
hohe Zustimmungsraten, welche eher 
auf eine geringe Systematik und geringe 
formale Verbindlichkeit in der Zusam-

menarbeit hindeuten: So gibt es zwar in 
74,5% der im Kontext Frühe Hilfen mit 
dem Gesundheitswesen kooperieren-
den Ortsvereine regelmäßige Treffen mit 
den Netzwerkpartnern und in 80,4% der 
Fälle liegen Telefonlisten mit Ansprech-
partnern vor, gleichzeitig basiert die Ko-
operation jedoch bei 64,3% vor allem 
auf mündlichen Absprachen und nur bei 
15,9% der Ortsvereine liegen schriftliche 
Verträge zur Fixierung ihrer Koopera-
tion vor. Zudem geben lediglich 15,9% 
der Befragten an, gemeinsam mit der 
kooperierenden Einrichtung bzw. dem 
kooperierenden Dienst ein Konzept zur 
Kooperation entwickelt zu haben und 
nur 37,3% der Ortsvereine haben eine 
einrichtungsinterne Koordinierungsstel-
le, d.h. eine Person, die für die fachliche 
Begleitung der Kooperation mit anderen 
Einrichtungen und Diensten im Bereich 
Frühe Hilfen zuständig ist.

Darüber hinaus wurden auch An-
sichten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der SkF-Ortsvereine zu den 
Kooperationsbeziehungen mit dem Ge-
sundheitswesen erfasst (vgl. Tab. 4). Über 
die auf einer Skala von »trifft voll zu« (1) 
bis »trifft gar nicht zu« (4) bewerteten 
Aspekte der Kooperation wurde der Mit-
telwert gebildet. 

Auffällig ist hierbei, dass jene Aus-
sagen, auf deren beschriebene Sachver-
halte die Fachkräfte persönlich Einfl uss 
nehmen können – den Bekanntheitsgrad 
des Leistungsangebots und der Ansprech-
partner sowie die Wertschätzung inner-
halb der Zusammenarbeit – relativ hohe 
Zustimmungswerte erreichen, während 
die Rahmenbedingungen im Sinne der 
zur Verfügung stehenden fi nanziellen, 
zeitlichen und personellen Ressourcen 
vergleichsweise kritischer bewertet wer-

Kooperationen von Ortsvereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen mit 
Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens im Bereich Frühe Hilfen
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TABELLE 5: AUSGEWÄHLTE FAKTOREN DER SYSTEMATISCHEN KOOPERATION IN 
ZUSAMMENHANG MIT DER ZUFRIEDENHEIT 

Merkmal Mittelwert der Zufriedenheit Ergebnis des t-Tests

Koordinierungsstelle im Ortsverein 2,21 Nicht signifi kant

Regelmäßige Treffen 2,14 Nicht signifi kant

Schriftliche Kooperationsverträge 2,33 Nicht signifi kant

Interdisziplinäre Fort- und Weiterbildungsangebote 2,08 Nicht signifi kant

Mittelwerte auf 4er-Skala von 1 »sehr zufrieden« bis 4 »überhaupt nicht zufrieden«

TABELLE 6: ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER ZUFRIEDENHEIT MIT DER KOOPERATION MIT DEM 
GESUNDHEITSWESEN UND AUSGEWÄHLTEN MERKMALEN DER KOOPERATIONSSTRUKTUREN 
UND -BEZIEHUNGEN

Leistungsangebot 
eindeutig bekannt

Ansprechpartner 
eindeutig bekannt

Gegenseitige 
Wertschätzung

Ausreichend 
fi nanzielle 

Ressourcen

Ausreichend 
zeitliche 

Ressourcen 

Ausreichend 
personelle 

Ressourcen

Zufriedenheit mit der 
Kooperation 0,272 0,311* 0,480** 0,345* 0,381* 0,370*

* Korrelation auf dem Niveau von 0,05 signifi kant 
** Korrelation auf dem Niveau von 0,01 signifi kant

den. Zudem erhalten nur 16,1% der Orts-
vereine, die mit dem Gesundheitswesen 
kooperieren, Mittel aus der Bundesini-
tiative Frühe Hilfen. Vielfach erfolgt die 
Finanzierung der Angebote vor Ort über 
Spenden und Eigenmittel. Dies deutet 
darauf hin, dass insbesondere die Res-
sourcenausstattung zum Auf- und Aus-
bau von Kooperationen im Bereich Frühe 
Hilfen oft als unzureichend erlebt wird.

Neben der Bewertung von Einzelas-
pekten wurden jene Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die angaben, im Kon-
text von Frühen Hilfen mit dem Ge-
sundheitswesen zusammenzuarbeiten, 
gefragt, wie zufrieden sie mit dieser Zu-
sammenarbeit insgesamt sind. Hier äu-
ßern 7,8%, dass sie sehr zufrieden sind, 
und 68,6% schätzen sich eher zufrieden 
ein. 23,6% dagegen sagen, dass sie eher 
nicht bzw. überhaupt nicht zufrieden 

seien (o. Abb.). Zur Überprüfung, ob ein 
Zusammenhang zwischen der Zufrie-
denheit mit der Kooperation und jenen 
Merkmalen besteht, die die Struktur- 
oder Beziehungsebene der Kooperation 
betreffen, wurde die bereits angeführte 
Aussage »Ich bin mit den Kooperati-
onsbeziehungen unseres Ortsvereins 
mit Einrichtungen und Diensten des 
Gesundheitswesens insgesamt zufrie-
den« – bzw. der Grad der Zustimmung 
zu dieser Aussage – in Zusammenhang 
mit diversen Aspekten der Befragung 
gesetzt. Es wurden Mittelwertverglei-
che, t-Tests und Korrelationsanalysen 
durchgeführt.

Zunächst wurde ermittelt, ob jene 
Faktoren, die für eine fallübergreifende 
und systematische Kooperation spre-
chen – wie z.B. regelmäßige Treffen oder 
gemeinsame, interdisziplinäre Fort- und 

Weiterbildungsangebote –, einen Einfl uss 
auf die Zufriedenheit mit den Koope-
rationstätigkeiten haben. Dafür wurden 
zuerst die Mittelwerte der Zufriedenheit 
von denjenigen Gruppen ermittelt, die 
bspw. schriftliche Kooperationsverträge 
abgeschlossen haben oder eben nicht, 
und daraufhin t-Tests für unabhängige 
Stichproben berechnet, um zu überprü-
fen, ob die Mittelwertdifferenzen signifi -
kant sind (vgl. Tab. 5).

Die t-Tests zeigen, dass hinsichtlich 
der Bewertung der Zufriedenheit mit 
den Kooperationen mit Akteuren des 
Gesundheitswesens keine signifi kanten 
Unterschiede zwischen bspw. jenen Orts-
vereinen mit und ohne eigener Koordi-
nierungsstelle bzw. jenen mit oder ohne 
schriftlichen Kooperationsverträgen 
vorliegen. Das gleiche Bild ergibt sich bei 
der Analyse der Mittelwertdifferenzen 
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ABBILDUNG 3: AKTEURE, MIT DENEN SICH DIE 
ORTSVEREINE IM KONTEXT FRÜHE HILFEN EINE 
INTENSIVERE ZUSAMMENARBEIT WÜNSCHEN  

Gesundheitswesen 69,4

Jugendhilfe 35,5

Frühförderstellen 25,8

Sozialämter 19,4

Agenturen für Arbeit 19,4

Beratungsstellen für 
soziale Problemlagen

19,4

Müttergenesung 8,1

Schutz gegen Gewalt 8,1

Schwangerschafts
(konfl ikt)beratung

6,5

Familienbildungsstätten 6,5

Familiengerichte 4,8

Polizei-/Ordnungs behörden  3,2

Sonstige 6,5

Angaben in Prozent, N=82

bezüglich der Existenz einer regionalen 
bzw. kommunalen Koordinierungsstelle 
für den Bereich Frühe Hilfen, für die Teil-
nahme an Runden Tischen sowie für den 
Einsatz bereits bestehender oder gemein-
sam mit dem Kooperationspartner neu 
entwickelter Instrumente. Diese Faktoren 
scheinen demnach zunächst einmal die 
Zufriedenheit hinsichtlich der Koopera-
tionsbeziehungen nicht signifi kant zu be-
einfl ussen. Auch der Chi²-Test sowie die 
Ermittlung von Cramérs V ergeben keine 
signifi kanten Zusammenhänge zwischen 
diesen Strukturmerkmalen und der Zu-
friedenheit mit der Kooperation.

Zum Abschluss der Analysen der be-
stehenden Kooperationsverhältnisse der 
SkF-Ortsvereine mit Einrichtungen und 
Diensten des Gesundheitswesens wurde 
mittels der Korrelationsanalyse nach Pear-
son in den Blick genommen, inwieweit die 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit sowie 
die Einschätzung der Fachkräfte bezüglich 
der Ressourcenausstattung Einfl uss auf 
deren Zufriedenheitsäußerung hat. Dies 
wurde an den Aspekten der Wertschät-
zung innerhalb der Kooperation sowie 
den fi nanziellen, zeitlichen und personel-
len Ressourcen festgemacht (vgl. Tab. 6).

Hier fi ndet sich die bereits darge-
legte Einschätzung wieder, wonach vor 
allem die Ressourcenausstattung sowie 
persönliche Faktoren, insbesondere die 
gegenseitige Wertschätzung professions-
spezifi scher Sicht- und Arbeitsweisen, die 
Bewertung der Kooperation durch die 
Fachkräfte positiv wie negativ beeinfl us-
sen und sich vermutlich auch als Erfolgs-
faktoren oder Hindernisse im Hinblick 
auf die Kooperation erweisen können.

Abschließend wurden alle an der On-
line-Befragung teilnehmenden Ortsver-
eine danach gefragt, mit wem sie sich in 

Kooperationen von Ortsvereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen mit 
Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens im Bereich Frühe Hilfen

Zukunft eine intensivere Zusammenar-
beit im Kontext Frühe Hilfen wünschen 
(vgl. Abb. 3).

Genannt werden vor allem Einrich-
tungen des Gesundheitswesens (69,4%), 
aber auch mit Blick auf Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Früh-
förderung, Sozialämter und Agenturen 
für Arbeit äußern die Fachkräfte Wün-
sche nach intensiveren Kooperationsbe-
ziehungen.

Fazit und Ausblick
In diesem Beitrag wurde dargestellt, wie 
sich die Kooperationsaktivitäten der SkF-

Ortsvereine im Arbeitsfeld der Frühen 
Hilfen gestalten. Es konnte gezeigt wer-
den, dass zwischen den vor allem im Rah-
men von Modellprojekten als relevant 
identifi zierten Institutionen (vgl. u.a. 
Renner/Heimeshoff 2010, S. 28ff.) – ins-
besondere zwischen Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe und denen des 
Gesundheitswesens – eine Vielzahl an in-
terdisziplinären Kooperationen bestehen, 
bspw. mit Jugendämtern, (Familien-)
Hebammen und Gesundheitsämtern. 
Hinsichtlich der zentralen Fragestellung 
des ersten Untersuchungsschrittes des 
hier vorgestellten Forschungsprojektes, 
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wie interdisziplinäre Kooperationsstruk-
turen und -beziehungen mit dem Ge-
sundheitswesen in der Praxis von Frü-
hen Hilfen aussehen, kann konstatiert 
werden, dass die Kooperationen oft noch 
wenig systematisch und wenig formali-
siert verlaufen, da die Zusammenarbeit 
vor Ort bspw. häufi g auf mündlichen 
Absprachen und kaum auf schriftlichen 
Verträgen beruht und außerdem bislang 
nur selten gemeinsame Konzepte für die 
Zusammenarbeit entwickelt wurden. Ge-
rade die letzten beiden Faktoren werden 
jedoch in der Literatur oft als Gelingens-
bedingungen für Kooperationen in den 
Frühen Hilfen genannt (vgl. z.B. Böttcher 
u.a. 2008 oder Ziegenhain 2012).

Untersucht wurde zudem der Zu-
sammenhang von verschiedenen die 
Kooperation kennzeichnenden Aspek-
ten – bspw. die Teilnahme an Runden 
Tischen oder die Existenz von Koopera-
tionsverträgen – und der Zufriedenheit 
mit der Kooperation im Kontext Frühe 
Hilfen der an der Online-Befragung teil-
nehmenden Fachkräfte der SkF-Ortsver-
eine. Ein signifi kanter Zusammenhang 
mit der Zufriedenheit konnte vor allem 
bei den Merkmalen der innerhalb der 
Zusammenarbeit gezeigten Wertschät-
zung sowie der Verfügbarkeit fi nanziel-
ler, personeller und zeitlicher Ressourcen 
nachgewiesen werden. Insgesamt wird 
deutlich, dass die Kooperationen der 
SkF-Ortsvereine mit Einrichtungen und 
Diensten des Gesundheitswesens vor Ort 
oftmals bereits etabliert, jedoch überwie-
gend von persönlichem Engagement ab-
hängig sind.

Aufbauend auf diese Ergebnisse der 
ersten Projektphase wurden in einem 
zweiten Schritt qualitative Expertinnen- 
und Experteninterviews mit ausgewähl-

ten Fachkräften der SkF-Ortsvereine 
geführt, um die o.g. Kooperationsaktivi-
täten mit Akteuren des Gesundheitswe-
sens im Bereich Frühe Hilfen hinsichtlich 
ihrer Art, Struktur und Ausgestaltung 
vertiefend zu ergründen. Im Fokus ste-
hen hierbei die Deutung der Kooperati-
onsbeziehungen und -praxen durch die 
Fachkräfte vor Ort. Die Ergebnisse der 
Interviewauswertung zeigen auf, dass es 
in der Praxis große Unterschiede in der 
Bewertung von Kooperationsbeziehun-
gen zu verschiedenen Akteuren des Ge-
sundheitswesens gibt: Mit (Familien-)
Hebammen wird die Kooperation beina-
he durchweg als gut bewertet; Schwierig-
keiten hinsichtlich der Zusammenarbeit 
werden mit Ärztinnen und Ärzten, insbe-
sondere mit Gynäkologinnen und Gynä-
kologen beschrieben.

Beim Auf- und Ausbau von Koope-
rationsstrukturen zwischen den unter-
schiedlichen Disziplinen werden aus 
Sicht der interviewten Fachkräfte vor 
allem verschiedene professionsbedingte 
Sprachen und institutionelle Handlungs-
logiken, aber auch unterschiedlich zur 
Verfügung stehende Ressourcen, wie z.B. 
die Möglichkeiten der Abrechnung einer 
Teilnahme an Kooperationstreffen, als 
große Herausforderung angesehen. Mit 
Blick auf die Finanzierung von (Koope-
rations-)Aktivitäten im Bereich der Frü-
hen Hilfen fehlen bislang jedoch recht-
liche Rahmungen in anderen relevanten 
Sozialgesetzbüchern, vor allem im SGB 
V. Den Ausführungen Wiesners (2010) 
folgend gelingt der »Brückenschlag über 
die Systeme hinweg« (ebd., S. 35) jedoch 
nur dann, wenn die (fi nanzielle) Leis-
tungsverantwortung nicht ausschließlich 
der Kinder- und Jugendhilfe zugewiesen 
wird. Gesetzliche Regelungen für die Fi-

nanzierung von Kooperationsstrukturen 
könnten sich förderlich auf die Bereit-
schaft der betreffenden Akteure auswir-
ken, Kooperationsbeziehungen auf- und 
auszubauen (vgl. Prothmann u.a. 2015).
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Im Rahmen der Zwischenbilanzierung 
der Bundesinitiative Frühe Hilfen durch 
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 
(vgl. NZFH 2014) wird deutlich, dass es 
zwischen »Frühen Hilfen« und »Hilfen 
zur Erziehung« konzeptionelle Überlap-
pungen gibt. So zeigt die Kommunal-
befragung im Rahmen der Dokumenta-
tion und Evaluation der Bundesinitiative 
Frühe Hilfen aus dem Jahr 2014, dass 
zwar mittlerweile in rund 92% der be-
fragten Kommunen Familienhebammen 
und Familien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl eger/-innen (FGKiKP) im 
Rah men von Frühen Hilfen eingesetzt 
werden, diese allerdings in rund 40% der 
Kommunen auch im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung zum Einsatz kommen. 
Damit bewegen sich Familienhebammen 
»genau an dieser Nahtstelle (…). Beson-
ders deutlich wird die ›Zwitterstellung‹ 
an zwei Punkten: der Indikation für die 
Hilfe sowie der Finanzierung bzw. (feh-
lenden) gesetzlichen Grundlage für die 
Hilfeleistung. (…) Dies hat zur Folge, 
dass sowohl die Art der Leistung als auch 
die Voraussetzungen bzw. Rahmenbedin-

gungen für ihre Erbringung nicht nor-
miert sind, sondern im Dreieck zwischen 
Familienhebammen, Familie und der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe als 
Auftraggeber jeweils ausgehandelt wer-
den müssen« (Sann 2014, S. 228).

Insgesamt und über den Einsatz von 
Gesundheitsfachkräften hinaus bemüht 
man sich auf den unterschiedlichen Ange-
botsebenen um eindeutigere Zuordnun-
gen zu dem einen oder anderen Bereich. 
»Frühe Hilfen« sind demnach weder »Hil-
fen zur Erziehung light«, noch beschrän-
ken sich »Hilfen zur Erziehung« nur auf 
Leistungen gemäß §§ 27ff. SGB VIII für 
Familien mit Säuglingen und Kleinkin-
dern.1 Frühe Hilfen stellen einen eigen-
ständigen, niedrigschwelligen und prä-
ventiven Ansatz zur Förderung positiver 
Entwicklungsbedingungen für Säuglinge 
und Kleinkinder in ihren Familien dar.

Zumindest für den Bereich der erzie-
herischen Hilfen im Sinne der §§ 27ff. 
SGB VIII liegen Daten aus der amtlichen 
Statistik vor, für den Bereich der Frü-
hen Hilfen werden bislang noch keine 
vergleichbaren Statistiken geführt. Im 

Hilfen zur Erziehung für 
Familien mit Kleinkindern
Empirische Befunde und Implikationen 
für die Frühen Hilfen

SANDRA FENDRICH UND JENS POTHMANN

1 Der Versuch einer systematischen 
Standortbestimmung von Frühen Hilfen, 
Allgemeiner Förderung der Erziehung 
in der Familie, den Hilfen zur Erziehung 
sowie den interventionsorientierten 
Maßnahmen und den Gefährdungsein-
schätzungen ist im 13. Kinder- und Ju-
gendbericht nachzulesen. Der Standort 
für Frühe Hilfen wird hier zwischen einer 
Allgemeinen Förderung der Erziehung in 
der Familie und den Hilfen zur Erziehung 
bestimmt (vgl. BMFSFJ 2009, S. 187ff.).

2 Die »Gewährungsquote« bezeichnet hier 
und im Folgenden die Zahl der begonne-
nen Leistungen der Hilfen zur Erziehung 
pro 10.000 einer Bevölkerungsgruppe, 
also z.B. der unter Drei- oder auch der 
unter 18-Jährigen.
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nachfolgenden Beitrag wird die Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
speziell für die Altersgruppe der unter 
Dreijährigen – also der potenziellen Ziel-
gruppe für Frühe Hilfen – auf der Basis 
von Daten der amtlichen Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) un-
tersucht. Dabei wird auf die Fallzahlen-
entwicklung eingegangen, die Lebensla-
gen der Familien mit Kleinkindern, die 
Bedeutung von Gefährdungseinschät-
zungen im Vorfeld der Hilfegewährung, 
aber auch auf die Problemlagen, die zur 
Inanspruchnahme einer erzieherischen 
Hilfe geführt haben. Schließlich wird auf 
die Beendigung der Hilfen und die damit 

verbundenen Gründe geschaut, ehe die 
empirischen Befunde abschließend noch 
einmal resümiert und mit Blick auf mög-
liche Implikationen für den Bereich Frü-
he Hilfen bewertet werden.

Überproportionaler Anstieg
Seit Anfang der 2000er-Jahre – also schon 
vor »Kevin« und »KICK« – ist die Zahl 
der jährlich begonnenen Leistungen der 
Hilfen zur Erziehung stetig gestiegen (vgl. 
Fendrich/Pothmann/Tabel 2014). Auch 
in den letzten fünf Jahren hat sich diese 
Entwicklung für die Hilfen zur Erziehung 
im Allgemeinen, aber auch für die Alters-
gruppe der unter Dreijährigen im Beson-

deren fortgesetzt, wobei die Zahl der neu 
begonnenen Hilfen zur Erziehung in der 
Altersgruppe der unter Dreijährigen stets 
deutlich unter dem Wert für die unter 
18-Jährigen gelegen hat und auch weiter-
hin liegt (vgl. Abb. 1).

2013 wurden 56.902 Hilfen zur Er-
ziehung für unter Dreijährige neu be-
gonnen (vgl. Tab. 1, S. 52). Während 
2008 bevölkerungsrelativiert für 229 pro 
10.000 Kinder dieser Altersgruppe eine 
erzieherische Hilfe neu begonnen wurde, 
beträgt der Wert im Jahre 2013 bereits 
278 pro 10.000 dieser Altersgruppe. Da-
mit ist ein Plus von 49 Punkten bei der 
»Gewährungsquote«2 auszumachen. Die 

Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kleinkindern

ABBILDUNG 1: BEGONNENE HILFEN ZUR ERZIEHUNG BEI KINDERN IM ALTER VON UNTER DREI 
JAHREN UND UNTER 18 JAHREN

Deutschland 2008–2013, Angaben pro 10.000 der altersentsprechenden Bevölkerung 
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen
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Zunahme fällt damit höher aus als bei 
den neu gewährten Hilfen zur Erziehung 
für minderjährige junge Menschen insge-
samt (+25 Punkte bei der Gewährungs-
quote). Das heißt, die Inanspruchnah-
me von Hilfen zur Erziehung ist in der 
Altersgruppe der unter Dreijährigen in 
den letzten Jahren überproportional ge-
stiegen.

Mit Blick auf die einzelnen Leistungs-
segmente der Hilfen zur Erziehung fällt 
die Entwicklung der Neufälle bei Er-
ziehungsberatungen, ambulanten Hil-
fen und Fremdunterbringungen unter-
schiedlich aus (vgl. Tab. 1):

• Die Zunahme der begonnenen Hilfen 
zwischen 2008 und 2013 fällt insge-
samt für die Altersgruppe der unter 
Dreijährigen mit 21% gegenüber den 
minderjährigen jungen Menschen un-
ter 18 Jahren mit 3% deutlicher aus.

• Dabei ist der Anstieg der Fälle mit 
Kindern im Alter von unter drei 
Jahren weniger auf die ambulanten 
Leistungen, sondern vielmehr auf die 
Erziehungsberatung (+40%) und die 
Fremdunterbringungen (+15%) zu-
rückzuführen.

• Für die Altersgruppe der unter 18-Jäh-
rigen insgesamt ist die deutlichste 
Zunahme der Neufälle sogar bei den 
Maßnahmen der Fremdunterbringung 
zu konstatieren (+10%), gefolgt von 
den ambulanten Leistungen (+6%). 
Demgegenüber zeigt sich für die Er-
ziehungsberatung zwischen 2008 und 
2013 eine Stagnation der Fallzahlen.

Für den Bereich der Fremdunterbrin-
gungen (o. Abb.) fallen die Zunahmen 
bei den begonnenen Hilfen für unter 

Dreijährige zwischen Vollzeitpfl egehilfen 
(+12%) und Maßnahmen der Heimer-
ziehung bzw. stationären Hilfen (+14%) 
vergleichbar aus.3 Über die Jahre konstant 
zeigt sich die Verteilung bezogen auf die 
Unterbringung der unter Dreijährigen in 
Pfl egefamilien und stationären Settings: 
Etwa drei von vier Fremdunterbringun-
gen sind Vollzeitpfl egeleistungen.

Familien mit Kleinkindern häufi ger 
im Transferleistungsbezug
Armut und die damit verbundenen pre-
kären Lebenslagen können Risiken für 
die Erziehung darstellen. Hierauf hat der 
14. Kinder- und Jugendbericht einmal 
mehr hingewiesen (vgl. BMFSFJ 2013, S. 
107ff.). In der KJH-Statistik kann als In-
dikator für prekäre Lebenslagen der Bezug 
von Transferleistungen abgebildet werden. 
Berücksichtigt werden hierbei das Arbeits-

TABELLE 1: ENTWICKLUNG HILFEN ZUR ERZIEHUNG NACH LEISTUNGSSEGMENTEN UND 
ALTERSGRUPPEN BEI KINDERN UNTER DREI JAHREN UND UNTER 18 JAHREN

Angaben absolut Angaben pro 10.000 der Bevölkerung

Hilfen zur 
Erziehung

Erziehungs-
beratung

Ambulante 
Hilfen

Fremdunter-
bringungen

Hilfen zur 
Erziehung

Erziehungs-
beratung

Ambulante 
Hilfen

Fremdunter-
bringungen

Unter drei Jahren

2008 46.927 19.720 21.309 5.898 229,1 96,3 104,0 28,8

2009 50.361 21.638 22.551 6.172 246,6 105,9 110,4 30,2

2010 51.428 23.022 22.244 6.162 252,2 112,9 109,1 30,2

2011 53.644 24.440 22.755 6.449 265,3 120,9 112,5 31,9

2012 54.597 25.360 22.660 6.577 268,2 124,6 111,3 32,3

2013 56.902 27.554 22.572 6.776 278,2 134,7 110,4 33,1

Unter 18 Jahren

2008 468.692 287.682 135.954 45.056 342,5 210,2 99,4 32,9

2009 474.273 283.913 143.495 46.865 351,8 210,6 106,4 34,8

2010 481.473 291.889 141.914 47.670 360,9 218,8 106,4 35,7

2011 482.744 289.489 144.680 48.575 365,2 219,0 109,4 36,7

2012 480.533 286.490 144.917 49.126 365,2 217,7 110,1 37,3

2013 483.451 289.593 144.311 49.547 368,0 220,4 109,8 37,7

Deutschland 2008–2013, begonnene Hilfen, Angaben absolut und pro 10.000 der altersentsprechenden Bevölkerung 
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen
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losengeld II, auch in Verbindung mit dem 
Sozialgeld (für Kinder), die bedarfsorien-
tierte Grundsicherung im Alter und die 
Grundsicherung bei Erwerbsminderung 
im Rahmen der Sozialhilfe oder auch der 
Kinderzuschlag. Diese Angaben liefern 
Hinweise zur Lebenslage von Familien, die 
zumindest von Armut bedroht sind, zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme von er-
zieherischen Hilfen.

Im Ergebnis bestätigen die Daten der 
KJH-Statistik auch auf der Ebene der 

Einzelfälle die Hypothese, dass es einen 
Zusammenhang von Armutslagen und 
einem erhöhten Bedarf an Leistungen der 
Hilfen zur Erziehung gibt. Anders formu-
liert: Adressatinnen und Adressaten von 
Hilfen zur Erziehung sind besonders von 
sozioökonomisch prekären Lebenslagen 
betroffen. Dies gilt für die Altersgruppe 
der unter dreijährigen Kinder und ihre 
Familien in besonderer Weise. Der Anteil 
der Familien, die zumindest zeitweilig 
ökonomisch auf den Bezug von Transfer-

Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kleinkindern

ABBILDUNG 2: HILFEN ZUR ERZIEHUNG FÜR UNTER DREI- UND UNTER 18-JÄHRIGE NACH 
TRANSFERLEISTUNGSBEZUG UND LEISTUNGSARTEN 

Hilfen zur Erziehung ohne Erziehungsberatung
57,0

82,8

Erziehungsberatung
18,8

27,4

Ambulante Hilfen
49,1

77,5

Einzelbetreuungen
45,9

75,8

Soziale Gruppenarbeit
42,5

»27,2er-Hilfen« (ambulant)*
52,3

78,0

Tagesgruppe
60,5

77,0

Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung
45,4

Fremdunterbringung
64,2

84,0

Vollzeitpfl ege
76,3

84,9

Heimerziehung
58,8

81,7

»27,2er-Hilfen« (stationär)
60,8

81,4

Deutschland 2013, begonnene Hilfen, Angaben in Prozent
*Einschließlich der sonstigen Hilfen
Lesebeispiel: Knapp 19% aller Familien, die mit ihrem minderjährigen Kind oder Jugendlichen eine Erziehungsberatung in Anspruch genommen haben, waren gleichzeitig auf Transferleistungen 
angewiesen. Für die Altersgruppe der unter Dreijährigen liegt dieser Anteil bei rund 27%.
Nicht berücksichtigt wird die geringe Zahl von sechs unter Dreijährigen in der Sozialen Gruppenarbeit, von denen fünf Kinder in Familien mit Transferleistungsbezug leben. 
Für die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung wurde im Bereich der unter Dreijährigen kein Fall ausgewiesen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, 2013; eigene Berechnung

   unter 18-Jährige
   unter Dreijährige

3 Die KJH-Statistik weist darüber hinaus die 
sogenannten »§ 27 SGB VIII Hilfen zur Er-
ziehung, vorrangig außerhalb der Familie 
(…)« aus. Für 2013 handelt es sich dabei 
für die Altersgruppe der unter Dreijähri-
gen zum Stichtag 31.12. – die begonne-
nen Hilfen können auf diese Weise nicht 
dargestellt werden – um 217 Fälle. Bei 
den unter Dreijährigen waren es zu 32% 
Unterbringungen in einem stationären 
Betreuungssetting über Tag und Nacht, 
in 13% der Fälle wurde die Kindertages-
betreuung genannt sowie in 20% die 
Herkunftsfamilie und in 17% eine private, 
nicht zur Familie gehörende Wohnung. 
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leistungen angewiesen sind, ist für diese 
Altersgruppe noch einmal deutlich höher 
als für die unter 18-Jährigen insgesamt 
(vgl. Abb. 2).4

Die Analyse der Daten zeigt, dass von 
den Familien mit minderjährigen Kin-
dern, die 2013 eine erzieherische Hilfe 
(ohne Erziehungsberatung) erhielten, 
57% auf Transferleistungen angewie-
sen waren. Bei der Erziehungsberatung 
war lediglich jede fünfte Familie von 
Transferleistungen betroffen (vgl. Abb. 2, 
S. 53). Differenziert nach den einzel-
nen Hilfearten variiert die ausgewiese-
ne Gesamtquote zwischen 43% (Soziale 
Gruppenarbeit) auf der einen und 76% 
(Vollzeitpfl ege) auf der anderen Seite. Im 
ambulanten Hilfesetting ist für die Ta-
gesgruppe mit 61% der höchste Anteil in 
diesem Hilfesetting festzustellen.

Der Anteil von Familien mit Transfer-
leistungsbezug ist nochmals deutlich hö-
her bei Familien mit Kindern unter drei 
Jahren. Er liegt bei 83% und damit knapp 
26 Prozentpunkte höher als bei den unter 
18-jährigen Adressatinnen und Adressa-
ten von erzieherischen Hilfen insgesamt 
(ohne Erziehungsberatung).

Differenziert nach den beiden Leis-
tungssegmenten zeigt sich folgendes Bild: 
Im ambulanten Leistungsspektrum liegt 
der Anteil der Familien mit unter drei-
jährigen Kindern, die Transferleistungen 
erhalten, zwischen 76% bei den Einzel-
betreuungen und 78% bei den »27,2er-
Hilfen« und damit deutlich über den 
Werten für die unter 18-Jährigen. Im 
Bereich der Fremdunterbringungen gibt 
es für die unter Dreijährigen kaum einen 
Unterschied bei Vollzeitpfl ege und Heim-
erziehung. Der Anteil der Familien mit 
Transferleistungsbezug, deren unter drei-
jährige Kinder neu fremduntergebracht 

sind, liegt bei der Vollzeitpfl ege bei 85% 
und bei der Heimerziehung bei 82%. Der 
Wert liegt für die Heimerziehung knapp 
23 Prozentpunkte, bei der Vollzeitpfl ege 
neun Prozentpunkte über dem Wert für 
die unter 18-Jährigen insgesamt. 

Je jünger die Kinder, desto häu-
fi ger geht der Hilfe zur Erziehung 
eine Gefährdungseinschätzung 
voraus
Im Zuge der seit 2012 erstmalig erhobe-
nen Daten zu den »8a-Verfahren« in den 
Jugendämtern5 wurden in der amtlichen 
Statistik auch zum ersten Mal Daten zu 
den erzieherischen Hilfen erhoben, die 
aufgrund einer Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a SGB VIII eingeleitet wor-
den sind. Laut der amtlichen Statistik 
gingen 2013 rund 12% der Hilfen zur 
Erziehung (ohne Erziehungsberatung) 
auf eine Gefährdungseinschätzung durch 
das Jugendamt zurück (o. Abb.). Bei der 
Erziehungsberatung spielen »8a-Verfah-
ren« mit rund 1% kaum eine Rolle. Mit 
Blick auf die weiteren Hilfearten variie-
ren die Anteile deutlich. Während bei der 
Sozialen Gruppenarbeit (3%) sowie der 
Einzelbetreuung (5%) die Anteile an Hil-
fen mit vorangegangenen Gefährdungs-
einschätzungen gering ausfallen, werden 
bei den Fremdunterbringungen »8a-
Verfahren« wesentlich häufi ger vor der 
Hilfegewährung durchgeführt: Bei 16% 
der neu gewährten Heimerziehungen so-
wie bei etwas mehr als jeder fünften Voll-
zeitpfl ege ging 2013 ein »8a-Verfahren« 
voraus. Vergleichsweise hohe Quoten 
werden auch für die SPFH (15%) und 
die familienorientierten »27,2er-Hilfen« 
(13%) ausgewiesen.

Bei einer näheren Betrachtung wird 
deutlich, dass sowohl Alter und Ge-

4 Mit dem Zusammenhang von Bildungs-
hintergrund von Familien und deren 
Kenntnis bzw. Inanspruchnahme von 
Frühen Hilfen beschäftigt sich die Prä-
valenzforschung des NZFH (siehe den 
Beitrag von Lang u.a. in diesem Heft).

5 Vgl. hierzu den Beitrag von Gudula Kauf-
hold und Jens Pothmann in diesem Heft.

6 Ausgewertet werden im Folgenden die 
Angaben zu den begonnenen Hilfen. 
Hierüber sind Rückschlüsse auf die 
Gewährungspraxis der Jugendämter für 
das jeweils letzte Erhebungsjahr mög-
lich.
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schlecht des Kindes als auch die wirt-
schaftliche Situation der Familie eine 
Rolle spielen bei Hilfen zur Erziehung 
(ohne Erziehungsberatung), die auf-
grund einer Gefährdungseinschätzung 
eingeleitet worden sind. Mit Blick auf 
das Alter zeigt sich eindeutig: Je jün-
ger das Kind, desto eher erfolgt ein 
»8a-Verfahren« vor der Hilfegewäh-
rung. Bei den unter Sechsjährigen geht 
2013 bei mehr als jeder vierten Hilfe 
eine Gefährdungseinschätzung voraus, 
während dies bei den Zwölf- bis unter 
18-Jährigen beispielsweise bei lediglich 
9% der Hilfen der Fall ist (o. Abb.). Für 
Mädchen wird insgesamt etwas häufi ger 
(13%) als bei Jungen (10%) eine Hilfe 
zur Erziehung aufgrund einer Gefähr-
dungseinschätzung eingeleitet. Und bei 
Familien mit Transferleistungsbezug 
ist mit einem Anteil von 15% etwas öf-
ter ein »8a-Verfahren« vorangegangen 
als bei den neu begonnenen Hilfen für 
Minderjährige insgesamt (12%) (vgl. 
auch Fendrich/Tabel 2013).

Kindeswohlgefährdung ist bei 
Kleinkindern der häufi gste Anlass 
für Fremdunterbringungen
Hilfen zur Erziehung sollen in Anspruch 
genommen werden, wenn eine dem 
»Wohl des Kindes entsprechende Erzie-
hung nicht gewährleistet ist« (§ 27 SGB 
VIII). Die konkreten Gründe, die sich 
hinter einer Erziehung verbergen, die 
dem Wohl des Kindes nicht entspricht, 
sind nicht nur weitaus vielfältiger, als es 
der Gesetzestext auf den ersten Blick ver-
muten lässt, sondern lassen sich über die 
Ergebnisse der KJH-Statistik auch kon-
kreter darstellen. Im Rahmen der amtli-
chen Statistik können bis zu drei Grün-
de pro Hilfe nach Gewichtung sortiert 

Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kleinkindern

(Hauptgrund und bis zu zwei weitere 
Gründe) genannt werden (vgl. Kolven-
bach/Taubmann 2006). Im Durchschnitt 
werden zwei Gründe pro Hilfe angege-
ben. Zur Auswahl stehen neun Merk-
malsausprägungen, die von individuel-
len über familiäre Problemlagen bis hin 
zu einer unzureichenden Förderung/

Betreuung/Versorgung des jungen Men-
schen reichen. Darüber hinaus kann die 
Übernahme von einem anderen Jugend-
amt wegen eines Zuständigkeitswechsels 
als Grund angegeben werden. Bei diesen 
Hilfen handelt es sich jedoch in der Regel 
nicht um neu eingerichtete, sondern um 
weitergeführte Hilfen.6 Vor dem Hinter-

ABBILDUNG 3: HAUPTGRÜNDE FÜR DIE GEWÄHRUNG VON 
HILFEN ZUR ERZIEHUNG BEI UNTER DREI- UND UNTER 
18-JÄHRIGEN

Unter Dreijährige
(N=7.989)

Deutschland 2013, begonnene Hilfen, Angaben in Prozent 
Hilfen, die aufgrund eines Zuständigkeitswechsels begonnen wurden, sind hier nicht berücksichtigt. Die Angabe von N 
bezieht sich auf die Hauptgründe und damit auf die Anzahl der Hilfen. Folgende Hilfearten werden nicht mit berücksichtigt: 
familienorientierte »27,2er-Hilfen« und Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII sowie Erziehungsberatung gem. 
§ 28 SGB VIII.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für 
junge Volljährige, 2013; eigene Berechnungen
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(N=90.646)

2,9

33,2

63,9

7,4

23,6

34,7

34,2

  Schulische/berufl iche 
Probleme

  Individuelle Problem-
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berufl iche Probleme)

 Familiäre Problemlagen
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Versorgung des jungen 
Menschen
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grund wird dieser »Grund« in den folgen-
den Auswertungen nicht mitberücksich-
tigt.

Beginnt man die vergleichende Ana-
lyse für die unter Drei- und die unter 
18-Jährigen zunächst mit einer Zusam-
menfassung der Hauptgründe für die 
Gewährung einer Hilfe zur Erziehung: (a) 
unzureichende Förderung/Betreuung/

7 Zu beachten ist jedoch, dass die famili-
enorientierten Hilfen (SPFH sowie famili-
enorientierte »27,2er-Leistungen«) nicht 
berücksichtigt werden können, da bei 
ihnen die Altersstruktur bezogen auf die 
Gründe der Gewährung in der Statistik 
nicht einzeln ausgewiesen wird. Für alle 
Altersgruppen, aber insbesondere für die 
unter Zwölfjährigen, ist daher von einem 
höheren Anteil von Hilfen aufgrund fami-
liärer Probleme auszugehen.

ABBILDUNG 4: HAUPTGRÜNDE FÜR DIE GEWÄHRUNG VON HILFEN ZUR ERZIEHUNG NACH 
HILFEARTEN FÜR UNTER DREIJÄHRIGE 

Hilfen zur Erziehung 
ohne Erziehungsberatung (N=7.892)

14,9 17,5 31,6 19,8 10,1

Erziehungsberatung (N=27.532) 19,0 14,8 47,3 10,1

Ambulante Hilfen (N=1.500) 6,1 21,5 14,5 30,7 13,6 8,1

 Erziehungsbeistand (N=247) 13,8 17,0 40,1 10,9 8,5

 Betreuungshelfer (N=0)

 Soziale Gruppenarbeit (N=6) Aufgrund der geringen Fallzahlen wird die Verteilung nicht ausgewiesen.

 »27,2er-Hilfen« (ambulant)* (N=1.094) 5,4 22,9 14,8 30,1 13,6 8,6

 Tagesgruppe (N=159) 16,4 23,9 8,2 20,1 17,6 5,7

  Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung (N=0)

Fremdunterbringung (N=6.392) 16,9 16,5 35,6 17,2 9,2

 Vollzeitpfl ege (N=4.595) 18,5 16,6 36,8 16,8 8,4

 Heimerziehung (N=1.491) 13,7 14,2 36,2 16,6 11,3

 »27,2er-Hilfen« (stationär) (N=306) 9,2 27,1 13,7 26,5 11,4 6,2

Versorgung des jungen Menschen, (b) fa-
miliäre Probleme, (c) individuelle Proble-
me, so zeigt sich ein eindeutiges Muster: 
Je älter der junge Mensch ist, desto stär-
ker liegt der Fokus auf seinem Verhalten. 
Bei den Jüngsten hingegen wird vor allem 
eine unzureichende Versorgung, Förde-
rung oder auch Betreuung genannt. Bei 
den unter Dreijährigen wird dies in zwei 

  Unversorgtheit des jungen Menschen
  Unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung
 Gefährdung des Kindeswohls
  Eingeschränkte Erziehungskompetenz 

der Sorgeberechtigten

 Belastung durch Problemlagen der Eltern
  Belastung durch familiäre Konfl ikte
   Auffälligkeiten im sozialen Verhalten
   Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme
 Schulische/berufl iche Probleme

Deutschland 2013, begonnene Hilfen, Angaben in Prozent 
* Nur einzelfallbezogene Hilfen, einschließlich der sonstigen Hilfen 
Hilfen, die aufgrund eines Zuständigkeitswechsels begonnen wurden, sind hier nicht berücksichtigt. Die Angabe von N bezieht sich auf die Hauptgründe und damit auf die Anzahl der Hilfen. 
Folgende Hilfearten werden nicht mit berücksichtigt: familienorientierte »27,2er-Hilfen« und Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII. 
Nicht berücksichtigt wird zudem die geringe Zahl von sechs unter Dreijährigen in der Sozialen Gruppenarbeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, 2013; eigene Berechnungen
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57Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kleinkindern

von drei Fällen als Hauptgrund ausge-
wiesen (vgl. Abb. 3, S. 55). Dieser Befund 
unterstreicht die Bedeutung der erziehe-
rischen Hilfen als frühzeitige Leistung im 
Kontext eines institutionellen Kinder-
schutzes. Mit Blick auf die Gesamtzahl 
der Minderjährigen mit einer Hilfe zur 
Erziehung sinkt die Bedeutung dieses 
Grundes, während familiäre Problemla-

gen oder auch individuelle Problemlagen 
des jungen Menschen an Bedeutung ge-
winnen (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 
2014).7 

Schaut man auf die Verteilung der 
Gründe für begonnene erzieherische Hil-
fen bei unter dreijährigen Kindern und 
berücksichtigt die Hauptgründe für die 
einzelnen Hilfearten, so wird deutlich, 

dass offensichtlich bestimmte Hilfen bei 
spezifi schen Problemlagen eingesetzt 
werden. Das heißt im Einzelnen (vgl. 
Abb. 4):

• Bei den Gründen für die Gewährung 
einer erzieherischen Hilfe (ohne Er-
ziehungsberatung) für Kinder unter 
drei Jahren zeigt sich, dass der größte 

ABBILDUNG 5: HAUPTGRÜNDE FÜR DIE GEWÄHRUNG VON HILFEN ZUR ERZIEHUNG NACH 
HILFEARTEN FÜR UNTER 18-JÄHRIGE 

Hilfen zur Erziehung 
ohne Erziehungsberatung (N=90.646)

10,5 12,1 11,6 19,1 7,5 8,2 16,8 6,8 7,4

Erziehungsberatung (N=289.453) 13,0 9,5 36,4 10,9 14,4 11,1

Ambulante Hilfen (N=44.917) 11,9 19,7 7,3 9,2 23,7 8,6 12,3

 Erziehungsbeistand (N=17.174) 9,1 23,2 8,9 11,7 21,2 9,1 9,9

 Betreuungshelfer (N=3.459) 8,9 14,7 7,6 9,5 30,5 9,5 10,4

 Soziale Gruppenarbeit (N=6.650) 9,8 11,3 7,0 41,4 6,7 16,9

 »27,2er-Hilfen« (ambulant)* (N=7.407) 13,6 6,8 21,2 7,9 10,2 13,9 8,2 15,0

 Tagesgruppe (N=8.182) 19,7 21,9 5,5 21,2 8,4 13,3

  Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung (N=2.045)

15,8 9,3 13,1 8,0 9,7 21,0 10,3 7,9

Fremdunterbringung (N=45.729) 17,3 12,4 19,4 18,4 7,6 7,1 10,1 5,1

 Vollzeitpfl ege (N=13.013) 23,0 15,9 27,3 16,7 8,9

 Heimerziehung (N=31.100) 15,5 10,7 16,6 19,2 7,1 8,6 13,3 6,2

 »27,2er-Hilfen« (stationär) (N=1.616) 6,7 17,1 8,5 17,6 7,0 7,4 9,8 9,0 16,8

  Unversorgtheit des jungen Menschen
  Unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung
 Gefährdung des Kindeswohls
  Eingeschränkte Erziehungskompetenz 

der Sorgeberechtigten

 Belastung durch Problemlagen der Eltern
  Belastung durch familiäre Konfl ikte
   Auffälligkeiten im sozialen Verhalten
   Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme
 Schulische/berufl iche Probleme

Deutschland 2013, begonnene Hilfen, Angaben in Prozent 
* Nur einzelfallbezogene Hilfen, einschließlich der sonstigen Hilfen 
Hilfen, die aufgrund eines Zuständigkeitswechsels begonnen wurden, sind hier nicht berücksichtigt. Die Angabe von N bezieht sich auf die Hauptgründe und damit auf die Anzahl der Hilfen. 
Folgende Hilfearten werden nicht mit berücksichtigt: familienorientierte »27,2er-Hilfen« und Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, 2013; eigene Berechnungen
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Anteil der Hilfen aufgrund einer Ge-
fährdung des Kindeswohls begonnen 
wird (32%). Mit Blick auf die ein-
zelnen Hilfearten wird diese Prob-
lemlage vor allem im Rahmen der 
Fremdunterbringungen in Form von 
Vollzeitpfl ege und Heimerziehung 
relevant, die prozentuale Anteile von 
37% bzw. 36% für diesen Hilfegrund 
aufweisen.

• An zweiter Stelle der Gründe für 
eine Hilfe zur Erziehung (ohne 
Erziehungsberatung) bei kleinen 
Kindern stehen die eingeschränkte 

Erziehungskompetenz der Sorgebe-
rechtigten (20%) sowie eine unzurei-
chende Förderung/Betreuung/Ver-
sorgung des Kleinkindes mit einem 
Anteil von 18%.

• Bei den neu begonnenen Erziehungs-
beratungen sind es vor allem Belas-
tungen durch familiäre Konfl ikte, 
mit denen Familien mit Kleinkin-
dern unter drei Jahren in die Bera-
tungsstellen kommen (47%), gefolgt 
von der eingeschränkten Erziehungs-
kompetenz der Sorgeberechtigten 
(19%).

• Im Leistungssegment der ambulan-
ten Hilfen spielt bei den begonnenen 
ambulanten »27,2er-Hilfen« und den 
Erziehungsbeistandschaften die ein-
geschränkte Erziehungskompetenz 
der Personensorgeberechtigten eine 
Rolle (30% bzw. 40%). Eine Tages-
gruppe kommt vor allem bei einer 
unzureichenden Förderung/Versor-
gung/Betreuung des unter dreijähri-
gen Kindes zum Einsatz (24%).

Die Gründe für die Gewährung einer 
erzieherischen Hilfe für Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren unterscheiden 

ABBILDUNG 6: HILFEN ZUR ERZIEHUNG FÜR UNTER DREIJÄHRIGE NACH BEENDIGUNGSGRUND 

Hilfen zur Erziehung 
ohne Erziehungsberatung (N=24.714)

15,5 59,8 21,3

Erziehungsberatung (N=21.003) 16,6 73,0 10,5

Ambulante Hilfen (N=1.086) 19,1 63,6 17,2

 Erziehungsbeistand (N=147) 23,8 57,1 19,0

 Betreuungshelfer (N=0)

 Soziale Gruppenarbeit (N=4) Aufgrund der geringen Fallzahlen wird die Verteilung nicht ausgewiesen.

 »27,2er-Hilfen« (ambulant)* (N=830) 17,3 65,5 17,0

 Tagesgruppenerziehung (N=109) 25,7 56,9 17,4

  Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung (N=0)

Fremdunterbringungen (N=2.625) 14,0 58,3 23,0

 Vollzeitpfl ege (N=1.612) 11,6 57,9 6,9 23,5

 Heimerziehung (N=795) 16,7 61,0 20,9

 »27,2er-Hilfen« (stationär) (N=218) 22,0 50,9 27,1

  Abweichend vom Hilfeplan beendet         Beendigung gemäß Hilfeplan         Adoption         Sonstiges

Deutschland 2013, beendete Hilfen, Angaben in Prozent 
* Einschließlich der sonstigen Hilfen; ohne familienorientierte »27,2er-Hilfen« 
Hilfen, die aufgrund eines Zuständigkeitswechsels beendet wurden, sind hier nicht berücksichtigt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, 2013; eigene Berechnungen
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sich von denen für Kleinkinder unter drei 
Jahren. Mit Blick auf die über den ASD 
organisierten Hilfen zur Erziehung (also 
ohne Erziehungsberatung) für unter 
18-Jährige wird die eingeschränkte Erzie-
hungskompetenz der Sorgeberechtigten 
(19%) als Hauptgrund für die erzieheri-
sche Hilfe ausgewiesen, gefolgt von Auf-
fälligkeiten im sozialen Verhalten (17%), 
der Gefährdung des Kindeswohls (12%) 
und einer unzureichenden Förderung/
Betreuung/Versorgung des Kindes oder 
Jugendlichen (12%) (vgl. Abb. 5, S. 57). 
Bei den neu begonnenen Erziehungsbe-
ratungen werden familiäre Konfl ikte als 

Hauptgrund der Belastungen der/des 
Minderjährigen genannt (36%).

Leistungen für Familien mit Klein-
kindern werden überproportional 
häufi g nach Hilfeplan beendet
Die Frage nach der Effektivität und Effi -
zienz ist für die erzieherischen Hilfen von 
großer Bedeutung. Hinweise zur Beant-
wortung dieser Frage eröffnet die amt-
liche Statistik durch die Erfassung der 
Gründe für die Beendigung von Hilfen. 
Erhoben wird hier, ob die Hilfen gemäß 
den Hilfeplanzielen beendet worden sind 
oder hiervon abweichen.8

Hilfen zur Erziehung für Familien mit Kleinkindern

8 Zur Diskussion über die Aussagekraft 
dieses Merkmals vgl. beispielsweise 
Pothmann/Rauschenbach 2011, S. 199ff.

ABBILDUNG 7: HILFEN ZUR ERZIEHUNG FÜR UNTER 18-JÄHRIGE NACH BEENDIGUNGSGRUND 

Hilfen zur Erziehung 
ohne Erziehungsberatung (N=70.586)

32,3 51,7 15,6

Erziehungsberatung (N=282.109) 15,0 75,6 9,4

Ambulante Hilfen (N=39.518) 25,7 59,9 14,3

 Erziehungsbeistand (N=13.957) 28,3 57,2 14,5

 Betreuungshelfer (N=2.744) 25,9 56,1 18,0

 Soziale Gruppenarbeit (N=6.179) 21,2 66,9 11,8

 »27,2er-Hilfen« (ambulant)* (N=7.347) 19,6 66,6 13,8

 Tagesgruppenerziehung (N=8.049) 28,5 56,7 14,8

  Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung (N=1.242)

36,0 47,1 16,9

Fremdunterbringungen (N=31.068) 40,7 41,2 17,2

 Vollzeitpfl ege (N=8.091) 28,4 45,7 22,7

 Heimerziehung (N=21.619) 46,6 38,2 15,1

 »27,2er-Hilfen« (stationär) (N=1.358) 19,1 62,6 18,3

  Abweichend vom Hilfeplan beendet         Beendigung gemäß Hilfeplan         Adoption         Sonstiges

Deutschland 2013, beendete Hilfen, Angaben in Prozent 
* Einschließlich der sonstigen Hilfen; ohne familienorientierte »27,2er-Hilfen« 
Hilfen, die aufgrund eines Zuständigkeitswechsels beendet wurden, sind hier nicht berücksichtigt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, 2013; eigene Berechnungen
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Laut amtlicher Statistik wurden 2013 
bei Kindern unter drei Jahren 16% der 
erzieherischen Hilfen (ohne Erziehungs-
beratung) abweichend vom Hilfeplan 
bzw. den vereinbarten Beratungszielen 
beendet (vgl. Abb. 6, S. 58). Das heißt im 
Umkehrschluss aber auch: Ein großer Teil 
der Hilfen gem. §§ 27,2 bis 35 SGB VIII 
wurde in der Form beendet, wie es im 
Rahmen des Hilfeplanverfahrens zusam-
men mit den Erziehungsberechtigten 
vereinbart worden ist (60%). Darüber 
hinaus wurden 21% aus sonstigen, nicht 
näher benannten Gründen beendet. Im 
Vergleich zu den beendeten Hilfen bei 
Minderjährigen unter 18 Jahren insge-
samt – hier werden 32% der Hilfen (ohne 
Erziehungsberatungen) abweichend vom 
Hilfeplan beendet, rund 52% gemäß Hil-
feplan sowie 16% aus sonstigen Gründen 
(vgl. Abb. 7, S. 59) – ist der Anteil der ab-
weichend vom Hilfeplan beendeten Hil-
fen bei kleinen Kindern demnach doch 
erheblich geringer als für die Gruppe der 
Minderjährigen insgesamt.

Mit Blick auf die unterschiedlichen 
Leistungssegmente und den Anteil der 
abweichend vom Hilfeplan beendeten 
Hilfen zeigt sich bei der Gruppe der unter 
Dreijährigen ein Unterschied zwischen 
ambulanten Hilfen (19%) und Fremdun-
terbringungen (14%). Bei den minder-
jährigen Adressatinnen und Adressaten 
insgesamt ist dies genau umgekehrt: Hier 
werden mehr Fremdunterbringungen 
(41%) abweichend vom Hilfeplan been-
det als ambulante Hilfen (26%). Im am-
bulanten Leistungssegment variieren die 
prozentualen Anteile nicht planmäßig 
beendeter Hilfen bei den Kindern und Ju -
gendlichen unter 18 Jahren zwischen 36% 
(Intensive Sozialpädagogische Einzelbe-
treuung) und 20% (ambulante »27,2er-

Hilfen«). Bei den Fremdunterbringungen 
ist die Spannweite größer: Sie bewegt sich 
zwischen 28% bei der Vollzeitpfl ege und 
47% bei der Heimerziehung.

Resümee
Die »Hilfen zur Erziehung« als rechtlich 
kodifi ziertes und institutionell veranker-
tes Arbeitsfeld der Kinder- und Jugend-
hilfe haben eine beachtliche Entwicklung 
der Expansion und Ausdifferenzierung 
zurückgelegt. Es ist mittlerweile zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden, dass bei 
Bedarf die Kinder- und Jugendhilfe die 
Erziehung in der Familie unterstützt, er-
gänzt oder auch – falls notwendig – im 
Rahmen von Pfl egefamilien sowie Hei-
men oder betreuten Wohnformen ersetzt. 
Die Leistungen bewegen sich dabei je nach 
Ausgestaltung in einem Spannungsfeld 
von personenbezogener sozialer Dienst-
leistung auf der einen sowie einem Inter-
ventionsauftrag im Horizont des staatli-
chen Wächteramtes auf der anderen Seite.

Für die Adressatengruppe der Fa-
milien mit Kindern im Alter von unter 
drei Jahren beinhalten die Analysen der 
KJH-Statistik einige Besonderheiten hin-
sichtlich der Inanspruchnahme von Leis-
tungen der Hilfen zur Erziehung. Auch 
wenn auf der einen Seite nach wie vor 
für Familien mit Kindern in diesem Alter 
bevölkerungsrelativiert weniger Hilfen 
als insgesamt für Minderjährige gewährt 
werden, so ist auf der anderen Seite den-
noch eine überproportionale Zunahme 
der Hilfen zur Erziehung für Familien 
mit Kleinst- und Kleinkindern zu beob-
achten. Bei diesen Familien handelt es 
sich in besonderer Weise um solche, die 
von ökonomischer Armut zumindest be-
droht sind. Ferner zeigen die Analysen, 
was auch fachlich naheliegt: Der Schutz 

des besonders vulnerablen Kleinkindes 
vor möglichen Gefährdungen durch Ver-
nachlässigungen und/oder Misshandlun-
gen hat eine hohe Bedeutung bei der Ge-
währung von Leistungen der Hilfen zur 
Erziehung. Auch wenn die ökonomische 
Situation der Familien, die diese Hilfen in 
Anspruch nehmen, in besonderer Weise 
prekär und eine mögliche Kindeswohl-
gefährdung besonders häufi g virulent ist, 
so fallen die Ergebnisse zur planmäßigen 
bzw. unplanmäßigen Beendigung von 
Hilfen zur Erziehung bei den Familien 
mit Kindern im Alter von unter drei Jah-
ren deutlich besser aus als für ältere Kin-
der oder Jugendliche.

Diese Ergebnisse sind aus der Per-
spektive der Frühen Hilfen sowohl mit 
Blick auf weiterführende zukünftige For-
schungsvorhaben zu den Schnittstellen 
der beiden Leistungsbereiche als auch 
bezogen auf eine notwendige Praxisent-
wicklung von Relevanz – hierzu einige 
abschließende exemplarische Hinweise:

• Es ist zu fragen, wie die Beobachtung 
überproportional steigender Fallzah-
len erzieherischer Hilfen bei Kindern 
im Alter von unter drei Jahren einzu-
ordnen ist vor dem Hintergrund einer 
Ausweitung der Angebote im Bereich 
Frühe Hilfen. Hier fehlt es bislang an 
belastbaren Daten über Wechselwir-
kungen zwischen den Angebotsbe-
reichen Frühe Hilfen und Hilfen zur 
Erziehung – sowohl mit Blick auf eine 
empirische Untersuchung möglicher 
Substitutionseffekte als auch poten-
zieller Sensibilisierungseffekte.

• Die Analysen zu den Lebenslagen 
haben für die Hilfen zur Erziehung 
gezeigt, dass diese Leistungen insbe-
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sondere von Familien in ökonomisch 
prekären Lebenslagen in Anspruch 
genommen werden. Für Frühe Hilfen 
wurde im Rahmen der laufenden Prä-
valenz- und Versorgungsforschung des 
NZFH bis dato der Zusammenhang 
von Bildungshintergrund von Fami-
lien und deren Kenntnis bzw. Inan-
spruchnahme von Frühen Hilfen he-
rausgearbeitet. Inwieweit von Armut 
geprägte Lebenslagen mit familiären 
Belastungs- und kindlichen Risikofak-
toren einhergehen, werden die weiteren 
Studienergebnisse zeigen. Schon jetzt 
ist ersichtlich, dass Familien mit hö-
herem Bildungsgrad eher als Familien 
mit niedrigem Bildungsgrad Angebote 
im Bereich Frühe Hilfen kennen und 
zum Teil auch nutzen, insbesondere 
solche mit »Komm-Struktur« (vgl. 
NZFH 2014, S. 44ff., und den Beitrag 
von Lang u.a. in diesem Heft). Für die 
Praxisentwicklung lokaler Hilfe- und 
Unterstützungssysteme für Familien 
mit Säuglingen und Kleinkindern im 
Allgemeinen sowie von Frühen Hilfen 
im Besonderen resultiert hieraus, die 
Reichweite und Passgenauigkeit der 
Angebote so weiterzuentwickeln, dass 
diese auch frühzeitig von Familien in 
ökonomisch prekären Lebenslagen in 
Anspruch genommen werden.

• Schließlich wurde in der Analyse der 
KJH-Statistik deutlich, dass Hilfen zur 
Erziehung eine wichtige Antwort auf 
konkrete Kindeswohlgefährdungen 
im Rahmen des staatlichen Wächter-
amtes darstellen können. Sie über-
nehmen eine wichtige Funktion bei 
der Aufgabe, das Wohl von Kindern 
und Jugendlichen vor Gefahren wie 
Vernachlässigungen oder Misshand-

lungen zu schützen. Angebote im Be-
reich Frühe Hilfen sind grundsätzlich 
präventiv und niedrigschwellig aus-
gerichtet und bei der Stärkung von 
Kooperation und Vernetzung ist die 
Abstimmung von Verfahren bei An-
haltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung eine wichtige Aufgabe, 
wenngleich das Handeln bei Kindes-
wohlgefährdung nicht zentraler Auf-
trag der Frühen Hilfen ist. Hieraus 
resultieren Schnittstellen, die in Teilen 
noch etwas unscharf sind, zu denen 
weiter geforscht werden sollte und die 
im Rahmen lokaler Praxisentwick-
lung weiter ausgefüllt werden müssen.
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Das im Januar 2012 in Kraft getretene 
Bundeskinderschutzgesetz forciert an 
verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei 
der Förderung des Ausbaus von Netz-
werken Frühe Hilfen im Rahmen der 
Bundesinitiative und den Regelungen 
zur Kommunikation in Kindeswohlge-
fährdungsfällen, die fachliche Ausge-
staltung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit an der Schnittstelle zwischen 
Gesundheitswesen und Kinder- und 
Jugendhilfe (KJH). Hiermit einher geht 
auch die Ergänzung zusätzlicher Rege-
lungen für eine neue Teilerhebung der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfe-
statistik (KJH-Statistik) zu den Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a Abs. 1 
SGB VIII. Hierüber wird es erstmals 
möglich, Kindeswohlgefährdungen im 
Kontext des Schutzauftrags der öffentli-
chen Kinder- und Jugendhilfe quantita-
tiv zu erfassen.

Erste Hinweise, wie sich diese Schnitt-
stelle zwischen öffentlicher Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Institutionen bzw. Per-
sonen des Gesundheitswesens gestaltet, 
geben die Auswertungen der im § 99 SGB 

VIII genannten Erhebungsmerkmale. 
Hierzu gehören, neben den sozialstatis-
tischen Merkmalen Alter und Geschlecht 
der betroffenen Kinder und ihrer Eltern, 
der Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Gefährdungseinschätzung, Form und Er-
gebnis der Gefährdung sowie vorherge-
hende und neu eingerichtete Hilfen, aber 
vor allem auch die Möglichkeit, nach Art 
des Initiators der Gefährdungseinschät-
zung zu differenzieren.

Nachfolgend soll auf Basis der amt-
lichen Daten zu den Gefährdungsein-
schätzungen aus den Jahren 2012 und 
2013 zum einen der Frage nachgegangen 
werden, welche Bedeutung das Gesund-
heitswesen für diesen zentralen Teil des 
institutionellen Kinderschutzes aktuell 
hat. Zum anderen soll in den Analysen 
auf die Zielgruppe der Frühen Hilfen, Fa-
milien mit Kindern bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr, fokussiert werden.

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung 
werden zunächst einige für das bessere 
Verständnis notwendige methodische 
Erläuterungen zu den über die KJH-
Statistik verfügbaren Angaben zur »8a-

Statistik« gemacht. Die anschließenden 
empirischen Analysen gliedern sich in 
drei Teile. Zunächst werden allgemeine 
Eckdaten aus den umfangreichen Stan-
dardtabellen zu den Gefährdungsein-
schätzungen der Jugendämter im Sinne 
einer Überblicksdarstellung kommen-
tiert. In einem zweiten Schritt wird mit 
der Altersgruppe der unter Vierjährigen 
die primäre Alters- und Zielgruppe für 
die Frühen Hilfen hinsichtlich der Ge-
fährdungseinschätzungen der Jugendäm-
ter in den Blick genommen. Diese Aus-
wertungen basieren zusätzlich auch auf 
den über die Forschungsdatenzentren 
verfügbaren Mikrodaten zu den Gefähr-
dungseinschätzungen.1 Im dritten Schritt 
der Datenauswertungen fokussieren 
die Analysen die Auslöser von Gefähr-
dungseinschätzungen der Jugendämter 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Kindern bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr und hinsichtlich des Gesund-
heitswesens als Auslöser dieser Verfahren. 
Abgerundet wird der Beitrag mit zentra-
len Schlussfolgerungen aus den beschrie-
benen Auswertungen.

Gefährdungseinschätzungen 
bei den Kleinsten
Ein wichtiges Thema an der Schnittstelle zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen

GUDULA KAUFHOLD UND JENS POTHMANN

BZGA-15-02857_NZFH_Datenreport.indd   62BZGA-15-02857_NZFH_Datenreport.indd   62 24.11.15   10:5324.11.15   10:53



63Gefährdungseinschätzungen bei den Kleinsten

METHODISCHE HINWEISE
Zur besseren Einordnung der Ergebnisse 
der KJH-Statistik zu den Gefährdungs-
einschätzungen der Jugendämter ist zu 
beachten, was im Rahmen der Erhebung 
als Gefährdungseinschätzung zählt. Dies 
gilt umso mehr, als dass in der Praxis 
nicht jeder Anruf beim Jugendamt bzw. 
Allgemeinen Sozialen Dienst anlässlich 
einer möglichen Gefährdung des Kin-
deswohls gleichbedeutend mit einer 
Gefährdungsabschätzung ist, wie sie im 
§ 8a Abs. 1 SGB VIII beschrieben wird. 
Für die Defi nition des Erhebungsbereichs 
der statistischen Erfassung ist daher die 
Orientierung an den Vorgaben des § 8a 
Abs. 1 SGB VIII von zentraler Bedeu-
tung, zumal sich hierüber so etwas wie 
»Gefährdungsschwellen« beschreiben 
lassen. Diese dienen letztendlich auch 
der Operationalisierung des Erhebungs-
gegenstandes im Rahmen der amtlichen 
Statistik. Hierzu wird seitens des Statisti-
schen Bundesamtes formuliert:

»Eine Gefährdungseinschätzung ge-
mäß § 8a Absatz 1 SGB VIII ist dann zu 
melden, wenn dem Jugendamt gewichti-
ge Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt werden, es sich daraufhin einen 
unmittelbaren Eindruck von dem/der 
Minderjährigen und seinem/seiner per-
sönlichen Umgebung verschafft hat (z.B. 
durch einen Hausbesuch, den Besuch der 
Kindertageseinrichtung oder der Schule, 
der eigenen Wohnung des/der Jugend-
lichen oder die Einbestellung der Eltern 
ins Jugendamt) und die Einschätzung 
des Gefährdungsrisikos anschließend 
im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte erfolgt ist. Zu einer gemeldeten 
Gefährdungseinschätzung können auch 
weitere vereinbarte Hausbesuche oder 

zusätzliche Recherchearbeiten gehören« 
(Grundmann/Lehmann 2012, S. 227).

Darüber hinaus ist – ohne hier im 
Einzelnen auf die jeweiligen inhaltlichen 
Gründe einzugehen – bei der Erfassung 
zu berücksichtigen, dass sich die erho-
benen Gefährdungseinschätzungen auf 
die zumeist noch in Familien lebenden 
Kinder bzw. Jugendlichen beziehen und 
nicht etwa auf die Familie selbst. Das be-
deutet, dass bei Familien mit beispiels-
weise zwei gefährdeten Kindern auch 
zwei Meldungen über durchgeführte 
Gefährdungseinschätzungen abgegeben 
werden müssen. Schließlich können sich 
je nach Herkunft und Alter der Kinder 
die Angaben z.B. mit Blick auf das Alter 
des Vaters oder aber auch hinsichtlich 
des Ergebnisses der Gefährdungsein-
schätzung für die Kinder unterschiedlich 
darstellen.

Diese Voraussetzungen zur Meldung 
im Rahmen der Statistik zu den Gefähr-
dungseinschätzungen sind möglicher-
weise im Verlauf der erstmaligen Durch-
führung der Erhebung 2012 in den rund 
560 Jugendämtern zum einen noch nicht 
überall im gleichen Maße bekannt sowie 
zum anderen auch noch nicht in ausrei-
chendem Maße institutionalisiert und 
in die Handlungsabläufe der Allgemei-
nen Sozialen Dienste integriert gewesen. 
Hierauf verweisen nicht zuletzt auch 
Erfahrungsberichte aus Jugendämtern, 
nach denen Kriterien zur Erfassung der 
Gefährdungseinschätzungen aus unter-
schiedlichen Gründen nicht immer kon-
sequent angewendet worden sind (vgl. 
Fendrich/Pothmann/Tabel 2014, S. 57 u. 
81). Hinzu kommt, dass laut Erfahrungs-
berichten die in den Allgemeinen Sozialen 
Diensten zum Einsatz kommenden EDV-
Programme zur Unterstützung der sta-

1 Über die Forschungsdatenzentren 
können wissenschaftliche Einrichtungen 
die faktisch anonymisierten Mikrodaten 
zu den Erhebungen zur Kinder- und 
Jugendhilfestatistik nutzen. Auf der 
Basis der Mikrodaten können bivariate 
und multivariate Verfahren im Rahmen 
statistischer Auswertungen angewendet 
werden (vgl. auch Fuchs-Rechlin/Moya/
Schilling 2011).
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tistischen Meldung in den Jugendämtern 
noch nicht durchweg den Anforderungen 
der amtlichen Statistik entsprechen, mit 
der Konsequenz, dass organisatorische 
Abläufe in den Jugendämtern z.T. noch 
verbessert werden können.

Vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen mit der Einführung von Teilerhebun-
gen der KJH-Statistik ist aber davon aus-
zugehen, dass sich die Datenqualität bei 
den gemeldeten Gefährdungseinschät-
zungen in den nächsten Jahren verbes-
sern wird.2 Diese Qualitätsverbesserun-
gen können sich im Übrigen nicht zuletzt 
auch in einer Zunahme der Fallzahlen 
für die Erhebungen nach 2012 zeigen. 
Die zwischenzeitlich vorliegenden Da-
ten zu den Gefährdungseinschätzungen 
aus dem Jahr 2013 bestätigen dies. So ist 
die Zahl der Gefährdungseinschätzungen 
2013 um 8,5% gegenüber dem Vorjahr 
angestiegen.

BETROFFENE UND IHRE 
LEBENSLAGEN
Differenzen beim Alter
Die Häufi gkeit der Durchführung von 
Gefährdungseinschätzungen der Ju-
gendämter ist u.a. abhängig vom Alter 
der potenziell gefährdeten Kinder und 
Jugendlichen. Entsprechend werden Un-
terschiede hinsichtlich der betroffenen 
Altersgruppen bei den »8a-Fällen« er-
kennbar. So entfällt von den rund 115.600 
Gefährdungseinschätzungen des Jahres 
2013 jede vierte auf ein Kind im Alter 
von unter drei Jahren (o. Abb.). Bei rund 
20% der Verfahren sind Kinder im Alter 
von drei bis fünf Jahren im Fokus der 
Jugendämter und in weiteren 22% sind 
es Kinder im Grundschulalter zwischen 
sechs und neun Jahren. Etwas niedriger 
ist mit 18% der ausgewiesene Anteil für 

die Altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen 
und mit 15% für die 14- bis 17-Jährigen. 
Die Verteilung der Gefährdungseinschät-
zungen für das Jahr 2012 war mit Blick 
auf die genannten Altersgruppen nahezu 
identisch; insgesamt ist jedoch die Zahl 
der Gefährdungseinschätzungen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 8,5% angestiegen.

Diese Altersverteilung ist auf der 
einen Seite vor dem Hintergrund der 
größeren »Verwundbarkeit« von Klein- 
und Kleinstkindern gegenüber Ver-
nachlässigungen und Misshandlungen 
nicht weiter verwunderlich. Auf der an-
deren Seite ist der Befund insofern be-
merkenswert, als die Gruppe der unter 
Dreijährigen nach wie vor – trotz »U3-
Ausbau« im Bereich der Kindertagesbe-
treuung – in einem weitaus geringeren 
Maße in »öffentlicher Verantwortung« 
aufwächst als die Gruppe der Dreijäh-
rigen bis zum Schuleintritt oder erst 
recht als die Grundschulkinder. Dies 
lässt darauf schließen, dass es im Sinne 
eines »Aufwachsen(s) in neuer Verant-
wortung« gemäß dem 14. Kinder- und 
Jugendbericht (vgl. BMFSFJ 2013) in-
nerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, 
in anderen Bereichen des Erziehungs-, 
Bildungs- und Gesundheitswesens, aber 
auch aufseiten der Polizei und in der 
Gesellschaft allgemein eine hohe Auf-
merksamkeit gegenüber möglichen Ge-
fährdungen des Wohls von Kindern und 
Jugendlichen gibt. Die Verteilung zeigt 
aber auch, dass sich »Kinderschutz« kei-
neswegs ausschließlich auf Klein- und 
Kleinstkinder bezieht, sondern die Kin-
der- und Jugendhilfe sowie die Jugend-
ämter hier auch gegenüber Jugendlichen 
ihren Aufgaben im Rahmen des staatli-
chen Wächteramtes nachkommen müs-
sen (vgl. IzKK 2011).

2 Zur Verbesserung der Datenqualität 
wurden auch seitens der amtlichen 
Statistik im Erhebungsbogen für 2014 
einige Merkmalsausprägungen ergänzt 
(vgl. www.stla.sachsen.de/download/
Erhebungsboegen/2K_KJH_Teil1_8.pdf; 
04.08.2015).

3 In dem Zusammenhang ist der Umstand 
interessant, dass laut Auswertung der 
Mikrodaten für 2012 Kindeswohlgefähr-
dungen in Alleinerziehenden-Haushalten 
mehr als doppelt so häufi g von den 
Eltern(-teilen) bzw. Personensorgebe-
rechtigten selbst bekannt gemacht wer-
den. Die Einzeldatenauswertung zeigt, 
dass 1.392 Gefährdungseinschätzungen, 
die sich auf Kinder in Alleinerziehen-
denfamilien beziehen, von Eltern(-teilen) 
oder Personensorgeberechtigten initiiert 
werden. Dem stehen 544 Gefährdungs-
meldungen aus diesem Personenkreis 
gegenüber, die sich auf Kinder beziehen, 
die bei beiden Elternteilen leben, und 
193 Meldungen, die sich auf Kinder aus 
Patchwork-Familien beziehen. Über die 
Gründe kann an dieser Stelle nur gemut-
maßt werden, beispielsweise mit Blick 
auf hochstrittige Sorgerechtskonfl ikte im 
Trennungs- oder Scheidungsfall.
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Alleinerziehende und minder-
jährige Mütter im Fokus
Die Auswertungen nach dem (gewöhn-
lichen) Aufenthaltsort der betroffenen 
Kinder zum Zeitpunkt der Gefähr-
dungseinschätzung zeigen, dass Gefähr-
dungseinschätzungen am häufi gsten in 
solchen Konstellationen durchgeführt 
werden, in denen die/der Minderjährige 
bei einem alleinerziehenden Elternteil 
lebt (vgl. Abb. 1). Dies trifft für 2013 in 
durchschnittlich 304 von 1.000 Fällen in 
dieser Familienkonstellation zu, jedoch 
nur in 67 von 1.000 der bei beiden El-
ternteilen oder bei einem Elternteil in 
neuer Partnerschaft lebenden Kinder. 
Damit zeigt sich bei den Gefährdungs-
einschätzungen analog zu den Hilfen 
zur Erziehung in Anspruch nehmenden 
Familien ein überproportional hoher 

Anteil von Alleinerziehendenfamilien 
(vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2014, 
S. 54f.).

Ob sich hieraus tatsächlich auf eine 
überproportionale Gefährdung von 
Kindern in Alleinerziehendenfamilien 
schließen lässt, wie die bevölkerungs-
relativierte Auswertung der Ergebnisse 
dieser Verfahren andeutet, oder Etikettie-
rungsprozesse zu einer erhöhten Anzahl 
an Meldungen oder wiederholten Mel-
dungen zum selben Kind und in Folge zu 
Verzerrungen führen, lässt sich allein aus 
den Daten der amtlichen Statistik schwer 
beantworten. Einerseits enden diese Ver-
fahren, wie auch die Verfahren im Rah-
men anderer Familienkonstellationen, 
nur zu einem Drittel in der Feststellung 
einer Kindeswohlgefährdung. Anderer-
seits ändert dies nichts an der Tatsache, 

dass bei Alleinerziehendenfamilien häu-
fi ger Kindeswohlgefährdungen festge-
stellt werden.3

In der Statistik zu den Hilfen zur Er-
ziehung nicht erfasst, aber bei der Erhe-
bung zu den Gefährdungseinschätzun-
gen berücksichtigt, wird das Alter der 
Eltern zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung. Für die Gruppe der unter 
Einjährigen zeigt sich hier für das Jahr 
2013, dass in knapp 40% der Verfahren 
die Mutter 27 Jahre oder älter ist und in 
56% das Alter zwischen 18 und 26 Jahren 
angegeben wird. In etwas mehr als 3% al-
ler Fälle ist die Mutter noch nicht volljäh-
rig (vgl. Abb. 2, S. 66).

Diese Verteilung ist mit Blick auf die 
Altersverteilung der Mütter bei Lebend-
geburten in Deutschland atypisch. Zum 
Vergleich: Bei den 673.544 erfassten Ge-

ABBILDUNG 1: AUFENTHALTSORT ZUM ZEITPUNKT DER GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG UND 
ERGEBNIS DES VERFAHRENS 

Insgesamt

2013
32,0

95,9

2012
29,7

82,8

Bei beiden Eltern 
bzw. einem Elternteil 
mit neuer Partnerin/
neuem Partner

2013
20,9

67,2

2012
20,8

61,5

Bei einem 
alleinerziehenden 
Elternteil

2013
101,0

304,2

2012
101,6

279,5

 Verfahren mit Kindeswohlgefährdung       Alle Verfahren

Deutschland 2013, bevölkerungsrelativierte Verteilung in Promille
Für den bevölkerungsrelativierten Vergleich werden alle anderen von der 8a-Statistik erfassten Aufenthaltsorte hier nicht berücksichtigt.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2012; eigene 
Berechnungen
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burten in Deutschland für das Jahr 2012 
waren lediglich 0,6% der Mütter min-
derjährig, nur rund 24% waren im Alter 
von 18 bis unter 27 Jahren und der über-
wiegende Teil – rund 75% – war 27 Jah-
re oder älter. Das heißt, gerade bei jün-
geren Müttern bis zu 27 Jahren werden 
überproportional häufi g Gefährdungs-
einschätzungen durch die Jugendämter 
durchgeführt.

Der Befund verweist darauf, dass die 
Situation von jungen, insbesondere min-
derjährigen Müttern mitunter das Auf-
wachsen und die Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in besonderer Weise 
belasten und erschweren kann. Zumin-
dest für die minderjährigen Mütter zeigt 
sich ein überdurchschnittlich hoher An-
teil an Verfahren, die mit einer (latenten)4 
Kindeswohlgefährdung bewertet werden. 
Zugleich wird durch das überproportio-
nale Vorkommen alleinerziehender und/
oder junger Mütter in Verfahren zur 

Gefährdungseinschätzung auch jeweils 
signalisiert, dass die Sensibilität für mög-
liche Kindeswohlgefährdungen bei den 
beiden genannten Gruppen von einer be-
sonderen Qualität sein könnte. Hierauf 
wird noch zurückzukommen sein.

ERGEBNISSE VON GEFÄHR-
DUNGSEINSCHÄTZUNGEN
Nach einigen grundsätzlichen Analyse-
ergebnissen zum Ausgang der Verfahren 
in den Jugendämtern sollen insbesondere 
die Gefährdungseinschätzungen näher in 
den Blick genommen werden, die sich auf 
Kinder in der für Frühe Hilfen relevan-
ten Altersgruppe der unter Vierjährigen 
beziehen. Die nachfolgenden Auswer-
tungen beziehen sich dabei auf die über 
die Forschungsdatenzentren der Statis-
tischen Ämter verfügbaren Mikrodaten. 
Für den vorliegenden Beitrag wurden 
hierzu die Daten des Erhebungsjahres 
2013 ausgewertet.

ABBILDUNG 2: GEGENÜBERSTELLUNG DER ALTERSVERTEI-
LUNG DER MÜTTER BEI FÄLLEN VON GEFÄHRDUNGSEIN-
SCHÄTZUNGEN MIT KINDERN IM ALTER VON UNTER EINEM 
JAHR SOWIE DEN GEBURTEN 

Über 27 Jahre
40,7

75,1

18 bis unter 27 Jahre
56,1

24,3

Unter 18 Jahre
 3,2

 0,6

 Gefährdungseinschätzungen bei unter Einjährigen 2013 
 Geburten 2012

Deutschland 2012 und 2013, Verteilung in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 
SGB VIII, 2012 und 2013; Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Natürliche Bevölkerungsbewegung, 
2012; eigene Berechnungen

4 In Fällen, in denen die Frage nach »der 
tatsächlich bestehenden Gefahr nicht 
eindeutig beantwortet werden« kann, 
aber »der Verdacht auf eine Kindeswohl-
gefährdung« besteht bzw. eine Kindes-
wohlgefährdung »nicht ausgeschlossen« 
werden kann, ist laut der Erläuterungen 
zum Fragebogen für die amtliche 8a-
Statistik von einer »latenten Kindeswohl-
gefährdung« auszugehen (Statistisches 
Bundesamt 2015).

5 Mit diesem der Medizin entlehnten 
Begriff sind solche Fälle gemeint, die 
zwar als Kindeswohlgefährdung gemel-
det wurden, aber nach Einschätzung 
des Fachteams im Jugendamt weder 
als eine solche bestätigt werden, noch 
einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf 
erkennen lassen. Im Gegensatz zu 
medizinischen Kontexten, in denen der 
Begriff im Sinne eines Gütekriteriums 
jene Fälle als »falsch positiv« bezeich-
net, in denen der Patient gesund ist, ein 
Test ihn aber fälschlicherweise als krank 
eingestuft hat, gibt es im vorliegenden 
Kontext keinen vergleichbar validen 
Referenzrahmen. Tatsächlich sind 
Fallkonstellationen vorstellbar, in denen 
Dritte auf eine Kindeswohlgefährdung 
hingewiesen haben, die im Prozess der 
Gefährdungseinschätzung und mit den 
Erkenntnismöglichkeiten des ASD nicht 
bestätigt werden konnte (hier: falsch-
positiv), obwohl eine akute oder latente 
Gefährdung des Kindes vorlag. Die 
Bezeichnung falsch-positiv bezieht sich 
eher auf die Güte der fachlichen Beurtei-
lung einer eingehenden 8a-Meldung und 
deren erster Bewertung vor Auslösen 
eines 8a-Verfahrens als auf das Ergebnis 
der Gefährdungseinschätzung.

6 Dies schließt nicht aus, dass die 
betroffenen Familien zum Zeitpunkt 
der Gefährdungseinschätzung bereits 
Leistungen nach dem SGB VIII erhalten, 
wohl aber, dass neben diesen neue bzw. 
andere Hilfen für notwendig erachtet 
werden.
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Resultate der Verfahren
Bei den 2013 erfassten 115.687 durchge-
führten Gefährdungseinschätzungen be-
stätigen die Jugendämter in rund einem 
Drittel der Fälle eine akute (15%) oder 
latente (19%) Kindeswohlgefährdung 
(o. Abb.). Ein weiteres knappes Drittel 
(33%) erweist sich nicht als Gefährdung 
des Kindes, wohl aber erkennt das Ju-
gendamt einen Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf. Ein ungefähr gleich großer 
Anteil an Verfahren (34%) lässt sich als 
sogenannte »Falsch-Positiv-Fälle«5 be-
trachten, die weder eine Kindeswohlge-
fährdung, noch einen Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf 6 erkennen lassen. Bei 
Zwölf- bis unter 18-Jährigen liegt der 
Anteil falsch-positiver Fälle bei 35%, bei 
unter Sechsjährigen hingegen bei knapp 
37%. Auch Gefährdungseinschätzungen, 
die sich auf Säuglinge beziehen, enden in 
33% der Fälle weder mit der Feststellung 
einer Kindeswohlgefährdung noch eines 
Hilfebedarfs.

Formen der Vernachlässigung von 
Kindern sind die am häufi gsten genannte 
Gefährdungsart sowohl in Fällen akuter 
(63%) als auch latenter (66%) Kindeswohl-
gefährdung (o. Abb.). Die zweithäufi gste 
Form akuter Gefährdung stellen körperli-
che (29%), dicht gefolgt von psychischen 
(27%) Misshandlungen dar. Bei den laten-
ten Kindeswohlgefährdungen überwiegen 
hingegen psychische Misshandlungen mit 
25% vor körperlichen mit 19%. Der sexu-
elle Missbrauch von Kindern spielt demge-
genüber zahlenmäßig mit 6% (akute) bzw. 
4% (latente Kindeswohlgefährdung) eine 
untergeordnete Rolle.

In der Altersgruppe der unter Vierjähri -
gen erlebten 66% der insgesamt 10.897 akut 
oder latent gefährdeten Kinder Vernachläs-
sigungen, rund 21% psychische und 16% 

Deutschland 2013, Angaben in Prozent, mit Mehrfachantworten
Lesehinweis: Die Summe der Prozentangaben liegt bei über 100%, da bei der Frage nach den neu eingerichteten Hilfen 
Mehrfachantworten möglich sind.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 
– Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; eigene Berechnungen

ABBILDUNG 3: NEU EINGERICHTETE HILFEN NACH ART DER 
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körperliche Misshandlungen. In knapp 
2% der Fälle dieser Altersgruppe war 
nach den Dokumentationen der Jugend-
ämter »sexueller Missbrauch« ein Thema.

Anschlussmaßnahmen
Mit welchen neuen Maßnahmen reagiert 
die Kinder- und Jugendhilfe nun auf 

Kindeswohlgefährdungen bei Säuglin-
gen und Kleinkindern? Zunächst einmal 
mag erstaunen, dass in Gefährdungssi-
tuationen Maßnahmen vereinbart wer-
den, die aufgrund ihres Profi ls eher im 
präventiven Bereich angesiedelt sind. Bei 
jeder siebten Angabe zu den beiden Ge-
fährdungsformen Vernachlässigung und 
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körperliche Misshandlung von unter 
vierjährigen Kindern wird mit Unterstüt-
zungsangeboten nach §§ 16 bis 18 SGB 
VIII reagiert, unter Umständen auch in 
Kombination mit anderen und stärker 
intervenierenden Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Die Mikrodatenauswer-
tung zeigt, dass dieses Beratungsangebot 
am häufi gsten dann eingerichtet wird, 
wenn zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung noch gar keine Hilfe in An-
spruch genommen worden ist (o. Abb.). 
Ambulante und teilstationäre Leistun-
gen der Hilfen zur Erziehung sind auch 
in dieser Altersgruppe die am häufi gsten 
eingerichtete neue Hilfe. Dies zeigt ein-
mal mehr das brisante Arbeitsfeld ambu-
lanter Hilfen, die – angesiedelt zwischen 
Hilfe und Kontrolle – nach wie vor häufi g 
im Grenzbereich vermuteter oder be-
stätigter Kindeswohlgefährdungen tätig 
sind.

Die Auswertung der Fälle nach den 
neu eingerichteten Hilfen zeigt auch, dass 
in 23% bis 38% der Angaben zur Gefähr-
dungsform trotz der hohen Vulnerabili-
tät dieser Altersgruppe keine neue Hilfe 
nach dem Leistungskatalog des SGB VIII 
ein gerichtet wird (vgl. Abb. 3, S. 67). Bei-
spielsweise trifft dies für 2.187 von insge-
samt 8.632 Vernachlässigungsfällen (27%) 
zu. Hierbei zeigt wiederum die Mikroda-
tenauswertung (o. Abb.), dass vor allem 
im Anschluss an niedrigschwellige Unter-
stützungsleistungen der §§ 16 bis 18 SGB 
VIII in jedem zweiten Fall (50%) eines 
akut oder latent gefährdeten Kindes keine 
(neue) Hilfe installiert wird.

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass 
in diesen Fällen im Anschluss an das 
Verfahren der Gefährdungseinschätzung 
ein ursprünglich präventiver Auftrag für 
einzelfallbezogene Leistungen der Kin-

der- und Jugendhilfe unausgesprochen 
oder explizit in eine Hilfe mit einem um-
fassenderen Kontrollauftrag umgedeutet 
wurde und dass sich durch eine Überar-
beitung und Anpassung des individuellen 
Schutzkonzeptes der Interventionsgrad 
der bisher bestehenden Hilfe erhöht ha-
ben dürfte.

Allerdings bedarf diese Vermu-
tung einer kommunikativen Validie-
rung durch beispielsweise vertiefende 
Studien zu den Ergebnissen der »8a-
Statistik«. Dies gilt umso mehr, als 
dass das Erfassungsinstrument für die 
Erhebungen 2012 und 2013 für eine 
abschließende Bewertung dieses Er-
gebnisses noch zu unpräzise ist und 
erst ab der Erhebung 2014 etwas mehr 
Aufschluss geben dürfte. Doch auch un-
abhängig davon werfen die Ergebnisse 
zu den Anschlussmaßnahmen Fragen 
auf. Diese betreffen den Einsatz prä-
ventiver Angebote zur Abwendung der 
Gefährdung, aber auch die Tatsache, 
dass in einem Viertel bis einem Drit-
tel der Gefährdungsfälle keine (neuen) 
Hilfen für die betroffenen Kinder und 
ihre Familien eingerichtet worden sind. 
Auch zum besseren Verständnis dieser 
Ergebnisse des ersten Erhebungsjahres 
ist deshalb ihre Rückspiegelung an die 
Akteure in den sozialen Diensten uner-
lässlich, um hierüber auch Hinweise für 
eine ggf. notwendige Weiterentwicklung 
der amtlichen Statistik zu den Gefähr-
dungseinschätzungen zu erhalten.

AUSLÖSER VON GEFÄHR-
DUNGSEINSCHÄTZUNGEN
Eine wichtige Frage für einen funktio-
nierenden Kinderschutz ist die nach den 
Kommunikationswegen oder konkreter: 
das Bekanntmachen von möglichen Kin-

deswohlgefährdungen beim Allgemeinen 
Sozialen Dienst. Diese Angaben sind auch 
deswegen bedeutend, weil die Sicherstel-
lung eines effektiven Kinderschutzes eben 
nicht nur eine Aufgabe der Kinder- und 
Jugendhilfe und hier besonders des Ju-
gendamtes, sondern der gesamten Ge-
sellschaft ist, des Staates ebenso wie der 
Zivilgesellschaft. Insbesondere auch vor 
diesem Hintergrund sind die Jugendäm-
ter in ihrer zentralen Rolle im institutio-
nellen Kinderschutz auf eine gelingende 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und 
Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, 
aber auch mit anderen Berufsgruppen 
angewiesen. Der Gesetzgeber hat dem im 
Rahmen des Bundeskinderschutzgeset-
zes, insbesondere im Rahmen des Geset-
zes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG), Rechnung getragen 
(vgl. Meysen 2013).

Im Folgenden werden zunächst die 
Fallzahlen nach den Initiatoren für die 
Gefährdungseinschätzungen insgesamt 
und unter Berücksichtigung der Alters-
perspektive differenziert, um dann an-
schließend die Verfahren bei Jugendäm-
tern zu analysieren, die auf Veranlassung 
des Gesundheitswesen für unter Vier-
jährige – also der Kernzielgruppe für die 
Frühen Hilfen – seitens der Jugendämter 
durchgeführt werden.

Breites Spektrum an Initiatoren
Die Analyse der KJH-Statistik zu den Ge-
fährdungseinschätzungen verdeutlicht 
die Bedeutung der Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Jugendämtern beim 
Kinderschutz, verweist aber auch auf die 
Relevanz einer für das Thema Kinder-
schutz sensiblen Zivilgesellschaft und 
zeigt nicht zuletzt das breite Spektrum an 
möglichen Personen bzw. Institutionen, 
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die für den Kinderschutz und das Erken-
nen von Gefährdungen des Kindeswohls 
eine Rolle spielen können (vgl. Fendrich/
Pothmann/Tabel 2014).

Privatpersonen, sofern es sich nicht 
um die betroffenen Kinder bzw. deren El-
tern handelt, stellen in insgesamt 36.344 
Fällen bundesweit eine beachtlich gro-
ße Gruppe dar (vgl. Abb. 4). Knapp jede 
dritte Gefährdungseinschätzung geschieht 
2013 auf Initiative dieses Teils der Zivil-
gesellschaft. Bei den Akteuren des Bil-
dungs-, Sozial- und Gesundheitswesens 
verteilen sich die initiierten Verfahren 
auf weit mehr unterschiedliche Akteure 
(Einrichtungen und Dienste der Kinder- 
und Jugendhilfe, Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Hebammen, Ärzte, Bera-
tungsstellen usw.). Zusammengenommen 
kommen diese auf immerhin 40%, auch 
wenn jeder Akteur für sich genommen 
unter einem Anteil von 10% bleibt (vgl. 
Kaufhold/Pothmann 2013).

Bei den Einrichtungen und Diensten 
der Kinder- und Jugendhilfe als Initiato-
ren von Gefährdungseinschätzungen im 
Jugendamt ist außerdem zu berücksichti-
gen, dass statistisch nicht abgebildet, aber 
im Sinne eines funktionierenden Kinder-
schutzes stets die Gefährdungsfälle mitzu-
denken sind, bei denen gem. § 8a Abs. 4 
SGB VIII mit »Bordmitteln« der Kinder- 
und Jugendhilfe durch das Angebot geeig-
neter Hilfen die Gefährdung abgewendet 
werden kann (ebd., S. 13). Die Verteilung 
der Initiatorengruppen im Erhebungsjahr 
2013 zeigt keine nennenswerten Abwei-
chungen im Vergleich zum Vorjahr (o. 
Abb.). Sichtbar wird lediglich ein sehr 
leichter Rückgang der Verfahrensanteile 
(zwischen 0,1% und 0,5%) bei gleichzeitig 
gestiegenen absoluten Zahlen in nahezu 
allen Gruppen zugunsten der Anteile der 

von Polizei, Gericht und Staatsanwalt-
schaft initiierten Verfahren (+ 2,3%).

Initiatoren von 8a-Verfahren
Bei Betrachtung der Verteilung hinsicht-
lich Alter des Kindes bzw. Jugendlichen 
und der Initiatoren einer Gefährdungs-
meldung zeigen sich – ungeachtet der 
unterschiedlichen Fallzahlenhöhe in den 
einzelnen Altersgruppen – weitere wich-
tige Unterschiede für eine differenzierte 
und kontrastierende Beschreibung der 
Schnittstelle von Kinder- und Jugend-

hilfe und dem Gesundheitswesen (vgl. 
Abb. 5, S. 70). So wird vor allem deutlich, 
dass das Gesundheitswesen in der Alters-
gruppe der unter Einjährigen eine hohe 
Bedeutung hat. Jede fünfte Gefährdungs-
einschätzung, die sich auf einen Säugling 
bezieht, geht 2013 auf die Initiative eines 
Arztes, einer Hebamme oder Instituti-
on des Gesundheitswesens zurück – ein 
Hinweis auf die besondere Relevanz des 
Gesundheitswesens für den institutio-
nellen Kinderschutz. Andere Berufsgrup-
pen, zum Beispiel aus dem Bildungs- und 

ABBILDUNG 4: VERTEILUNG DER GEFÄHRDUNGS-
EINSCHÄTZUNGEN NACH DER BEKANNT MACHENDEN 
PERSON/INSTITUTION 
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Sozialer Dienst, Jugendamt 5,7

Kindertageseinrichtung/-pfl egepersonal 3,5

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit 2,8

Einrichtung/Dienst der Erziehungshilfe 4,2

Beratungsstelle  1,1

Sonstige 6,4

Privatpersonen 
(ohne Betroffene)

31%

Bekannte, Nachbarn 14,0

Anonyme Meldung 11,3

Verwandte 6,1

Betroffene 
9%

Eltern(-teil) 7,3

Minderjährige/-r selbst 2,1

Deutschland 2013, Angaben in Prozent, N=115.687
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 
SGB VIII, 2013; eigene Berechnungen
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Sozialwesen, sind für diese Altersgrup-
pe als Hinweisgeber auf eine mögliche 
Gefährdung eher von untergeordneter 
Bedeutung. Gerade die im Kontext von 
Frühen Hilfen neuerdings als Kooperati-
onspartner diskutierten Kindertagesein-
richtungen mit ihrem altersspezifi schen 
Bildungs- und Betreuungsangebot in 
der Fläche sind bei den Ein- bis Dreijäh-
rigen in nur 3% der Fälle Initiator einer 
Gefährdungseinschätzung. Mit steigen-
dem Alter wächst der Anteil auf rund 
8%, sinkt bei Kindern über sechs Jahren 
jedoch wieder deutlich ab. Die ebenfalls 
professionell mit Kindern unter sechs 
Jahren in Kontakt stehenden ambulanten 
und stationären Erziehungshilfen, inklu-
sive der Erziehungsberatung, regen 2013 
altersunspezifi sch rund 5% bis 6% der 
Gefährdungseinschätzungen an. Hierbei 
sollte allerdings berücksichtigt werden, 
dass in diesem Arbeitsfeld häufi ger als 
in anderen Betreuungs- und Beratungs-

kontexten drohende Gefährdungen un-
terhalb der Hinzuziehungsschwelle des 
Jugendamtes abgewehrt werden können.

Das nähere private Umfeld (Bekann-
te, Nachbarn, Verwandte) spielt mit 24% 
bis 26% in der Altersgruppe der Ein- bis 
Sechsjährigen eine größere Rolle als bei 
älteren Kindern. Wenn Eltern(-teile) 
oder der Minderjährige selbst die Ge-
fährdungseinschätzung initiieren, betrifft 
dies im Übrigen eher Jugendliche und äl-
tere Kinder.

Unabhängig vom jeweiligen Fallauf-
kommen bestätigt sich der besondere 
Fokus des Gesundheitswesens auf Säug-
linge und Kleinkinder auch dann, wenn 
man in der Analyse die bisherige Alters-
schneidung um einen weiteren Jahrgang 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
erweitert. Mehr als 50% der Meldungen 
aus dem Gesundheitswesen beziehen 
sich auf Kinder unter vier Jahren, die als 
(potenzielle) Zielgruppe von Frühen Hil-

Deutschland 2013, Angaben in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; eigene Berechnungen
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7 Nähere Informationen hierzu fi nden 
sich auf der Website der Arbeitsge-
meinschaft Kinderschutz in der Medizin: 
www.ag-kim.de (04.08.2015).
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fen interessieren (o. Abb.). Der ohnehin 
engmaschigen ärztlichen Betreuung von 
Neugeborenen wie auch der zunehmen-
den Sensibilisierung und Qualifi zierung 
von Ärztinnen und Ärzten sowie Hebam-
men in Geburtskliniken ist es vermutlich 
zuzuschreiben, dass sich mindestens jeder 
fünfte Gefährdungsverdacht im Gesund-
heitswesen auf Säuglinge bezieht. Zumin-
dest deuten jüngere Kooperationsprojekte 
von Netzwerken Frühe Hilfen mit »Lot-
sensystemen in Geburtskliniken« (vgl. 
NZFH 2014a, S. 90ff.) und die Gründung 
interdisziplinärer Kinderschutzgruppen 
in Kliniken7 darauf hin.

Nachfolgend werden die Ergebnisse 
mit Blick auf die Schnittstelle zwischen 
Gesundheitswesen und Kinder- und Ju-
gendhilfe einerseits sowie mit Blick auf die 
Zielgruppe von Frühen Hilfen (Kinder un-
ter vier Jahren) andererseits dargestellt. Da-
tengrundlage sind überwiegend die über 
das Forschungsdatenzentrum des Bundes 
und der Länder zur Verfügung gestellten 
Mikrodaten der Erhebung zu den Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII. 
Die nachfolgenden Auswertungen bezie-
hen sich auf das Erhebungsjahr 2013.

Länderunterschiede
Die oben aufgezeigte besondere Bedeu-
tung des Gesundheitswesens als Initiator 
von Gefährdungseinschätzungen bei Säug-
lingen zeigt sich auch im Ländervergleich 
(vgl. Abb. 6). Während in vielen Bundes-
ländern – wenn überhaupt – Ärztinnen/
Ärzte, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Kli-
niken, Hebammen usw. bei den Ein- und 
Zweijährigen in einem nur etwas überpro-
portionalen Umfang Gefährdungen erken-
nen bzw. dem Jugendamt mitteilen, stellt 
sich dies für Schleswig-Holstein, aber auch 
für Hessen sowie das Saarland und den 

ABBILDUNG 6: ANTEIL DER GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNGEN 
AUF INITIATIVE DES GESUNDHEITSWESENS BEI KLEINST- UND 
KLEINKINDERN 
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8,4
20,2

7,4
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35,4

43,0
23,3

Bremen
26,8

23,2
13,8

Saarland
16,1

23,6
11,2
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15,4

23,5
11,0

Sachsen
9,2

33,5
9,7

Bayern
6,5

18,7
7,8

Sachsen-Anhalt
6,0

25,3
7,4

Nordrhein-
Westfalen

6,8
16,8

6,4

Mecklenburg-
Vorpommern

7,4
15,6

6,4

Berlin
4,8

19,6
6,0

Niedersachsen
6,3

21,3
5,9

Thüringen
5,2

14,1
5,6

Rheinland-Pfalz
4,9

18,9
5,6

Baden-
Württemberg

5,2
18,7

5,3

Brandenburg
4,7

17,8
5,0

Bundesländer 2013, ohne Hamburg, Angaben in Prozent
Lesebeispiel: Für Schleswig-Holstein werden insgesamt 23,3% aller Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter über 
das Gesundheitswesen ausgelöst. Bei den »8a-Verfahren« mit unter Einjährigen sind es 43,0% sowie bei den Ein- bis unter 
Dreijährigen 35,4%.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 
SGB VIII, 2012; eigene Berechnungen
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Stadtstaat Bremen anders dar. Hier sind 
die Gefährdungseinschätzungen der Ju-
gendämter auf Initiative des Gesundheits-
wesens bei Ein- bis unter Dreijährigen 
deutlich höher als für die Verfahren insge-
samt. Noch deutlicher steigt die Häufi gkeit 
bei unter Einjährigen an. In allen Bundes-

ländern ist der Anteil der unter Einjähri-
gen in den vom Gesundheitswesen initi-
ierten Verfahren um ein Vielfaches höher 
als der Anteil über alle Altersgruppen hin-
weg. Eine besondere Situation ergibt sich 
für Schleswig-Holstein. Hier ist aufgrund 
der vor Ort sehr disparaten Umsetzung 

Deutschland 2013, Angaben in Prozent
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 
– Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; eigene Berechnungen
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Unterstützungs-
bedarf

und Auslegung einer Vorschrift des Gesetzes 
über den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur 
Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen 
(§ 7a GDG) nicht nur für die unter Einjährigen, 
sondern auch für die Altersgruppe der Ein- und 
Zweijährigen der bundesweit höchste Anteil 
festzustellen.8

Resultate der Gefährdungs-
einschätzungen
Mit Blick auf die Qualität ihrer Einschätzun-
gen schneiden die Initiatoren aus dem Ge-
sundheitswesen als Professionelle im Vergleich 
zu Polizei und Justiz relativ gut ab: 35% der 
Gefährdungseinschätzungen, die sich auf Kin-
der unter vier Jahren beziehen, wurden vom 
Jugendamt als akute oder latente Kindeswohl-
gefährdung bestätigt (vgl. Abb. 7). Allerdings 
ist der Anteil an Verfahren, die im Ergebnis 
weder eine Kindeswohlgefährdung bestätigen, 
noch einen Hilfebedarf aufzeigen, mit 38% 
sowohl bei Polizei/Justiz als auch bei den Ak-
teuren des Gesundheitssektors gleichermaßen 
hoch. Dieser relativ hohe Anteil von Verfah-
ren, in denen die Fachkräfte unterschiedlicher 
Systeme (Gesundheit, Polizei, Jugendhilfe) 
zu entgegengesetzten Urteilen gelangen, lässt 
sich nicht monokausal erklären: Sicher spielen 
dabei abweichende Verständnisse des Begriffs 
Kindeswohlgefährdung eine Rolle sowie sys-
tembedingt unterschiedliche Interventions-
schwellen und damit verbundene Aufträge. 
Bekannt sind auch Handlungsabläufe, die, 
ohne Prüfung des Einzelfalls, eine quasi auto-
matisierte 8a-Meldung vorsehen (z.B. in Fällen 
häuslicher Gewalt, bei fehlenden U-Untersu-
chungen etc.). Die Gruppe der professionellen 
Melder aus dem »Bildungs- und Sozialwesen«, 
die neben Kindertageseinrichtungen und 
Schulen auch die Dienste und Angebote der 
freien und öffentlichen Jugendhilfeträger mit 
einschließt, weist mit 44% naturgemäß eine 
höhere »Treffsicherheit« aus. 

13

17
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73Gefährdungseinschätzungen bei den Kleinsten

Insbesondere bezogen auf die Al-
tersgruppe der unter einjährigen Kinder 
kommt den Akteuren des Gesundheits-
wesens eine hohe Bedeutung im Erken-
nen von Gefährdungslagen zu: In 43% 
der von Ärztinnen/Ärzten, Hebammen 
und Institutionen des Gesundheitswe-
sens mitgeteilten Verdachtsfälle wurden 
2013 die betroffenen Kinder auch vom 
Jugendamt als akut oder latent gefährdet 
bewertet (o. Abb.).

Darüber hinaus erkennt das Jugend-
amt in jedem vierten aus dem Gesund-
heitssystem gemeldeten Fall einen Hil-
fe- oder Unterstützungsbedarf. Neben 
seiner Bedeutung für den institutionellen 
Kinderschutz leistet die Gesundheitshilfe 
also auch einen Beitrag zur Identifi zierung 
belastender Lebenssituationen von in die-
sem Falle Kindern in den ersten Lebens-
jahren und trägt dazu bei, dass die hiervon 
betroffenen Eltern Unterstützungsleistun-
gen erhalten können. Damit geht aller-
dings auch einher, dass bei jedem dritten 
Fall, der seitens des Gesundheitswesens 
ausgelöst worden ist, das Jugendamt bei 
der nachfolgenden Gefährdungseinschät-

zung weder einen Hilfe- bzw. Unterstüt-
zungsbedarf noch eine Kindeswohlgefähr-
dung festgestellt hat.

Alter der Mutter
Als ein Indikator familiärer Belastungen 
wie auch als Faktor psychosozialer Ent-
wicklungsrisiken bei Kindern wird in der 
Risikoforschung die frühe Elternschaft 
diskutiert (vgl. bspw. Geene/Wolf-Kühn 
2014, Kindler/Künster 2013, Wu et al. 
2004). Dies hat sich bereits bei der Ana-
lyse zum Alter der Mutter bei unter Ein-
jährigen im Vergleich zur Altersvertei-
lung der Mütter bei den Geburten gezeigt 
(s.o.).

Fokussiert man nunmehr die unter 
Vierjährigen sowie die Meldungen aus 
dem Gesundheitswesen, so zeigt sich 
Folgendes (o. Abb.): 82% der Kinder 
unter vier Jahren, die von einer Gefähr-
dungseinschätzung auf Initiative des 
Gesundheitswesens betroffen sind, leben 
bei ihren Eltern bzw. bei einem alleiner-
ziehenden Elternteil. In 4% der Gefähr-
dungsfälle erfüllt die Mutter dabei das 
Kriterium der frühen Elternschaft. Im 

8 Dieses Ergebnis ist im Rahmen eines 
Auswertungsworkshops des Ministeri-
ums für Soziales, Gesundheit, Familie 
und Gleichstellung des Landes in Koope-
ration mit der Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (AKJStat) sowie dem 
Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 
mit Jugendämtern aus Schleswig-
Holstein am 20.03.2014 zur Diskussion 
gestellt worden. Dabei hat sich gezeigt, 
dass auch aufgrund einer zumindest un-
terschiedlichen Auslegung des § 7a im 
Gesetz über den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst – »Teilnahme an Früherken-
nungsuntersuchungen für Kinder« – die 
Meldepraxis in einigen Jugendämtern 
des Landes tatsächlich vorsieht, dass 
nicht in Anspruch genommene U-
Untersuchungen, die beim Jugendamt 
bekannt werden, hier automatisch in ein 
»8a-Verfahren« münden. Ferner deutet 
sich zumindest für Schleswig-Holstein 
auf der Grundlage von Praxisberichten 
an, dass zumindest 2012 Beratungs-
ansprüche und -angebote entweder in 
Kontexten der Kinder- und Jugendhilfe 
(§ 4 Abs. 2 KKG) oder auch durch den 
öffentlichen Gesundheitsdienst nicht 
bekannt bzw. nicht genutzt worden sind.

ABBILDUNG 8: ERGEBNIS DER GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNGEN VON UNTER VIERJÄHRIGEN 
KINDERN IN ABHÄNGIGKEIT VOM ALTER DER MUTTER 

Alle 
Mütter

2013 (N=36.714) 30 33 37

2012 (N=34.181) 33 32 35

Mütter 
unter 18

2013 (N=439) 46 34 20

2012 (N=420) 50 28 22

Deutschland 2012 und 2013, Angaben in Prozent
* Die Kategorie »(latente) Kindeswohlgefährdung« fasst die Merkmalsausprägungen der Statistik zu den »8a-Verfahren« »Kindeswohlgefährdung« und »latente Kindeswohlgefährdung« für das 
Erhebungsmerkmal »Ergebnis der Gefährdungseinschätzung« zusammen. Im Text wird in diesem Zusammenhang auch zwischen »akuten« und »latenten« Kindeswohlgefährdungen unterschieden. 
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2012 und 
2013; eigene Berechnungen

  (Latente) 
Kindeswohlgefährdung* 

  Keine Kindeswohlgefährdung, 
aber Hilfe-/Unterstützungs-
bedarf 

  Keine Kindeswohl gefährdung, 
kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf
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Vergleich zum Anteil unter 18-jähriger 
Mütter in der Bevölkerung sind diese in 
den Verfahren zur Gefährdungseinschät-
zung überrepräsentiert, wenn – Stand 
2013 – lediglich 0,6% aller Gebärenden 
minderjährig sind. Neben der erhöhten 
Wahrscheinlichkeit, als Kind einer min-
derjährigen Mutter unter Gefährdungs-
verdacht zu geraten, gibt es aber auch ein 
deutlich erhöhtes Risiko für diese Kinder, 
tatsächlich gefährdet zu sein. In der Al-
tersgruppe der unter Vierjährigen erhöht 
sich der Anteil an Kindeswohlgefährdun-
gen (auch latente) bei minderjährigen 
Müttern gegenüber Müttern aller Alters-
gruppen in beiden Jahrgängen deutlich 
(vgl. Abb. 8, S. 73). Gleichzeitig sinkt die 
»Falsch-Positiv-Quote« der Meldungen 
bei minderjährigen Müttern von 35% 
auf 22% (in 2012) bzw. von 37% auf 20% 
(in 2013).

Der Indikator »frühe Elternschaft« 
kann demnach mit den vorliegenden 
Daten als psychosozialer Risikofaktor 
auch im Bereich des institutionellen 
Kinderschutzes bestätigt werden. Heb-
ammen, niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte, Kliniken und andere medizinische 
Dienste haben in besonderem Maße mit 
dieser Risikogruppe zu tun. Die meisten 
Gefährdungsmeldungen mit minderjäh-
rigen Müttern werden vom Gesundheits-
wesen getätigt (18%), soziale Dienste 
und Einrichtungen sowie das Jugendamt 
selbst machen 15% aus, Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 9%, Polizei 
und Justiz liegen ebenfalls bei 9%. In 7% 
der Fälle sind es die Eltern(-teile) bzw. 
Personensorgeberechtigten, die eine Ge-
fährdung des Kindes melden, in weite-
ren 7% deren Verwandte. Bekannte und 
Nachbarn machen rund 12% der Mel-
dungen aus (o. Abb.).9

Erfolgte Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe
Wenn »frühe Elternschaft« auch im Rah-
men der vorliegenden Analysen als psy-
chosozialer Risikofaktor identifi ziert wer-
den kann, stellt sich die Frage, inwieweit 
präventiv angelegte Hilfen bereits zum 
Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 
von den Familien angenommen wurden. 
Auch hierüber liegen Hinweise aus der 
KJH-Statistik zu den Gefährdungsein-
schätzungen vor.

Frühe Hilfen umfassen vielfältige 
Angebote und Maßnahmen, die sich 
aufeinander beziehen und einander er-
gänzen sollen. Mit universell-präventiven 
Angeboten der Gesundheitsförderung 
und der Information über Fragen der 
frühkindlichen Entwicklung richten sich 
Frühe Hilfen an alle (werdenden) Eltern, 
mit selektiv-präventiven Angeboten ins-
besondere an Familien in belastenden 
Lebenslagen. Die Angebote sollen mul-
tiprofessionell, kooperativ und lokal 
vernetzt sein (vgl. NZFH 2014b). Frühe 
Hilfen fi nanzieren sich vor Ort aus der 
Logik der jeweilig kooperierenden Syste-
me, vor allem der Kinder- und Jugendhil-
fe, des Gesundheitswesens, der Frühför-
derung, der Schwangerschaftsberatung 
und der Existenzsicherung. Zum Aus- 
und Aufbau bundesweit vergleichbarer 
Kooperations- und Angebotsstrukturen 
ist zudem die Förderung der Bundesin-
itiative Frühe Hilfen zentral (vgl. NZFH 
2014a). Seit Inkrafttreten des BKiSchG 
sind Frühe Hilfen innerhalb der Kinder- 
und Jugendhilfe in § 16 des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes als Allgemeine För-
derung der Erziehung in der Familie ge-
setzlich verankert.

Über die Analyse der Mikrodaten ist 
es möglich, für die unter Vierjährigen 

9 Forschungsdatenzentrum der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der 
Länder: Statistiken der Kinder- und 
Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzun-
gen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2012; 
eigene Berechnungen
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den Anteil von Unterstützungs- und Be-
ratungsleistungen nach §§ 16 bis 18 SGB 
VIII – die als Frühe Hilfen interpretiert 
werden können – zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung für 2012 zu iden-
tifi zieren. Gerade einmal 14% der von 
einer Gefährdungseinschätzung Betrof-
fenen erhielten in den ersten beiden Jah-
ren nach Start der Bundesinitiative Frühe 
Hilfen präventiv ausgerichtete Unterstüt-
zungs- und Beratungsleistungen nach 
SGB VIII (o. Abb.). Es ist zu erwarten, 
dass dieser Wert mit dem weiteren Aus-
bau von Frühen Hilfen in den Kommu-
nen in den nächsten Jahren steigen wird.

Fokussiert man die vom Gesund-
heitswesen initiierten Gefährdungsein-
schätzungen, die sich auf Kleinkinder 
beziehen, liegt der Anteil präventiver An-
gebote zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung über alle Aufenthaltsorte 
hinweg mit 11% (vgl. Abb. 9) unter dem 
oben genannten Gesamtwert. Ob und in-
wieweit diese Familien anders fi nanzierte 

Unterstützungsleistungen im Rahmen 
von Frühen Hilfen erhalten haben, lässt 
sich mit den aktuell erfassten Merkmalen 
und Merkmalsausprägungen der 8a-Sta-
tistik nicht beantworten.

Man darf gespannt sein, wie sich die 
Finanzierung des Einsatzes von Fami-
lienhebammen und Familien-Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl egerinnen 
und -pfl egern aus Mitteln der Bundesini-
tiative Frühe Hilfen bis Ende 2015 auf die 
Entwicklung dieser Kennzahlen auswir-
ken wird. Hier wäre ein systematisches 
Monitoring der Schnittstelle zwischen 
Frühen Hilfen und institutionellem 
Kinderschutz wünschenswert, welches 
dann aber – aufgrund der eingeschränk-
ten Aussagekraft der aktuell erhobenen 
Merkmalsausprägungen der 8a-Statistik 
für Angebote im Bereich Frühe Hilfen 
– die Leistungen und Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der 
Gefährdungseinschätzung um solche der 
Frühen Hilfen mit einschließen sollte.

Ergebnis der Gefährdungsein-
schätzungen
Bei 34% der insgesamt 8.616 Verfahren, 
die vom Gesundheitsbereich 2013 initi-
iert worden sind, liegt nach Einschätzung 
des Jugendamtes eine tatsächliche aku-
te oder latente Kindeswohlgefährdung 
vor. Bei altersspezifi scher Betrachtung 
der Ergebnisse von Gefährdungsein-
schätzungen aus dem Gesundheitswesen 
(vgl. Abb.10, S. 76) zeigt sich, dass akute 
oder latente Gefährdungen vor allem bei 
Säuglingen zu 43% und bei Kindern im 
Teenageralter – bei allerdings vergleichs-
weise deutlich geringeren absoluten 
Zahlen – bis zu 45% vom Jugendamt be-
stätigt werden. Bis zum zweiten Lebens-
jahr steigt allerdings auch die Quote an 
»Falsch-Positiv«-Meldungen von 26% im 
ersten Lebensjahr auf 46% und erhöht 
sich bei den Vierjährigen bis auf 55%. 
Erst danach geht dieser Anteil bei der 
Ergebnisverteilung wieder zurück und 
fällt schließlich mit dem achten Lebens-

ABBILDUNG 9: GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNGEN VON UNTER VIERJÄHRIGEN KINDERN 
AUF INITIATIVE DES GESUNDHEITSWESENS NACH ART DER HILFE ZUM ZEITPUNKT DER 
GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG 

  Unterstützung nach §§ 16–18 SGB VIII

  Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder

  Ambulante/teilstationäre Hilfe zur Erziehung 

  Familienersetzende Hilfe  

 Vorläufi ge Schutzmaßnahme 

 Keine der oben genannten Hilfen wurde in Anspruch genommen

72

Deutschland 2013, Angaben in Prozent, N=4.347
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (N=3) und Leistungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (N=0) werden 
aufgrund der geringen Fallzahlen nicht ausgewiesen.
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- 
und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; eigene Berechnungen

11

13

3

1

2
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ABBILDUNG 10: ERGEBNIS DER VOM GESUNDHEITSWESEN INITIIERTEN GEFÄHRDUNGSEIN-
SCHÄTZUNGEN NACH DEM ALTER DES KINDES IN JAHREN 

Gesamt (N=8.616) 17,0 17,0 27,5 38,5

17 (N=132) 18,2 26,5 28,0 27,3

16 (N=197) 21,8 21,9 27,9 28,4

15 (N=226) 22,6 18,6 31,8 27,0

14 (N=224) 18,8 21,9 29,5 29,8

13 (N=221) 15,8 23,1 34,8 26,3

12 (N=190) 18,9 23,2 32,6 25,3

11 (N=201) 14,4 24,4 35,8 25,4

10 (N=188) 19,1 22,3 29,3 29,3

9 (N=226) 14,6 29,2 29,2 27,0

8 (N=241) 14,9 24,1 33,2 27,8

7 (N=363) 14,9 21,2 24,5 39,4

6 (N=567) 13,4 18,2 20,8 47,6

5 (N=639) 9,7 12,7 23,8 53,8

4 (N=654) 8,4 13,0 24,0 54,6

3 (N=695) 9,2 13,1 22,4 55,3

2 (N=700) 13,0 13,3 26,4 47,3

1 (N=788) 15,0 14,5 25,0 45,5

<1 (N=2.164) 27,2 15,7 31,0 26,1

   Kindeswohl gefährdung

   Latente 
Kindeswohlgefährdung

   Keine Kindeswohl-
gefährdung, aber Hilfe-/
Unterstützungsbedarf

   Keine Kindeswohl-
gefährdung, kein Hilfe-/
Unterstützungsbedarf

Deutschland 2013, Angaben in Prozent
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, 2013; 
eigene Berechnungen
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jahr wieder unter die 30%-Marke. Der 
von Ärztinnen und Ärzten, Hebammen 
und anderen Gesundheitsfachberufen 
ins Blickfeld der Jugendämter gerückte 
Hilfebedarf liegt mit 21% bis 36% im 
Durchschnitt unter dem von anderen 
Berufsgruppen des Bildungs- und Sozi-
alwesens oder auch dem von Polizei und 
Justiz bei den örtlichen Jugendbehörden 
angezeigten Hilfebedarf.

In den durch das Gesundheitswesen 
2013 bekannt gemachten Gefährdungs-
fällen, die sich auf unter vierjährige 
Kinder beziehen, spielen Formen der 
Vernachlässigung, evtl. auch in Kombi-
nation mit anderen Gefährdungs formen 
– Mehrfachnennungen sind hier im 
Rahmen der KJH-Statistik möglich –, 
in 75% der insgesamt 10.897 Verfah-
ren die größte Rolle. Demgegenüber ist, 
vielleicht anders als gemeinhin erwartet, 
physische Gewalt nur in 16% der vom 
Gesundheitswesen angezeigten Kindes-
wohlgefährdungen dokumentiert. Jede 
fünfte Gefährdung beinhaltet Formen 
psychischer Misshandlung, in 1,7% der 
Fälle ist das betroffene Kleinkind Opfer 
sexueller Gewalt – ein Wert, der in der 
Konstellation der Gefährdungseinschät-
zung nur sehr eingeschränkt aussagekräf-
tig ist (s.o.). Darüber hinaus zeigen sich 
Kombinationen aus verschiedenen Ge-
fährdungsformen. Ein Befund, der sich 
als »multiple Gefährdung« auch interna-
tional widerspiegelt (vgl. Jonson-Reid et 
al. 2003, S. 901ff.).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Ergebnisse der ersten Erhebungen zu 
den Gefährdungseinschätzungen in Ju-
gendämtern für die Jahre 2012 und 2013 
lassen aus der Perspektive der Frühen 
Hilfen erste Hinweise auf die Bedeutung 

des Gesundheitswesen an der Schnitt-
stelle zum institutionellen Kinderschutz 
erkennen. Gerade Kinder bis zum voll-
endeten dritten Lebensjahr werden unter 
Kinderschutzgesichtspunkten seitens der 
Institutionen und Dienste des Gesund-
heitswesens besonders stark in den Blick 
genommen. Weit mehr als die Hälfte der 
vom Gesundheitswesen als gefährdet 
übermittelten Kinder unter vier Jahren 
sind darüber hinaus insofern neu im 
System der Kinder- und Jugendhilfe, als 
dass bis zu diesem Zeitpunkt – von der 
Kindertagesbetreuung einmal abgese-
hen – keine Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Anspruch genommen 
worden sind. Vor diesem Hintergrund 
zeigen die statistischen Befunde zu den 
»8a-Meldungen«, inwiefern Ärztinnen 
und Ärzte, Hebammen und Institutionen 
des Gesundheitswesens oftmals entschei-
dende Beiträge dazu leisten, dass Unter-
stützungsbedarfe aufgezeigt und Kindes-
wohlgefährdungen identifi ziert werden.

Ob die Kooperation an der Schnitt-
stelle zum institutionellen Kinderschutz 
für alle Arbeitsfelder im Gesundheits-
wesen einerseits wie auch für alle dort 
tätigen Berufsgruppen andererseits glei-
chermaßen gut gelingt, lässt sich in der 
aktuellen Form der amtlichen Statistik 
nicht beantworten. Hierzu bedürfte es 
– neben explorativer Studien zur Be-
leuchtung dieser Schnittstellen in den 
Kommunen – in der amtlichen Statistik 
einer weiteren Auffächerung der Melder-
gruppe des Gesundheitswesens sowie ggf. 
der Erfassung weiterer Merkmale und 
Merkmalsausprägungen, zum Beispiel 
hinsichtlich vorangegangener und neu 
installierter Hilfen.10

Die empirischen Analysen der KJH-
Statistik zu den Gefährdungseinschät-

10 In einem Kooperationsprojekt des Nati-
onalen Zentrums Frühe Hilfen und der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik wird derzeit ein Instrument erprobt, 
das im Anschluss an die amtliche Statis-
tik zu den Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Abs. 1 SGB VIII diesen Fragen 
an der Schnittstelle von Jugendhilfe 
und Gesundheitswesen im Bereich der 
Frühen Hilfen nachgeht. Diese Ergeb-
nisse sind auch mit eingefl ossen in die 
wissenschaftlichen Grundlagen für die 
Evaluation des Bundeskinderschutzge-
setzes (vgl. Forschungsverbund DJI/TU 
Dortmund 2013, S. 21).
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zungen geben neue Einblicke in die 
Zusammenarbeit von Gesundheitswe-
sen und Jugendämtern im institutio-
nellen Kinderschutz. Gleichwohl macht 
die amtliche Kinder- und Jugendhilfe-
statistik nur einen kleinen Teil der tat-
sächlichen Kooperationsbeziehungen 
zwischen Gesundheitshilfe und der ge-
samten Kinder- und Jugendhilfe sichtbar. 
Nicht berücksichtigt werden zum Bei-
spiel Gefährdungseinschätzungen durch 
freie Träger und insoweit erfahrene Fach-
kräfte, die unterhalb der Schwelle des 
Jugendamtes Gefährdungen für Kinder 
durch das Angebot von Hilfen aus eige-
nen Bordmitteln abzuwenden versuchen 
(vgl. DKSB LV NRW 2014, S. 43ff.). Aber 
auch das weite Feld der Frühen Hilfen, 
die durch frühzeitige und geeignete Un-
terstützungsangebote verhindern, dass 
sich belastende Lebenssituationen gar 
nicht erst zu manifesten Gefährdungen 
von Kindern ausweiten, ist mit den ak-
tuellen Merkmalen der 8a-Statistik nur 
rudimentär beobachtbar. Der empirische 
Zugang über die KJH-Statistik beinhaltet 
hierzu wichtige Hinweise, auf die vor ei-
nigen Jahren noch nicht zurückgegriffen 
werden konnte, reicht aber bei Weitem 
nicht aus. Vielmehr bedarf es weiterer 
empirischer Studien, die die präventiven 
Wirkungen von Frühen Hilfen in den 
Blick nehmen.
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